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Satzung des WPV in der 

bisherigen Fassung 

 
Satzung des WPV in der neuen Fassung  
unter Berücksichtigung der Änderungen  

vom 28. Mai und 30. Juli 2019 
 
 

I. Organisation 
 

§ 1 
 

Rechtsnatur, Sitz, Aufgaben, 
Finanzierungsverfahren, Geschäftsjahr 

 
(1) Das "Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und 
der vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-West-
falen" (WPV) ist nach § 1 des Gesetzes über die Ver-
sorgung der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten 
Buchprüfer vom 6. Juli 1993 – WPVG NW – (GV. 
NW. 1993 S. 418 – SGV. NW. 7122) eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. 

 

I. Organisation 
 

§ 1 
 

Rechtsnatur, Sitz, Aufgaben, 
Finanzierungsverfahren, Geschäftsjahr 

 
(1) Das "Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und 
der vereidigten Buchprüfer im Lande Nordrhein-West-
falen" (WPV) ist nach § 1 des Gesetzes über die Ver-
sorgung der Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer 
und der vereidigten Buchprüferinnen und Buchprüfer 
vom 6. Juli 1993 – WPVG NRW – (GV. NRW. 1993 
S. 418 – SGV. NRW. 7122) eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. 

 
(2) Sitz des WPV ist Düsseldorf. 

 

(2) Sitz des WPV ist Düsseldorf. 
 

(3) Das WPV hat die Aufgabe, seinen Mitgliedern und 
sonstigen zum Empfang von Leistungen des WPV Be-
rechtigten (Leistungsberechtigten) Versorgung nach 
Maßgabe des WPVG NW und dieser Satzung zu ge-
währen. 

 

(3) Das WPV hat die Aufgabe, seinen Mitgliedern und 
sonstigen zum Empfang von Leistungen des WPV Be-
rechtigten (Leistungsberechtigten) Versorgung nach 
Maßgabe des WPVG NRW und dieser Satzung zu ge-
währen. 

 

(4) Das WPV finanziert sich nach dem Offenen De-
ckungsplanverfahren (§ 38 Abs. 1). 
 

(4) Das WPV finanziert sich nach dem Offenen De-
ckungsplanverfahren (§ 38 Abs. 1). 

 
(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 

Organe 

(1) Organe des WPV sind: 

1. die Vertreterversammlung, 
2. der Vorstand, 
3. der Präsident, 
4. der Geschäftsführer 
 

§ 2 
Organe 

(1) Organe des WPV sind: 

1. die Vertreterversammlung, 
2. der Vorstand, 
3. der Präsident, 
34. die Geschäftsführung.der Geschäftsführer 
 

(2) Geschäftsführer im Sinne von Absatz 1 ist der Vor-
sitzende der Geschäftsführung. Es können weitere Ge-
schäftsführer ohne Organfunktion ernannt werden. 

 

(2) Geschäftsführer im Sinne von Absatz 1 ist der Vor-
sitzende der Geschäftsführung. Es können weitere Ge-
schäftsführer ohne Organfunktion ernannt werden. 
 

§ 3 
Vertreterversammlung 

(1) Die Mitglieder der Vertreterversammlung sowie die 
Ersatzmitglieder werden für die Dauer von 5 Jahren im 
Wege der Briefwahl gewählt. Die Zahl der Mitglieder 
beträgt 15, die der Ersatzmitglieder höchstens 20. Das 
Nähere bestimmt die Wahlordnung. 

 

§ 3 
Vertreterversammlung 

(1) Die Mitglieder der Vertreterversammlung sowie die 
Ersatzmitglieder werden für die Dauer von fünf5 Jah-
ren im Wege der Briefwahl gewählt. Die Zahl der Mit-
glieder beträgt 15, die der Ersatzmitglieder höchstens 
20. Die Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung 
beginnt nach Annahme der Wahl mit Beginn der Amts-
zeit der Vertreterversammlung. Das Nähere bestimmt 
die Wahlordnung. 
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(2) Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des WPV, die 
bei Ablauf der Wahlfrist seit mindestens sechs vollen 
Kalendermonaten Mitglied sind. 

 

(2) Wahlberechtigt sind alle Mitglieder des WPV, die 
bei Ablauf der Wahlfrist seit mindestens sechs vollen 
Kalendermonaten Mitglied sind. 

 

(3) Nicht wahlberechtigt sind Mitglieder, deren Mit-
gliedschaft nach § 10 ruht oder bei denen die Voraus-
setzungen des § 13 Bundeswahlgesetz vorliegen. 

 

(3) Nicht wahlberechtigt sind Mitglieder, deren Mit-
gliedschaft nach § 10 ruht oder bei denen die Voraus-
setzungen des § 13 Bundeswahlgesetz vorliegen. 

 

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Nicht wähl-
bar ist jedoch, 

1. wer zum WPV in einem Dienst- oder ständigen Be-
ratungsverhältnis steht, 

2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfü-
gung über sein Vermögen beschränkt ist, 

3. gegen den ein Berufsverbot verhängt worden ist und 
noch besteht oder gegen den ein Urteil auf Aus-
schließung aus dem Beruf oder auf Aberkennung 
der Eignung, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
oder Buchprüfungsgesellschaft zu vertreten und 
ihre Geschäfte zu führen, ergangen ist (§§ 68 Abs. 
1 Nr. 4, 111 Abs. 1, 71 Satz 2, 130 Abs. 1 Satz 1 
WPO), 

 

4. gegen den ein Bescheid auf Rücknahme oder Wi-
derruf der Bestellung als Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigter Buchprüfer ergangen ist, 

5. gegen den die öffentliche Klage wegen einer Straf-
tat, welche die Unfähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter zur Folge haben kann, erhoben ist, 

 

6. wer in den letzten fünf Jahren wegen eines Vermö-
gensdelikts verurteilt wurde oder gegen den ein sol-
ches Verfahren gemäß § 153a StPO eingestellt wor-
den ist. 

 

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Nicht wähl-
bar ist jedoch, 

1. wer zum WPV in einem Dienst- oder ständigen Be-
ratungsverhältnis steht, 

2. wer infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfü-
gung über sein Vermögen beschränkt ist, 

3. gegen die oder den ein Berufsverbot verhängt wor-
den ist und noch besteht oder gegen die oder den ein 
Urteil auf Ausschließung aus dem Beruf oder auf 
Aberkennung der Eignung, eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder Buchprüfungsgesellschaft 
zu vertreten und ihre Geschäfte zu führen, ergangen 
ist (§§ 68 Abs. 1 Nr. 5 und 6 4, 111 Abs. 1, 71 Satz 
2, 103 Abs. 2, 130 Abs. 1 Satz 1 WPO), 

4. gegen die oder den ein Bescheid auf Rücknahme o-
der Widerruf der Bestellung als Wirtschaftsprüfe-
rin, Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüferin 
oder vereidigter Buchprüfer ergangen ist, 

5. gegen die oder den die öffentliche Klage wegen ei-
ner Straftat, welche die Unfähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, erhoben 
ist, 

6. wer in den letzten fünf Jahren wegen eines Vermö-
gensdelikts verurteilt wurde oder gegen die oder 
den ein solches Verfahren gemäß § 153a StPO ein-
gestellt worden ist. 

 

(5) Die Vertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte 
den Vorsitzenden und seinen ersten und zweiten Stell-
vertreter. 

 

(5) Die Vertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte 
die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden und ihre bzw. 
seine(n) erste(n) und zweite(n) Stellvertreter(in). 

 

(6) Die Vertreterversammlung tritt spätestens zwei 
Monate nach Vorlage des Jahresabschlusses zusam-
men. Der Vorstand sowie ein Drittel der Mitglieder der 
Vertreterversammlung können darüber hinaus jederzeit 
die Einberufung verlangen. Die Sitzungen der Vertre-
terversammlung sind nach Maßgabe der Geschäftsord-
nung für Mitglieder öffentlich. Die Mitglieder des Vor-
standes, der Vorsitzende der Geschäftsführung und die 
weiteren Geschäftsführer sind berechtigt, an den Sit-
zungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Weiteren 
Personen kann die Anwesenheit gestattet werden. 

 

(6) Die Vertreterversammlung tritt spätestens zwei 
Monate nach Vorlage des Jahresabschlusses zusam-
men. Der Vorstand sowie ein Drittel der Mitglieder der 
Vertreterversammlung können darüber hinaus jederzeit 
die Einberufung verlangen. Die Sitzungen der Vertre-
terversammlung sind nach Maßgabe der Geschäftsord-
nung der Vertreterversammlung für Mitglieder öffent-
lich. Die Mitglieder des Vorstandes und, der Vorsit-
zende der Geschäftsführung und die weiteren Ge-
schäftsführer sind berechtigt, an den Sitzungen mit be-
ratender Stimme teilzunehmen. Weiteren Personen 
kann die Anwesenheit gestattet werden. 
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(7) Die Einberufung zu einer Vertreterversammlung 
erfolgt durch den Vorsitzenden der Vertreterversamm-
lung, im Verhinderungsfalle durch seinen Stellvertre-
ter, mit schriftlicher Bekanntgabe der Tagesordnung. 
Die Vertreterversammlung gibt sich eine Geschäftsord-
nung, in der auch die Kostenerstattungen und Auf-
wandsentschädigungen der Mitglieder der Vertreter-
versammlung, des Vorstandes und der Ausschüsse ge-
regelt werden. 

 

(7) Die Einberufung zu einer Vertreterversammlung 
erfolgt durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
der Vertreterversammlung, im Verhinderungsfalle 
durch ihre(n) oder seine(n) Stellvertreter(in), mit 
schriftlicher Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Ver-
treterversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, in 
der auch die Kostenerstattungen und Aufwandsent-
schädigungen der Mitglieder der Vertreterversamm-
lung, des Vorstandes und der Ausschüsse geregelt wer-
den. Die Geschäftsordnung der Vertreterversammlung 
ist in geeigneter Form für Mitglieder und Leistungsbe-
rechtigte des WPV zu veröffentlichen; § 44 Abs. 1 fin-
det keine Anwendung. 

 

(8) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn mindestens acht ihrer Mitglieder anwesend sind. 
Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder. Beschlüsse nach § 4 Nr. 1 und 2 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein An-
trag abgelehnt. Beschlüsse können nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung auch im schriftlichen Verfahren ge-
fasst werden. 

 

(8) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn mindestens acht ihrer Mitglieder anwesend sind. 
Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder. Beschlüsse nach § 4 Nr. 1 und 2 
bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein An-
trag abgelehnt. Beschlüsse können nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung der Vertreterversammlung auch im 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren gefasst 
werden. 

 

(9) Die Tätigkeit der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung ist ehrenamtlich. Die Mitglieder der Vertre-
terversammlung haften für den Schaden, der dem WPV 
aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verlet-
zung der Ihnen obliegenden Pflichten entsteht. 

 

(9) Die Tätigkeit der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung ist ehrenamtlich. Die Mitglieder der Vertre-
terversammlung haben nach Maßgabe der Geschäfts-
ordnung der Vertreterversammlung Anspruch auf Kos-
tenerstattung und auf Aufwandsentschädigung. Die 
Mitglieder der Vertreterversammlung haften für den 
Schaden, der dem WPV aus einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verletzung der Ihnen obliegenden 
Pflichten entsteht. 

 

(10) Die Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung 
endet mit der Beendigung der Mitgliedschaft im WPV. 

 

(10) Nach Ablauf der Amtszeit führen die Mitglieder 
der Vertreterversammlung ihr Amt bis zum Amtsantritt 
der neu gewählten Mitglieder der Vertreterversamm-
lung fort. Die Mitgliedschaft in der Vertreterversamm-
lung endet mit der Beendigung der Mitgliedschaft im 
WPV. Scheidet ein Mitglied der Vertreterversammlung 
während der Amtszeit der Vertreterversammlung aus, 
rückt das erste zu berücksichtigende Ersatzmitglied in 
die Vertreterversammlung nach; das Nähere bestimmt 
die Geschäftsordnung der Vertreterversammlung. 

 

  (11) Die Mitglieder der Vertreterversammlung haften 
für den Schaden, der dem WPV aus einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verletzung der ihnen obliegen-
den Pflichten entsteht. 

 
§ 4 

Aufgaben der Vertreterversammlung 

Die Vertreterversammlung beschließt über 

1. Erlass und Änderung der Satzung sowie der Wahl-
ordnung; 

§ 4 
Aufgaben der Vertreterversammlung 

Die Vertreterversammlung beschließt über 

1. Erlass und Änderung der Satzung sowie der Wahl-
ordnung; 
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2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
in den in der Satzung vorgesehenen Fällen; 

 

 

3. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes; 

4. die Festsetzung der Beiträge und die Bemessung der 
Leistungen. 

2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
in den in der Satzung vorgesehenen Fällen; 

3. Wahl der Abschlussprüferin oder des Abschlussprü-
fers auf Vorschlag des Vorstandes; 

43. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 
des Vorstandes; 

54. die Festsetzung der Beiträge und die Bemessung 
der Leistungen. 

 

§ 5 
Vorstand und Präsident 

 
(1) Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern, von denen 
mindestens 3 dem WPV angehören müssen. Vorstands-
mitglieder dürfen nicht zugleich der Vertreterversamm-
lung angehören. 

 

§ 5 
Vorstand und Präsident 

 
(1) Der Vorstand besteht aus sechs5 Mitgliedern, von 
denen mindestens vier3 dem WPV angehören müssen. 
Vorstandsmitglieder dürfen nicht zugleich der Vertre-
terversammlung angehören. 

 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die 
Vertreterversammlung für die Dauer von 5 Jahren ge-
wählt. Gewählte, die anwesend sind, haben sich sofort 
nach der Wahl aller Vorstandsmitglieder zur Annahme 
des Amtes zu erklären; Abwesende können nur gewählt 
werden, wenn ihre Annahmeerklärungen bei der Wahl 
schriftlich vorliegen. Die weiteren Einzelheiten des 
Wahlverfahrens bestimmt die Geschäftsordnung der 
Vertreterversammlung. 

 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die 
Vertreterversammlung für die Dauer von fünf5 Jahren 
gewählt. Gewählte, die anwesend sind, haben sich so-
fort nach der Wahl aller in einer Sitzung zu wählenden 
Vorstandsmitglieder zur Annahme des Amtes zu erklä-
ren; Abwesende können nur gewählt werden, wenn ihre 
Annahmeerklärungen bei der Wahl schriftlich vorlie-
gen. Die weiteren Einzelheiten des Wahlverfahrens be-
stimmt die Geschäftsordnung der Vertreterversamm-
lung. 

 

(3) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Präsiden-
ten und den Vizepräsidenten, die beide dem WPV an-
gehören müssen. 

 

(3) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Präsi-
dentin bzw. einenden Präsidenten und eine Vizepräsi-
dentin bzw. einenden Vizepräsidenten, die beide dem 
WPV angehören müssen. 

 

(4) Der Vorstand und der Präsident bleiben nach Ab-
lauf ihrer Amtszeit bis zum Zusammentreten des neu 
gewählten Vorstandes bzw. bis zur Neuwahl des Präsi-
denten im Amt. 

 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes Der Vorstand und 
der Präsident bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis 
zum Zusammentreten des neu gewählten Vorstandes 
bzw. bis zur Neuwahl des PräsidentenAmtsantritt ihrer 
Nachfolgerin bzw. ihres Nachfolgers im Amt. 

 

(5) Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffent-
lich. Der Vorstand kann zur fachlichen Beratung Sach-
verständige zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 

 

(5) Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffent-
lich. Der Vorstand kann zur fachlichen Beratung Sach-
verständige zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 

 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
drei seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse kön-
nen auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden, 
wenn dem alle Mitglieder zustimmen. Beschlüsse kom-
men mit einfacher Mehrheit aller Mitglieder zustande. 

 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
vierdrei seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse 
können auch im schriftlichen, fernmündlich, per Tele-
fax oder elektronisch Verfahren gefasst werden, wenn 
dem alle Mitglieder zustimmen. Beschlüsse kommen 
mit einfacher Mehrheit aller Mitglieder zustande. Das 
Nähere regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes. 

 

(7) Ein Vorstandsmitglied kann nur aus wichtigem 
Grund durch die Vertreterversammlung abberufen wer-
den. 

 

(7) Ein Vorstandsmitglied kann nur aus wichtigem 
Grund durch die Vertreterversammlung abberufen wer-
den. 
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(8) Bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstandes 
wählt die Vertreterversammlung in ihrer nächsten Sit-
zung einen Nachfolger für die restliche Amtszeit des 
Vorstandes. 

 

(8) Bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstandes 
wählt die Vertreterversammlung in ihrer nächsten Sit-
zung eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger für die 
Dauer von fünf Jahren restliche Amtszeit des Vorstan-
des. 

 

(9) Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes sowie 
des Präsidenten ist ehrenamtlich. Die Mitglieder des 
Vorstandes und der Präsident haften für den Schaden, 
der dem WPV aus einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten 
entsteht. 

 

(9) Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes sowie 
des Präsidenten ist ehrenamtlich. Die Mitglieder des 
Vorstandes haben nach Maßgabe der Geschäftsord-
nung der Vertreterversammlung Anspruch auf Kosten-
erstattung und auf Aufwandsentschädigung.und der 
Präsident haften für den Schaden, der dem WPV aus 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung 
der ihnen obliegenden Pflichten entsteht. 

 

  (10) Die Mitglieder des Vorstandes haften für den 
Schaden, der dem WPV aus einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verletzung der ihnen obliegenden 
Pflichten entsteht. 

  
§ 6 

Aufgaben des Vorstandes und des Präsidenten 
 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des WPV. Er be-
schließt auf der Grundlage eines versicherungsmathe-
matischen Gutachtens den technischen Geschäftsplan. 
Ihm obliegen alle Aufgaben, die nicht der Vertreterver-
sammlung vorbehalten sind oder zur Zuständigkeit des 
Vorsitzenden der Geschäftsführung gehören. 

 

§ 6 
Aufgaben des Vorstandes und des Präsidenten 

 
(1) Der Vorstand überwacht die Geschäftsführung und 
bestimmt die Grundsätze der Geschäftspolitik des 
WPV. 
Der Vorstand führt die Geschäfte des WPV. Er be-
schließt auf der Grundlage eines versicherungsmathe-
matischen Gutachtens den technischen Geschäftsplan. 
Ihm obliegen alle Aufgaben, die nicht der Vertreterver-
sammlung vorbehalten sind oder zur Zuständigkeit des 
Vorsitzenden der Geschäftsführung gehören. 
 

(2) Der Vorstand ist verpflichtet, jährlich, spätestens 
sieben Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres, 
den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang), den Lagebericht und den Prü-
fungsbericht des Abschlussprüfers der Vertreterver-
sammlung vorzulegen. 

 

(2) Der Vorstand 

1. beschließt auf der Grundlage eines versicherungsma-
thematischen Gutachtens den technischen Geschäfts-
plan; 

2. beschließt die Vermögensanlagestrategie und Ver-
mögensanlagestruktur sowie die Risikoneigung der 
Vermögensanlage; 

3. genehmigt nach Maßgabe der Regelungen in Absatz 
3 den Jahresabschluss und legt diesen der Vertreterver-
sammlung zur Feststellung vor; 

4. beschließt über die Bestellung, Anstellung, Entlas-
tung, Abberufung und Entlassung der Mitglieder der 
Geschäftsführung; 

5. beschließt die Geschäftsordnung der Geschäftsfüh-
rung, die von der Geschäftsführung vorgeschlagene 
Geschäftsverteilung und kann ein Mitglied der Ge-
schäftsführung zur Vorsitzenden bzw. zum Vorsitzen-
den ernennen; 

6. bestellt und beauftragt die bzw. den von der Vertre-
terversammlung gewählte(n) Abschlussprüfer(in); 

7. kann auf Vorschlag der Geschäftsführung eine beim 
WPV beschäftigte Person mit Zeichnungsbefugnis ge-
mäß § 7 Abs. 5 ausstatten. 
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Der Vorstand hat im Übrigen die ihm in dieser Satzung 
zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse. Weitere Auf-
gaben und Befugnisse der Geschäftsführung können 
dem Vorstand nicht übertragen werden. 

Der Vorstand ist verpflichtet, jährlich, spätestens sie-
ben Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres, den 
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang), den Lagebericht und den Prüfungsbe-
richt des Abschlussprüfers der Vertreterversammlung 
vorzulegen. 
 

(3) Der Präsident bestellt auf Beschluss des Vorstandes 
den Vorsitzenden der Geschäftsführung. Der Vorstand 
kann nähere Bestimmungen zu Art und Umfang der 
Haftung des Vorsitzenden der Geschäftsführung tref-
fen. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
kann nicht beschränkt werden. Der Vorstand entschei-
det über die Entlastung des Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung.  

 

(3) Der Vorstand genehmigt den Jahresabschluss (Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) 
und legt diesen gemeinsam mit dem Lagebericht und 
dem Prüfungsbericht der Abschlussprüferin bzw. des 
Abschlussprüfers jährlich, spätestens sieben Monate 
nach Beendigung des Geschäftsjahres, der Vertreter-
versammlung vor. 

Der Präsident bestellt auf Beschluss des Vorstandes 
den Vorsitzenden der Geschäftsführung. Der Vorstand 
kann nähere Bestimmungen zu Art und Umfang der 
Haftung des Vorsitzenden der Geschäftsführung tref-
fen. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
kann nicht beschränkt werden. Der Vorstand entschei-
det über die Entlastung des Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung.  
 

(4) Der Präsident ernennt auf Beschluss des Vorstandes 
einen oder mehrere weitere Geschäftsführer.  

 

(4) Der Vorstand kann nähere Bestimmungen zu Art 
und Umfang der Haftung der Mitglieder der Geschäfts-
führung treffen. Die Haftung für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit kann nicht beschränkt werden. 

Der Präsident ernennt auf Beschluss des Vorstandes ei-
nen oder mehrere weitere Geschäftsführer.  
 

(5) Der Präsident leitet den Vorstand und vertritt, vor-
behaltlich des § 7 WPVG NW, das WPV gerichtlich 
und außergerichtlich. Er führt die Aufsicht über den 
Vorsitzenden der Geschäftsführung und bestellt den 
Abschlussprüfer auf Beschluss des Vorstandes. Der Vi-
zepräsident vertritt den Präsidenten. 

 

(5) Der Vorstand vertritt das WPV gerichtlich und au-
ßergerichtlich gegenüber der Geschäftsführung und ih-
ren Mitgliedern. 

Der Präsident leitet den Vorstand und vertritt, vorbe-
haltlich des § 7 WPVG NW, das WPV gerichtlich und 
außergerichtlich. Er führt die Aufsicht über den Vorsit-
zenden der Geschäftsführung und bestellt den Ab-
schlussprüfer auf Beschluss des Vorstandes. Der Vize-
präsident vertritt den Präsidenten. 
 

§ 7 
Geschäftsführung 

Der Vorsitzende der Geschäftsführung leitet die Ge-
schäftsstelle. Er führt die laufenden Verwaltungsge-
schäfte nach den vom Vorstand bestimmten Grundsät-
zen und vollzieht die Beschlüsse des Vorstandes. Für 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist er vertre-
tungsberechtigt. Der Vorsitzende der Geschäftsführung 
und die weiteren Geschäftsführer nehmen grundsätz-
lich an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender 
Stimme teil. 

 

§ 7 
Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des 
WPV, soweit sie nicht dem Vorstand zugewiesen sind, 
nach den vom Vorstand bestimmten Grundsätzen und 
vollzieht die Beschlüsse des Vorstandes. Die Mitglie-
der der Geschäftsführung nehmen grundsätzlich an den 
Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teil. 

(2) Die Mitglieder der Geschäftsführung werden vom 
Vorstand für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren 
bestellt. Wiederbestellungen, jeweils für höchstens fünf 
Jahre, sind zulässig. Die Geschäftsführung besteht aus 
mindestens zwei Personen; im Übrigen bestimmt der 
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Vorstand die Zahl der Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung. 

(3) Die Geschäftsführung ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder eingeladen sind und mehr als die Hälfte der 
Mitglieder an der Sitzung persönlich oder in sonstiger 
Form (z.B. Video- oder Telefonkonferenz) teilnimmt. 
Die Geschäftsführung trifft ihre Entscheidungen mit 
einfacher Mehrheit der an der Beschlussfassung betei-
ligten Mitglieder. Ernennt der Vorstand ein Mitglied 
der Geschäftsführung zur Vorsitzenden bzw. zum Vor-
sitzenden, ist sie bzw. er berechtigt, einem Beschluss 
der Geschäftsführung zu widersprechen mit der Folge, 
dass der Beschluss als nicht gefasst gilt. Ernennt der 
Vorstand kein Mitglied der Geschäftsführung zur Vor-
sitzenden bzw. zum Vorsitzenden, so bestimmt er ein 
Mitglied der Geschäftsführung zu deren Sprecherin 
bzw. dessen Sprecher. 

(4) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des 
Vorstandes zu solchen Geschäften und Maßnahmen, 
die in dieser Satzung bzw. den Geschäftsordnungen des 
Vorstandes und/oder der Geschäftsführung als zustim-
mungspflichtig bezeichnet sind. 

(5) Die Geschäftsführung vertritt das WPV gerichtlich 
und außergerichtlich. Dabei wird das WPV durch zwei 
Mitglieder der Geschäftsführung gemeinschaftlich ver-
treten. Das WPV kann auch durch ein einzelnes Mit-
glied der Geschäftsführung in Gemeinschaft mit einer 
beim WPV beschäftigten Person, die durch Beschluss 
des Vorstandes mit Zeichnungsbefugnis ausgestattet 
wurde, vertreten werden. 

(6) Zur Gesamtvertretung befugte Mitglieder der Ge-
schäftsführung können einzelne von ihnen zur Vor-
nahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten 
von Geschäften ermächtigen. 

Der Vorsitzende der Geschäftsführung leitet die Ge-
schäftsstelle. Er führt die laufenden Verwaltungsge-
schäfte nach den vom Vorstand bestimmten Grundsät-
zen und vollzieht die Beschlüsse des Vorstandes. Für 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist er vertre-
tungsberechtigt. Der Vorsitzende der Geschäftsführung 
und die weiteren Geschäftsführer nehmen grundsätz-
lich an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender 
Stimme teil. 

 
II. Mitgliedschaft 

 
§ 8 

Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglieder des WPV sind 
 die selbständigen und nicht selbständigen Wirt-

schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer, die 
eine berufliche Niederlassung oder Zweignie-
derlassung im Land Nordrhein-Westfalen oder 
in einem Bundesland haben, das dem WPV 
durch Staatsvertrag beigetreten ist, 
und 

II. Mitgliedschaft 
 

§ 8 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder des WPV sind 

 die selbständigen und nicht selbständigen Wirt-
schaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer und 
vereidigten Buchprüferinnen und Buchprüfer, 
die eine berufliche Niederlassung oder Zweig-
niederlassung im Land Nordrhein-Westfalen o-
der in einem Bundesland haben, das dem WPV 
durch Staatsvertrag beigetreten ist, 
und 
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 die Mitglieder des Vorstandes, nach dem Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetz verbundenen Per-
sonen, Geschäftsführer oder persönlich haften-
den Gesellschafter von Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften oder Buchprüfungsgesellschaften 
mit Hauptniederlassung oder Zweigniederlas-
sung im Land Nordrhein-Westfalen oder in ei-
nem Bundesland, das dem WPV durch Staats-
vertrag beigetreten ist, die nicht Wirtschaftsprü-
fer oder vereidigte Buchprüfer sind. 

 

 die Mitglieder des Vorstandes, nach dem Part-
nerschaftsgesellschaftsgesetz verbundenen Per-
sonen, Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
rer oder persönlich haftenden Gesellschafterin-
nen und Gesellschafter von Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften oder Buchprüfungsgesell-
schaften mit Hauptniederlassung oder Zweig-
niederlassung im Land Nordrhein-Westfalen o-
der in einem Bundesland, das dem WPV durch 
Staatsvertrag beigetreten ist, die nicht Wirt-
schaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigte Buchprüferinnen oder Buchprüfer 
sind. 

 

(2) Von der Mitgliedschaft ausgenommen ist, wer die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 

 nach Vollendung des 45. Lebensjahres erfüllt 
und Mitglied einer anderen öffentlich-rechtli-
chen Versicherungs- oder Versorgungseinrich-
tung seiner Berufsgruppe ist, 

 nach Vollendung des 45. Lebensjahres erfüllt 
und berufsunfähig im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 
1 ist 

oder 

 nach Vollendung des 66. Lebensjahres erfüllt. 
 

(2) Von der Mitgliedschaft ausgenommen ist, wer die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 

 nach Vollendung des 45. Lebensjahres erfüllt 
und Mitglied einer anderen öffentlich-rechtli-
chen Versicherungs- oder Versorgungseinrich-
tung seiner Berufsgruppe ist, 

 nach Vollendung des 45. Lebensjahres erfüllt 
und berufsunfähig im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 
1 ist 

oder 

 nach Vollendung des 66. Lebensjahres erfüllt. 
 

(3) Wer bei Errichtung des WPV oder bei In-Kraft-
Treten eines Staatsvertrages über den Beitritt eines 
Bundeslandes zum WPV die Voraussetzungen von Ab-
satz 1 erfüllt und zu diesem Zeitpunkt das 45., nicht 
aber das 60. Lebensjahr vollendet hat, kann seinen Bei-
tritt innerhalb von 6 Monaten nach In-Kraft-Treten der 
Satzung oder des Staatsvertrages schriftlich erklären. 

 

(3) Wer bei Errichtung des WPV oder bei In-Kraft-
Treten Inkrafttreten eines Staatsvertrages über den Bei-
tritt eines Bundeslandes zum WPV die Voraussetzun-
gen von Absatz 1 erfüllt und zu diesem Zeitpunkt das 
45., nicht aber das 60. Lebensjahr vollendet hat, kann 
seinen Beitritt innerhalb von sechs6 Monaten nach In-
Kraft-Treten Inkrafttreten der Satzung oder des Staats-
vertrages schriftlich erklären. 
 

§ 9 
Beendigung und Weiterführung 

der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft im WPV endet 
 
1. mit dem Tode des Mitglieds, 
2. wenn das Mitglied nicht mehr die Voraussetzungen 

von § 8 Abs. 1 erfüllt, es sei denn, es liegen die Vo-
raussetzungen von § 13 Abs. 1 Nr. 1 oder § 12 Abs. 
1 vor oder ein Antrag nach § 12 Abs. 2 Satz 1 ist 
gestellt, 
 
 
 

3. wenn das 67. Lebensjahr vollendet ist, die Mitglied-
schaftsrechte gemäß § 10 ruhen und die Wartezeit 
für die Gewährung einer Altersrente (§ 12 Abs. 4) 
nicht erfüllt ist, 

4. wenn die Voraussetzungen für eine Berufsunfähig-
keitsrente in den in § 13 Abs. 2 und 3 genannten 
Fällen nicht erfüllt sind, 

5. wenn eine Kapitalabfindung nach § 23 Abs. 3 er-
folgt ist. 

§ 9 
Beendigung und Weiterführung 

der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft im WPV endet 
 
1. mit dem Tode des Mitglieds, 
2. wenn das Mitglied nicht mehr die Voraussetzungen 

von § 8 Abs. 1 erfüllt, es sei denn, es liegen die Vo-
raussetzungen von § 13 Abs. 1 Nr. 1 oder § 12 Abs. 
1 vor oder ein Antrag nach § 12 Abs. 2 Satz 1 ist ge-
stellt, 

2. 3. wenn das deutsche Recht über die soziale Sicher-
heit nach den Regelungen der VO (EG) 883/2004 
nicht anwendbar ist, 

3. 4. wenn das 67. Lebensjahr vollendet ist, die Mit-
gliedschaftsrechte gemäß § 10 ruhen und die War-
tezeit für die Gewährung einer Altersrente (§ 12 
Abs. 4) nicht erfüllt ist, 

4. 5. wenn die Voraussetzungen für eine Berufsunfä-
higkeitsrente in den in § 13 Abs. 2 und 3 genannten 
Fällen nicht erfüllt sind, 

5. 6. wenn eine Kapitalabfindung nach § 23 Abs. 3 
     erfolgt ist. 
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Die Beendigung der Mitgliedschaft gemäß Satz 1 Nr. 2 
bis 5 wird durch Bescheid festgestellt. 

 

 
Die Beendigung der Mitgliedschaft gemäß Satz 1 Nr. 2 
bis 65 wird durch Bescheid festgestellt. 

 

(2) Wessen Mitgliedschaft nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
beendet ist, kann die Mitgliedschaft mit allen Rechten 
und Pflichten fortsetzen, wenn dies innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach dem Aus-
scheiden beantragt wird. Der Antrag muss schriftlich 
gestellt werden (Telefax reicht aus). Der Antrag kann 
nach Eintritt der medizinischen Voraussetzungen für 
die Gewährung einer Berufsunfähigkeitsrente (§ 13 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) nicht mehr gestellt werden, es sei 
denn, diese sind bereits vor dem Ausscheiden des Mit-
glieds eingetreten. 

 

(2) Wessen Mitgliedschaft nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
oder 3 beendet ist, kann die Mitgliedschaft mit allen 
Rechten und Pflichten fortsetzen, wenn dies innerhalb 
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach dem 
Ausscheiden beantragt wird. Der Antrag muss schrift-
lich gestellt werden (Telefax oder elektronische Über-
mittlung als eingescanntes Dokument reicht aus). Der 
Antrag kann nach Eintritt der medizinischen Voraus-
setzungen für die Gewährung einer Berufsunfähigkeits-
rente (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) nicht mehr gestellt wer-
den, es sei denn, diese sind bereits vor dem Ausschei-
den des Mitglieds eingetreten. 

 

(3) Eine Mitgliedschaft nach Absatz 2 kann vom Mit-
glied schriftlich (Telefax reicht aus) auf den Schluss 
des Folgemonats für beendet erklärt werden. 

 

(3) Eine Mitgliedschaft nach Absatz 2 kann vom Mit-
glied schriftlich (Telefax oder elektronische Übermitt-
lung als eingescanntes Dokument reicht aus) auf den 
Schluss des Folgemonats für beendet erklärt werden. 

 

(4) Eine Mitgliedschaft nach Absatz 2 kann vom 
WPV mit einer Frist von drei Monaten auf den Schluss 
eines Kalendervierteljahres für beendet erklärt werden, 
wenn das Mitglied mit mehr als drei Beiträgen im 
Rückstand ist. Die Mitgliedschaft endet nicht, wenn 
alle fälligen Beiträge und Nebenforderungen bei Ab-
lauf der Frist gemäß Satz 1 gezahlt sind. 

 

(4) Eine Mitgliedschaft nach Absatz 2 kann vom 
WPV mit einer Frist von drei Monaten auf den Schluss 
eines Kalendervierteljahres für beendet erklärt werden, 
wenn das Mitglied mit mehr als drei Beiträgen im 
Rückstand ist. Die Mitgliedschaft endet nicht, wenn 
alle fälligen Beiträge und Nebenforderungen bei Ab-
lauf der Frist gemäß Satz 1 gezahlt sind. 

 
§ 10 

Ruhen aller Mitgliedschaftsrechte 

Bei vollständiger Beitragsbefreiung ruhen alle Mit-
gliedschaftsrechte. Das Ruhen aller Mitgliedschafts-
rechte wird durch Bescheid festgestellt. 

 

§ 10 
Ruhen aller Mitgliedschaftsrechte 

Bei vollständiger Beitragsbefreiung ruhen alle Mit-
gliedschaftsrechte. Das Ruhen aller Mitgliedschafts-
rechte wird durch Bescheid festgestellt. 

 
III. Leistungen 

§ 11 
Leistungsarten 

(1) Das WPV erbringt auf Antrag seinen Mitgliedern 
und sonstigen Leistungsberechtigten nach Erfüllung 
der Voraussetzungen folgende Leistungen: 

1. Altersrente 
2. Berufsunfähigkeitsrente 
3. Hinterbliebenenrente 
4. Erstattung von Beiträgen 
5. Überleitung von Beiträgen auf einen anderen Ver-

sorgungsträger 
6. Kapitalabfindung für hinterbliebene Ehegatten oder 

Eingetragene Lebenspartner bei Erlöschen des Ren-
tenanspruchs durch Wiederverheiratung; 

7. Kapitalabfindung für Mitglieder, deren Rentenan-
spruch einen Mindestbetrag nicht erreicht. 

 
Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch. 

III. Leistungen 

§ 11 
Leistungsarten 

(1) Das WPV erbringt auf Antrag seinen Mitgliedern 
und sonstigen Leistungsberechtigten nach Erfüllung 
der Voraussetzungen folgende Leistungen: 

1. Altersrente 
2. Berufsunfähigkeitsrente 
3. Hinterbliebenenrente 
4. Erstattung von Beiträgen 
5. Überleitung von Beiträgen auf einen anderen Ver-

sorgungsträger 
6. Kapitalabfindung für hinterbliebene Ehegattinnen 

bzw. Ehegatten oder Eingetragene Lebenspartne-
rinnen bzw. Lebenspartner bei Erlöschen des Ren-
tenanspruchs durch Wiederverheiratung; 

7. Kapitalabfindung für Mitglieder, deren Rentenan-
spruch einen Mindestbetrag nicht erreicht. 

Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch. 
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(2) Das WPV kann Zuschüsse für Rehabilitationsmaß-
nahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Be-
rufsfähigkeit gemäß § 15 gewähren. 

 

(2) Das WPV kann Zuschüsse für Rehabilitationsmaß-
nahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Be-
rufsfähigkeit gemäß § 15 gewähren. 

 

(3) Den Mitgliedern stehen für das Leistungsrecht ehe-
malige Mitglieder gleich, die keine Erstattung nach 
§ 20 Abs. 1 erhalten haben. 

 

(3) Den Mitgliedern stehen für das Leistungsrecht ehe-
malige Mitglieder gleich, die keine Erstattung nach 
§ 20 Abs. 1 erhalten haben. 

 

(4) Über Leistungen und Zuschüsse wird durch Be-
scheid entschieden. Eine Verzinsung der Leistungen 
findet nicht statt. 

 

(4) Über Leistungen und Zuschüsse wird durch Be-
scheid entschieden. Eine Verzinsung der Leistungen 
findet nicht statt. 

 
§ 12 

Altersrente 

(1) Jedes Mitglied hat Anspruch auf lebenslange Al-
tersrente, sobald es das 67. Lebensjahr vollendet hat. 
 

§ 12 
Altersrente 

(1) Jedes Mitglied hat Anspruch auf lebenslange Al-
tersrente, sobald es das 67. Lebensjahr vollendet hat. 

 

(2) Jedes Mitglied kann die Altersrente zwischen der 
Vollendung des 62. und des 70. Lebensjahres in An-
spruch nehmen. Der Anspruch auf lebenslange Alters-
rente entsteht frühestens mit dem ersten Tag des Kalen-
dermonats, in dem der Antrag gestellt worden ist, spä-
testens jedoch mit Vollendung des 70. Lebensjahres. 
Die gemäß § 14 bezogen auf das 67. Lebensjahr be-
rechnete Altersrente erhöht oder vermindert sich ab-
hängig von einem Demographiefaktor, der die versi-
cherungsmathematischen Zu- und Abschläge nach 
Maßgabe des Geburtsjahrgangs und des individuellen 
Renteneintrittsalters abbildet. Der Demographiefaktor 
für die Geburtsjahrgänge bis 1960 ergibt sich aus der 
Anlage 1; ab dem Geburtsjahrgang 1961 vermindert 
sich der Demographiefaktor um 0,25 Prozentpunkte je 
Geburtsjahr. Beginnt das Renteneintrittsalter zwischen 
der Vollendung von zwei Lebensjahren, so werden die 
Demographiefaktoren aus den vorstehenden Demogra-
phiefaktoren für vollendete Lebensjahre linear interpo-
liert. 

 

(2) Jedes Mitglied kann die Altersrente zwischen der 
Vollendung des 62. und des 70. Lebensjahres in An-
spruch nehmen. Der Anspruch auf lebenslange Alters-
rente entsteht frühestens mit dem ersten Tag des Kalen-
dermonats, in dem der Antrag gestellt worden ist, spä-
testens jedoch mit Vollendung des 70. Lebensjahres. 
Die gemäß § 14 bezogen auf das 67. Lebensjahr be-
rechnete Altersrente erhöht oder vermindert sich ab-
hängig von einem Demographiefaktor, der die versi-
cherungsmathematischen Zu- und Abschläge nach 
Maßgabe des Geburtsjahrgangs und des individuellen 
Renteneintrittsalters abbildet. Der Demographiefaktor 
für die Geburtsjahrgänge bis 197060 ergibt sich aus der 
Anlage 1; ab dem Geburtsjahrgang 197161 vermindert 
sich der Demographiefaktor um 0,25 Prozentpunkte je 
Geburtsjahr. Beginnt das Renteneintrittsalter zwischen 
der Vollendung von zwei Lebensjahren, so werden die 
Demographiefaktoren aus den vorstehenden Demogra-
phiefaktoren für vollendete Lebensjahre linear interpo-
liert. 

 

(3) Die Beitragspflicht endet mit dem Monat, der dem 
Monat vorangeht, ab dem Altersrente bezogen wird, 
spätestens mit dem Monat, in dem das 67. Lebensjahr 
vollendet wird. Bei Rentenbeginn nach Vollendung des 
67. Lebensjahres erhöht sich die bei Rentenbeginn er-
reichte Rente um einen Zuschlag gemäß Anlage 2. 

 

(3) Die Beitragspflicht endet mit dem Monat, der dem 
Monat vorangeht, ab dem Altersrente bezogen wird, 
spätestens mit dem Monat, in dem das 67. Lebensjahr 
vollendet wird. Wird über das 67. Lebensjahr hinaus 
eine Tätigkeit ausgeübt, die versicherungspflichtig in 
der gesetzlichen Rentenversicherung ist und für die 
eine Befreiung nach § 6 SGB VI vorliegt, sind aus die-
ser Tätigkeit weiterhin Pflichtbeiträge nach § 35 zu ent-
richten. Bei Rentenbeginn nach Vollendung des 67. Le-
bensjahres erhöht sich die bei Rentenbeginn erreichte 
Rente um einen Zuschlag gemäß Anlage 2. 

 

(4) Die Wartezeit für die Gewährung der Altersrente 
beträgt 1 Versicherungsjahr i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 2. 

 

(4) Die Wartezeit für die Gewährung der Altersrente 
beträgt ein1 Versicherungsjahr i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 
2. 
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(5) Die Altersrente wird jeweils zu Beginn des Monats 
gezahlt. Die Zahlung endet mit Ablauf des Monats, in 
dem der Leistungsberechtigte stirbt. 

 

(5) Die Altersrente wird jeweils zu Beginn des Monats 
gezahlt. Die Zahlung endet mit Ablauf des Monats, in 
dem die bzw. der Leistungsberechtigte stirbt. 

 
§ 13 

Berufsunfähigkeitsrente 

(1) Ein Mitglied, das 

1. wegen Krankheit oder eines körperlichen Gebre-
chens oder wegen Schwäche seiner körperlichen o-
der geistigen Kräfte oder Sucht nicht mehr in der 
Lage ist, aus den die Mitgliedschaft begründenden 
Berufen mehr als nur unwesentliche Einkünfte zu 
erzielen und 

2. deshalb seine berufliche Tätigkeit in den genannten 
sowie in den mit diesen nach dem Berufsrecht der 
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer sozi-
etätsfähigen freien Berufen einstellt, 

erhält Berufsunfähigkeitsrente. 

Die Wartezeit für Berufsunfähigkeitsrente beträgt 3/12 
Versicherungsjahre i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 2; wird die 
Wartezeit nicht erfüllt, ruhen alle Mitgliedschafts-
rechte. 

 

§ 13 
Berufsunfähigkeitsrente 

(1) Ein Mitglied, das 

1. wegen Krankheit oder eines körperlichen Gebre-
chens oder wegen Schwäche seiner körperlichen o-
der geistigen Kräfte oder Sucht nicht mehr in der 
Lage ist, aus den die Mitgliedschaft begründenden 
Berufen mehr als nur unwesentliche Einkünfte zu 
erzielen und 

2. deshalb seine berufliche Tätigkeit in den genannten 
sowie in den mit diesen nach dem Berufsrecht der 
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer sozi-
etätsfähigen freien Berufen einstellt, 

erhält Berufsunfähigkeitsrente. 

Die Wartezeit für Berufsunfähigkeitsrente beträgt 3/12 
Versicherungsjahre i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 2; wird die 
Wartezeit nicht erfüllt, ruhen alle Mitgliedschafts-
rechte. 

 

(2) Mitglieder, die die Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 3 
erworben haben, müssen abweichend von Absatz 1 eine 
Wartezeit von 1 Versicherungsjahr i.S.v. § 14 Abs. 3 
Satz 2 erfüllt haben; wird die Wartezeit nicht erfüllt, 
endet die Mitgliedschaft gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4. 

 

(2) Mitglieder, die die Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 3 
erworben haben, müssen abweichend von Absatz 1 eine 
Wartezeit von einem1 Versicherungsjahr i.S.v. § 14 
Abs. 3 Satz 2 erfüllt haben; wird die Wartezeit nicht 
erfüllt, endet die Mitgliedschaft gemäß § 9 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 54. 

 

(3) Mitglieder, die die Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 3 
erworben haben und zum Zeitpunkt der Begründung 
der Mitgliedschaft das 55. Lebensjahr vollendet hatten, 
erhalten nur eine Berufsunfähigkeitsrente, wenn die 
Berufsunfähigkeit durch einen Unfall verursacht wor-
den ist. Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung 
einer Berufsunfähigkeitsrente nicht vor, endet die Mit-
gliedschaft gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4. 

 

(3) Mitglieder, die die Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 3 
erworben haben und zum Zeitpunkt der Begründung 
der Mitgliedschaft das 55. Lebensjahr vollendet hatten, 
erhalten nur eine Berufsunfähigkeitsrente, wenn die 
Berufsunfähigkeit durch einen Unfall verursacht wor-
den ist. Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung 
einer Berufsunfähigkeitsrente nicht vor, endet die Mit-
gliedschaft gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 54. 

 

(4) Berufsunfähigkeitsrente wird auf Zeit oder – so-
weit die Voraussetzungen von Absatz 1 Nr. 1 voraus-
sichtlich auf Dauer vorliegen  auf Dauer gewährt. Der 
Einstellung der beruflichen Tätigkeit steht bei Berufs-
unfähigkeitsrente auf Zeit nicht entgegen, dass die Pra-
xis eines selbständig Tätigen durch einen Vertreter fort-
geführt wird; die Bestellung in den die Mitgliedschaft 
begründenden sowie den sozietätsfähigen freien Beru-
fen kann aufrechterhalten werden. Die Einstellung der 
beruflichen Tätigkeit ist auf Verlangen des WPV in ge-
eigneter Weise nachzuweisen. Bei Gewährung einer 
Berufsunfähigkeitsrente auf Dauer ist unverzüglich, 
spätestens innerhalb von drei Monaten ab Rentenbe-
ginn, auf die Bestellung in den die Mitgliedschaft be-
gründenden sowie den sozietätsfähigen freien Berufen 
zu verzichten. Eine Erlaubnis gemäß § 18 Abs. 4 Satz 
1 WPO, § 47 Abs. 2 StBerG oder § 17 Abs. 2 BRAO 

(4) Berufsunfähigkeitsrente wird auf Zeit oder – so-
weit die Voraussetzungen von Absatz 1 Nr. 1 voraus-
sichtlich auf Dauer vorliegen  auf Dauer gewährt. Der 
Einstellung der beruflichen Tätigkeit steht bei Berufs-
unfähigkeitsrente auf Zeit nicht entgegen, dass die Pra-
xis einer oder eines selbständig Tätigen durch eine Ver-
treterin oder einen Vertreter fortgeführt wird; die Be-
stellung in den die Mitgliedschaft begründenden sowie 
den sozietätsfähigen freien Berufen kann aufrechterhal-
ten werden. Die Einstellung der beruflichen Tätigkeit 
ist auf Verlangen des WPV in geeigneter Weise nach-
zuweisen. Bei Gewährung einer Berufsunfähigkeits-
rente auf Dauer ist unverzüglich, spätestens innerhalb 
von drei Monaten ab Rentenbeginn, auf die Bestellung 
in den die Mitgliedschaft begründenden sowie den so-
zietätsfähigen freien Berufen zu verzichten. Eine Er-
laubnis gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 WPO, § 47 Abs. 2 
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steht der Gewährung von Berufsunfähigkeitsrente nicht 
entgegen. 

 

StBerG oder § 17 Abs. 2 BRAO steht der Gewährung 
von Berufsunfähigkeitsrente nicht entgegen. 

 

(5) Die Berufsunfähigkeit gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 
1 wird vom Vorstand auf der Grundlage von zwei von-
einander unabhängigen ärztlichen Gutachten festge-
stellt. Mitglied und WPV beauftragen je einen Gutach-
ter. Das WPV kann von der Beauftragung eines Gut-
achters absehen. Das WPV trägt die Kosten für das von 
ihm beauftragte Gutachten. Das Mitglied hat das Gut-
achten innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach An-
tragstellung einzureichen. Geht innerhalb der Frist kein 
Gutachten ein, gilt der Antrag auf Gewährung von Be-
rufsunfähigkeitsrente als zurückgenommen, es sei 
denn, das Mitglied weist vor Fristablauf nach, dass die 
fristgerechte Einreichung aus von ihm nicht zu vertre-
tenden Umständen nicht möglich sein wird. Das Mit-
glied ist spätestens 3 Monate vor Fristablauf auf diese 
Rechtsfolge schriftlich hinzuweisen. 

 

(5) Die Berufsunfähigkeit gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 
1 wird vom Vorstand auf der Grundlage von zwei von-
einander unabhängigen ärztlichen Gutachten festge-
stellt. Mitglied und WPV beauftragen je eine Gutachte-
rin bzw. einen Gutachter. Das WPV kann von der Be-
auftragung einer Gutachterin bzw. eines Gutachters ab-
sehen. Das WPV trägt die Kosten für das von ihm be-
auftragte Gutachten. Das Mitglied hat das Gutachten 
innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Antragstel-
lung einzureichen. Geht innerhalb der Frist kein Gut-
achten ein, gilt der Antrag auf Gewährung von Berufs-
unfähigkeitsrente als zurückgenommen, es sei denn, 
das Mitglied weist vor Fristablauf nach, dass die frist-
gerechte Einreichung aus von ihm nicht zu vertretenden 
Umständen nicht möglich sein wird. Das Mitglied ist 
spätestens drei3 Monate vor Fristablauf auf diese 
Rechtsfolge schriftlich hinzuweisen. 

 

(6) Das WPV kann Nachuntersuchungen anordnen. 
Es kann den Gutachter dafür bestimmen. Die Kosten 
der Nachuntersuchung trägt das WPV. Wenn das Mit-
glied sich einer angeordneten Nachuntersuchung nicht 
unterzieht, kann die Rentenzahlung eingestellt werden. 

 

(6) Das WPV kann Nachuntersuchungen anordnen. 
Es kann die Gutachterin bzw. den Gutachter dafür be-
stimmen. Die Kosten der Nachuntersuchung trägt das 
WPV. Wenn das Mitglied sich einer angeordneten 
Nachuntersuchung nicht unterzieht, kann die Renten-
zahlung eingestellt werden. 

 

(7) Bei Überschreiten der Altersgrenze (§ 12 Abs. 1) 
tritt an Stelle einer Berufsunfähigkeitsrente die Alters-
rente in gleicher Höhe. 

 

(7) Bei Überschreiten der Altersgrenze (§ 12 Abs. 1) 
tritt an Stelle einer Berufsunfähigkeitsrente die Alters-
rente in gleicher Höhe. 

 

(8) Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente ent-
steht frühestens mit dem ersten Tag des Monats, in dem 
der Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente gestellt wurde, 
jedoch nicht vor dem Ende einer Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder der Zahlung von Krankengeld auf-
grund gesetzlicher Vorschriften. Bei Berufsunfähig-
keitsrente auf Zeit entsteht der Anspruch nicht vor dem 
ersten Tag des 7. Kalendermonats, der auf den Eintritt 
der medizinischen Voraussetzungen für die Gewährung 
einer Berufsunfähigkeitsrente (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) 
folgt; Satz 1 bleibt unberührt. Die Berufsunfähigkeits-
rente wird jeweils zu Beginn eines Monats gezahlt. 

 

(8) Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente ent-
steht frühestens mit dem ersten Tag des Monats, in dem 
der Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente gestellt wurde, 
jedoch nicht vor dem Ende einer Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder der Zahlung von Krankengeld oder 
Verletztengeld aufgrund gesetzlicher Vorschriften. Bei 
Berufsunfähigkeitsrente auf Zeit entsteht der Anspruch 
nicht vor dem ersten Tag des siebten7. Kalendermo-
nats, der auf den Eintritt der medizinischen Vorausset-
zungen für die Gewährung einer Berufsunfähigkeits-
rente (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) folgt; Satz 1 bleibt unbe-
rührt. Die Berufsunfähigkeitsrente wird jeweils zu Be-
ginn eines Monats gezahlt. 

 

(9) Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente endet 

1. bei einer auf Zeit gewährten Berufsunfähigkeits-
rente mit dem Ende des Befristungszeitraums, 

2. mit dem Ablauf des Monats, in dem die Vorausset-
zungen von Absatz 1 nicht mehr erfüllt sind 

oder 

3. mit dem Tod des Leistungsberechtigten. 
 

(9) Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente endet 

1. bei einer auf Zeit gewährten Berufsunfähigkeits-
rente mit dem Ende des Befristungszeitraums, 

2. mit dem Ablauf des Monats, in dem die Vorausset-
zungen von Absatz 1 nicht mehr erfüllt sind 

oder 

3. mit dem Tod der bzw. des Leistungsberechtigten. 
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(10) Die Rentenzahlung endet mit dem Monat, in dem 
die Anspruchsvoraussetzungen entfallen. 

 

(10) Die Rentenzahlung endet mit dem Monat, in dem 
die Anspruchsvoraussetzungen entfallen. 

 

(11) Ein Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente kann nicht 
mehr berücksichtigt werden, wenn die medizinischen 
Voraussetzungen nach Absatz 1 zwischenzeitlich ent-
fallen sind. 

 

(11) Ein Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente kann nicht 
mehr berücksichtigt werden, wenn die medizinischen 
Voraussetzungen nach Absatz 1 zwischenzeitlich ent-
fallen sind. 

 

(12) Wer sich vorsätzlich berufsunfähig macht, hat kei-
nen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente. 

 

(12) Wer sich vorsätzlich berufsunfähig macht, hat kei-
nen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente. 

 
§ 14 

Höhe der Alters- und Berufsunfähigkeitsrente 

(1) Der Monatsbetrag der Alters- oder der Berufsunfä-
higkeitsrente ist ein Zwölftel des Produkts aus dem 
Rentensteigerungsbetrag gemäß Absatz 2 im Jahr des 
Eintritts des Rentenfalles und dem Beitragsfaktor ge-
mäß Absatz 3 am letzten Tag des Monats, der dem Ein-
tritt des Rentenfalles vorausgeht. 

 

§ 14 
Höhe der Alters- und Berufsunfähigkeitsrente 

(1) Der Monatsbetrag der Alters- oder der Berufsunfä-
higkeitsrente ist ein Zwölftel des Produkts aus dem 
Rentensteigerungsbetrag gemäß Absatz 2 im Jahr des 
Eintritts des Rentenfalles und dem Beitragsfaktor ge-
mäß Absatz 3 am letzten Tag des Monats, der dem Ein-
tritt des Rentenfalles vorausgeht. 

 

(2) Der Rentensteigerungsbetrag ab Beginn des 
Folgejahres wird nach Maßgabe von § 39 Abs. 5 von 
der Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstan-
des festgesetzt.  

 

(2) Der Rentensteigerungsbetrag ab Beginn des 
Folgejahres wird nach Maßgabe von § 39 Abs. 5 von 
der Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstan-
des festgesetzt.  

 

(3) Beitragsfaktor ist die Summe der monatlichen 
Beitragsfaktoren, die während der Zeit der Beitrags-
pflicht oder durch Beitragszahlungen nach Vollendung 
des 67. Lebensjahres erworben worden sind oder nach 
Absatz 7 zugerechnet werden. Zeiten, in denen monat-
liche Beitragsfaktoren erworben worden sind, gelten 
als Versicherungsjahre. 

 

(3) Beitragsfaktor ist die Summe der monatlichen 
Beitragsfaktoren, die während der Zeit der Beitrags-
pflicht oder durch Beitragszahlungen nach Vollendung 
des 67. Lebensjahres erworben worden sind oder nach 
Absatz 7 zugerechnet werden. Zeiten, in denen monat-
liche Beitragsfaktoren erworben worden sind, gelten 
als Versicherungsjahre. 

 

(4) Der monatliche Beitragsfaktor wird ermittelt als 
Produkt aus dem persönlichen Beitragsquotienten nach 
Absatz 5 und der Steigerungszahl nach Absatz 6. 

 

(4) Der monatliche Beitragsfaktor wird ermittelt als 
Produkt aus dem persönlichen Beitragsquotienten nach 
Absatz 5 und der Steigerungszahl nach Absatz 6. 

 

(5) Der persönliche Beitragsquotient wird ermittelt, 
indem für jeden Monat, in dem eine Beitragspflicht be-
stand, Beiträge durch Überleitung oder Nachversiche-
rung als gezahlt gelten oder nach Vollendung des 67. 
Lebensjahres Beiträge gezahlt worden sind, der Quoti-
ent gebildet wird zwischen dem in diesem Monat ge-
zahlten Beitrag und dem monatlichen Regelpflichtbei-
trag nach § 27, wobei die Berechnung bis auf vier Stel-
len nach dem Komma mit kaufmännischer Rundung er-
folgt. 

 

(5) Der persönliche Beitragsquotient wird ermittelt, 
indem für jeden Monat, in dem eine Beitragspflicht be-
stand, Beiträge durch Überleitung oder Nachversiche-
rung als gezahlt gelten oder nach Vollendung des 67. 
Lebensjahres Beiträge gezahlt worden sind, der Quoti-
ent gebildet wird zwischen dem in diesem Monat ge-
zahlten Beitrag und dem monatlichen Regelpflichtbei-
trag nach § 27, wobei die Berechnung bis auf vier Stel-
len nach dem Komma mit kaufmännischer Rundung er-
folgt. 

 

(6) Die Steigerungszahl ergibt sich nach Maßgabe der 
folgenden Tabelle aus dem Lebensjahr des Mitgliedes, 
in dem der Beitrag gezahlt worden ist. Als Lebensjahr 
gilt das Kalenderjahr des Zahlungseinganges abzüglich 
des Geburtsjahres. 
 

(6) Die Steigerungszahl ergibt sich nach Maßgabe der 
folgenden Tabelle aus dem Lebensjahr des Mitgliedes, 
in dem der Beitrag gezahlt worden ist. Als Lebensjahr 
gilt das Kalenderjahr des Zahlungseinganges abzüglich 
des Geburtsjahres. 
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Lebensjahr Steigerungszahl 
gemäß § 14 Abs. 6 Satz 2 

 bis 20 2,20 
 21 2,18 
 22 2,16 
 23 2,14 
 24 2,12 
 25 2,10 
 26 2,08 
 27 2,06 
 28 2,04 
 29 2,02 
 30 2,00 
 31 1,97 
 32 1,94 
 33 1,91 
 34 1,88 
 35 1,85 
 36 1,81 
 37 1,77 
 38 1,73 
 39 1,69 
 40 1,65 
 41 1,61 
 42 1,57 
 43 1,53 
 44 1,49 
 45 1,45 
 46 1,41 
 47 1,37 
 48 1,33 
 49 1,29 
 50 1,25 
 51 1,21 
 52 1,17 
 53 1,13 
 54 1,09 
 55 1,05 
 56 1,01 
 57 0,97 
 58 0,93 
 59 0,89 
 60 0,85 
 61 0,83 
 62 0,81 
 63 0,79 
 64 0,77 
 65 0,75 
 66 0,73 
 67 0,71 
 68 0,69 
 69 0,67 
 70 0,65 

 

Lebensjahr Steigerungszahl 
gemäß § 14 Abs. 6 Satz 2 

 bis 20 2,20 
 21 2,18 
 22 2,16 
 23 2,14 
 24 2,12 
 25 2,10 
 26 2,08 
 27 2,06 
 28 2,04 
 29 2,02 
 30 2,00 
 31 1,97 
 32 1,94 
 33 1,91 
 34 1,88 
 35 1,85 
 36 1,81 
 37 1,77 
 38 1,73 
 39 1,69 
 40 1,65 
 41 1,61 
 42 1,57 
 43 1,53 
 44 1,49 
 45 1,45 
 46 1,41 
 47 1,37 
 48 1,33 
 49 1,29 
 50 1,25 
 51 1,21 
 52 1,17 
 53 1,13 
 54 1,09 
 55 1,05 
 56 1,01 
 57 0,97 
 58 0,93 
 59 0,89 
 60 0,85 
 61 0,83 
 62 0,81 
 63 0,79 
 64 0,77 
 65 0,75 
 66 0,73 
 67 0,71 
 68 0,69 
 69 0,67 
 70 0,65 

 

(7) Bei Entstehen eines Rentenanspruchs gemäß § 13 
(Berufsunfähigkeitsrente) vor Vollendung des 58. Le-
bensjahres werden Mitgliedern, die im Kalendermonat 
vor Entstehen des Rentenanspruchs beitragspflichtig 
waren, für jeden Kalendermonat bis zur Vollendung 
des 58. Lebensjahres monatliche Beitragsfaktoren im 

(7) Bei Entstehen eines Rentenanspruchs gemäß § 13 
(Berufsunfähigkeitsrente) vor Vollendung des 58. Le-
bensjahres werden Mitgliedern, die im Kalendermonat 
vor Entstehen des Rentenanspruchs beitragspflichtig 
waren, für jeden Kalendermonat bis zur Vollendung 
des 58. Lebensjahres monatliche Beitragsfaktoren im 
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Sinne von Absatz 4 zugerechnet (Zurechnungsfakto-
ren). Persönlicher Beitragsquotient im Sinne von Ab-
satz 5 ist der persönliche durchschnittliche Beitrags-
quotient (Absatz 8) bei Entstehen des Rentenan-
spruchs; der persönliche durchschnittliche Beitrags-
quotient wird begrenzt auf höchstens 1,0. Die für die 
Zeit der Gewährung von Berufsunfähigkeitsrente, 
längstens bis zur Vollendung des 58. Lebensjahres, er-
mittelten Zurechnungsfaktoren werden bei der Berech-
nung einer späteren Rente berücksichtigt, wenn bis zu 
diesem Rentenbeginn durchgehend entweder Beitrags-
pflicht bestanden hat oder Zurechnungsfaktoren be-
rücksichtigt wurden; § 13 Abs. 7 bleibt unberührt. Bei 
Entstehen des Rentenanspruchs nach Vollendung des 
58. Lebensjahres werden monatliche Beitragsfaktoren 
nach Vollendung des 58. Lebensjahres nicht berück-
sichtigt. Ist die nach § 12 Abs. 2 berechnete vorgezo-
gene Altersrente höher als die nach Satz 4 berechnete 
Berufsunfähigkeitsrente, wird der Antrag auf Gewäh-
rung von Berufsunfähigkeitsrente in einen Antrag auf 
Gewährung von Altersrente gemäß § 12 Abs. 2 umge-
deutet.  

 

Sinne von Absatz 4 zugerechnet (Zurechnungsfakto-
ren). Persönlicher Beitragsquotient im Sinne von Ab-
satz 5 ist der persönliche durchschnittliche Beitrags-
quotient (Absatz 8) bei Entstehen des Rentenan-
spruchs; der persönliche durchschnittliche Beitrags-
quotient wird begrenzt auf höchstens 1,0. Die für die 
Zeit der Gewährung von Berufsunfähigkeitsrente, 
längstens bis zur Vollendung des 58. Lebensjahres, er-
mittelten Zurechnungsfaktoren werden bei der Berech-
nung einer späteren Rente berücksichtigt, wenn bis zu 
diesem Rentenbeginn durchgehend entweder Beitrags-
pflicht bestanden hat oder Zurechnungsfaktoren be-
rücksichtigt wurden; § 13 Abs. 7 bleibt unberührt. Bei 
Entstehen des Rentenanspruchs nach Vollendung des 
58. Lebensjahres werden monatliche Beitragsfaktoren 
nach Vollendung des 58. Lebensjahres nicht berück-
sichtigt. Ist die nach § 12 Abs. 2 berechnete vorgezo-
gene Altersrente höher als die nach Satz 4 berechnete 
Berufsunfähigkeitsrente, wird der Antrag auf Gewäh-
rung von Berufsunfähigkeitsrente in einen Antrag auf 
Gewährung von Altersrente gemäß § 12 Abs. 2 umge-
deutet.  

 

(8) Der persönliche durchschnittliche Beitragsquoti-
ent ist der Quotient aus der Summe der persönlichen 
Beitragsquotienten nach Absatz 5 und der Summe der 
Monate, in denen eine Beitragspflicht bestand oder für 
die Beiträge durch Überleitung oder Nachversicherung 
als gezahlt gelten. Teile eines Monats gelten als Monat 
im Sinne von Satz 1. Wurden dem Mitglied Zurech-
nungsfaktoren gemäß Absatz 7 zugerechnet, ist der per-
sönliche durchschnittliche Beitragsquotient unter Be-
rücksichtigung der den Zurechnungsfaktoren zugrun-
deliegenden Beitragsquotienten und Kalendermonaten 
zu ermitteln. 

 

(8) Der persönliche durchschnittliche Beitragsquoti-
ent ist der Quotient aus der Summe der persönlichen 
Beitragsquotienten nach Absatz 5 und der Summe der 
Monate, in denen eine Beitragspflicht bestand oder für 
die Beiträge durch Überleitung oder Nachversicherung 
als gezahlt gelten. Teile eines Monats gelten als Monat 
im Sinne von Satz 1. Wurden dem Mitglied Zurech-
nungsfaktoren gemäß Absatz 7 zugerechnet, ist der per-
sönliche durchschnittliche Beitragsquotient unter Be-
rücksichtigung der den Zurechnungsfaktoren zugrun-
deliegenden Beitragsquotienten und Kalendermonaten 
zu ermitteln. 

 

(9) Führt die Berücksichtigung von Beiträgen, die 
durch Nachversicherung oder Überleitung geleistet 
worden sind, zu einer geringeren Rente als diejenige, 
die sich ohne Berücksichtigung der Nachversicherung 
oder Überleitung ergibt, so bleibt die Nachversicherung 
oder Überleitung insgesamt außer Betracht. 

 

(9) Führt die Berücksichtigung von Beiträgen, die 
durch Nachversicherung oder Überleitung geleistet 
worden sind, zu einer geringeren Rente als diejenige, 
die sich ohne Berücksichtigung der Nachversicherung 
oder Überleitung ergibt, so bleibt die Nachversicherung 
oder Überleitung insgesamt außer Betracht. Sind für ein 
Mitglied mehrere Überleitungen durchgeführt worden, 
gilt die Summe aller Kalendermonate, die im Rahmen 
der Überleitung bei der Rentenberechnung außer Be-
tracht bleiben, als eine Überleitung. 

 

(10) Führt die Berücksichtigung von Beiträgen, die ge-
mäß §§ 27 bis 29 festgelegt worden sind und die ein 
Mitglied für die Zeit vom ersten Tag des Kalendermo-
nats, in dem die gesetzliche Mutterschutzfrist beginnt, 
bis zum Ende des 36. Kalendermonats nach der Geburt 
des Kindes geleistet hat, zu einer geringeren Rente als 
diejenige, die sich ohne Berücksichtigung dieser Zeit 
ergibt, so bleibt diese Kinderbetreuungszeit insgesamt 
außer Betracht. Abweichend hiervon können lediglich 
die bis zum Ende des 12. oder 24. Kalendermonats nach 
der Geburt des Kindes zu leistenden Beiträge oder die 
aufeinander folgenden Kalendermonate, in denen kein 
Beitrag zu zahlen war, bei der Rentenberechnung außer 

(10) Führt die Berücksichtigung von Beiträgen, die ge-
mäß §§ 27 bis 29 festgelegt worden sind und die ein 
Mitglied für die Zeit vom ersten Tag des Kalendermo-
nats, in dem die gesetzliche Mutterschutzfrist beginnt, 
bis zum Ende des 36. Kalendermonats nach der Geburt 
des Kindes geleistet hat, zu einer geringeren Rente als 
diejenige, die sich ohne Berücksichtigung dieser Zeit 
ergibt, so bleibt diese Kinderbetreuungszeit insgesamt 
außer Betracht. Abweichend hiervon können lediglich 
die bis zum Ende des 12. oder 24. Kalendermonats nach 
der Geburt des Kindes zu leistenden Beiträge oder die 
aufeinander folgenden Kalendermonate, in denen kein 
Beitrag zu zahlen war, bei der Rentenberechnung außer 
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Betracht bleiben; soweit in einem Monat nur anteilig 
ein Beitrag zu zahlen war, gilt dieser Monat insgesamt 
als Monat der Kinderbetreuung. Beiträge, die aufgrund 
einer abschließenden Beitragsfestsetzung gemäß § 29 
Abs. 3 für die Zeit der Kinderbetreuung nachentrichtet 
oder erstattet werden, bleiben außer Betracht. Sind für 
ein Mitglied Kinderbetreuungszeiten für mehrere Kin-
der zu berücksichtigen, gilt die Summe aller Kalender-
monate, die im Rahmen der Kinderbetreuungszeit bei 
der Rentenberechnung außer Betracht bleiben, als eine 
Kinderbetreuungszeit. Die Anerkennung der Kinderbe-
treuungszeit setzt voraus, dass das Mitglied die Betreu-
ung seines Kindes anzeigt und die Elternschaft nach-
weist. Die Pflicht zur Beitragsleistung besteht während 
der Kinderbetreuungszeit fort; § 28 findet keine An-
wendung. 

 

Betracht bleiben; soweit in einem Monat nur anteilig 
ein Beitrag zu zahlen war, gilt dieser Monat insgesamt 
als Monat der Kinderbetreuung. Beiträge, die aufgrund 
einer abschließenden Beitragsfestsetzung gemäß § 29 
Abs. 3 für die Zeit der Kinderbetreuung nachentrichtet 
oder erstattet werden, bleiben außer Betracht. Sind für 
ein Mitglied Kinderbetreuungszeiten für mehrere Kin-
der zu berücksichtigen, gilt die Summe aller Kalender-
monate, die im Rahmen der Kinderbetreuungszeit bei 
der Rentenberechnung außer Betracht bleiben, als eine 
Kinderbetreuungszeit. Die Anerkennung der Kinderbe-
treuungszeit setzt voraus, dass das Mitglied die Betreu-
ung seines Kindes anzeigt und die Elternschaft nach-
weist. Die Pflicht zur Beitragsleistung besteht während 
der Kinderbetreuungszeit fort; § 28 findet keine An-
wendung. 

 
§ 14a 

Rentenberechnung und Proratisierung 

(1) Ist ein ehemaliges Mitglied des WPV, das die War-
tezeit für die Altersrente gemäß § 12 Abs. 4 erfüllt hat 
und das noch keine Leistungen vom WPV erhält, bei 
Eintritt der medizinischen Voraussetzungen für die Ge-
währung einer Berufsunfähigkeitsrente (§ 13 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1) oder Tod beitragspflichtiges Mitglied ei-
nes anderen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgers 
im Geltungsbereich der VO (EWG) 1408/71 bzw. VO 
(EG) 883/2004 (außer Deutsche Rentenversicherung), 
wird statt der Rente ohne Gewährung von Zurech-
nungsfaktoren gemäß § 14 Abs. 7 eine Rente gewährt, 
die sich anteilig aus einer fiktiven Rente ergibt. 

 

§ 14a 
Rentenberechnung und Proratisierung 

(1) Ist ein ehemaliges Mitglied des WPV, das die War-
tezeit für die Altersrente gemäß § 12 Abs. 4 erfüllt hat 
und das noch keine Leistungen vom WPV erhält, bei 
Eintritt der medizinischen Voraussetzungen für die Ge-
währung einer Berufsunfähigkeitsrente (§ 13 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1) oder Tod beitragspflichtiges Mitglied ei-
nes anderen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgers 
im Geltungsbereich der VO (EWG) 1408/71 bzw. VO 
(EG) 883/2004 (außer Deutsche Rentenversicherung), 
wird statt der Rente ohne Gewährung von Zurech-
nungsfaktoren gemäß § 14 Abs. 7 eine Rente gewährt, 
die sich anteilig aus einer fiktiven Rente ergibt. 

 

(2) Die fiktive Rente wird ermittelt, indem zusätzlich 
zu den während der Zeit der Pflichtmitgliedschaft im 
WPV erworbenen Beitragsfaktoren für die Versiche-
rungszeiten bei anderen Versorgungsträgern im Sinne 
von Absatz 1 sowie für die Zeit bis zur Vollendung des 
58. Lebensjahres Beitragsfaktoren zugerechnet wer-
den. Persönlicher Beitragsquotient im Sinne von § 14 
Abs. 5 ist für diese Zeiten der persönliche durchschnitt-
liche Beitragsquotient gemäß § 14 Abs. 8, wobei der 
persönliche durchschnittliche Beitragsquotient bis zur 
Vollendung des 58. Lebensjahres auf höchstens 1,0 be-
grenzt wird. 

 

(2) Die fiktive Rente wird ermittelt, indem zusätzlich 
zu den während der Zeit der Pflichtmitgliedschaft im 
WPV erworbenen Beitragsfaktoren für die Versiche-
rungszeiten bei anderen Versorgungsträgern im Sinne 
von Absatz 1 sowie für die Zeit bis zur Vollendung des 
58. Lebensjahres Beitragsfaktoren zugerechnet wer-
den. Persönlicher Beitragsquotient im Sinne von § 14 
Abs. 5 ist für diese Zeiten der persönliche durchschnitt-
liche Beitragsquotient gemäß § 14 Abs. 8, wobei der 
persönliche durchschnittliche Beitragsquotient bis zur 
Vollendung des 58. Lebensjahres auf höchstens 1,0 be-
grenzt wird. 

 

(3) Der Anteil der fiktiven Rente, der vom WPV zu 
tragen ist, entspricht dem Verhältnis der Zeit der 
Pflichtmitgliedschaft im WPV zu der gesamten bis zum 
Eintritt des Leistungsfalles zurückgelegten Versiche-
rungszeit bei allen Versorgungsträgern im Sinne von 
Absatz 1. Im Fall einer Überleitung oder Nachversiche-
rung beim WPV erhöht sich die Zeit der Pflichtmit-
gliedschaft im WPV um die Zeit der Überleitung oder 
Nachversicherung. 

 

(3) Der Anteil der fiktiven Rente, der vom WPV zu 
tragen ist, entspricht dem Verhältnis der Zeit der 
Pflichtmitgliedschaft im WPV zu der gesamten bis zum 
Eintritt des Leistungsfalles zurückgelegten Versiche-
rungszeit bei allen Versorgungsträgern im Sinne von 
Absatz 1. Im Fall einer Überleitung oder Nachversiche-
rung beim WPV erhöht sich die Zeit der Pflichtmit-
gliedschaft im WPV um die Zeit der Überleitung oder 
Nachversicherung. 

 

(4) Hat das Mitglied nach Wegfall der Voraussetzun-
gen von § 8 Abs. 1 die Mitgliedschaft gemäß § 9 Abs. 
2 fortgesetzt, sind die während dieser Zeit erworbenen 

(4) Hat das Mitglied nach Wegfall der Pflichtmit-
gliedschaftsvVoraussetzungen von § 8 Abs. 1 die Mit-
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Beitragsfaktoren nicht Bestandteil der fiktiven Rente 
gemäß Absatz 2. Aus diesen Beitragsfaktoren wird eine 
gesonderte Rente ermittelt, die zusätzlich zu der gemäß 
Absatz 1 ermittelten Rente gewährt wird; § 14 Abs. 7 
findet keine Anwendung. 

 

gliedschaft gemäß § 9 Abs. 2 fortgesetzt, sind die wäh-
rend dieser Zeit erworbenen Beitragsfaktoren nicht Be-
standteil der fiktiven Rente gemäß Absatz 2. Aus die-
sen Beitragsfaktoren wird eine gesonderte Rente ermit-
telt, die zusätzlich zu der gemäß Absatz 1 ermittelten 
Rente gewährt wird; § 14 Abs. 7 findet keine Anwen-
dung. 

 

(5) War ein beitragspflichtiges Mitglied vor Beginn 
der Mitgliedschaft im WPV Mitglied eines anderen 
Versorgungsträgers im Sinne von Absatz 1, wird statt 
der Rente mit der vollen Anzahl an Zurechnungsfakto-
ren gemäß § 14 Abs. 7 eine Rente gewährt, die sich an-
teilig aus einer fiktiven Rente ermittelt. Absätze 1 bis 4 
gelten entsprechend. 

 

(5) War ein beitragspflichtiges Mitglied vor Beginn 
der Mitgliedschaft im WPV Mitglied eines anderen 
Versorgungsträgers im Sinne von Absatz 1, wird statt 
der Rente mit der vollen Anzahl an Zurechnungsfakto-
ren gemäß § 14 Abs. 7 eine Rente gewährt, die sich an-
teilig aus einer fiktiven Rente ermittelt. Absätze 1 bis 4 
gelten entsprechend. 

 

(6) Ist ein Mitglied des WPV nach Beendigung der 
Mitgliedschaft gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 
oder Abs. 4 erneut Pflichtmitglied des WPV geworden, 
findet die Rentenberechnung nach den Absätzen 1 bis 
5 nur einmal für alle Anwartschaften Anwendung. 

 

(6) Ist ein Mitglied des WPV nach Beendigung der 
Mitgliedschaft gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3, 
Abs. 3 oder Abs. 4 erneut Pflichtmitglied des WPV ge-
worden, findet die Rentenberechnung nach den Absät-
zen 1 bis 5 nur einmal für alle Anwartschaften Anwen-
dung. 

 

(7) Die Ermittlung der Rente nach den Absätzen 1 bis 
6 findet nur statt, wenn auch die anderen beteiligten 
Versorgungsträger im Sinne von Absatz 1 ihre Leistun-
gen nach diesen Regelungen berechnen. 

 

(7) Die Ermittlung der Rente nach den Absätzen 1 bis 
6 findet nur statt, wenn auch die anderen beteiligten 
Versorgungsträger im Sinne von Absatz 1 ihre Leistun-
gen nach diesen Regelungen berechnen. 

 
§ 15 

Rehabilitationsmaßnahmen 

(1) Einem Mitglied des WPV kann auf Antrag ein ein-
maliger oder wiederholter Zuschuss zu den Kosten not-
wendiger, besonders aufwendiger Rehabilitationsmaß-
nahmen gewährt werden, wenn seine Berufsfähigkeit 
infolge Krankheit oder eines körperlichen Gebrechens 
oder Schwäche seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte oder Sucht gefährdet, gemindert oder ausge-
schlossen ist und sie durch diese Rehabilitationsmaß-
nahmen voraussichtlich erhalten, wesentlich gebessert 
oder wiederhergestellt werden kann. Der Zuschuss ist 
rechtzeitig vor Einleitung der Maßnahme schriftlich zu 
beantragen. 

  

§ 15 
Rehabilitationsmaßnahmen 

(1) Einem Mitglied des WPV kann auf Antrag ein ein-
maliger oder wiederholter Zuschuss zu den Kosten not-
wendiger, besonders aufwendiger Rehabilitationsmaß-
nahmen gewährt werden, wenn ihre oder seine Berufs-
fähigkeit infolge Krankheit oder eines körperlichen Ge-
brechens oder Schwäche seiner körperlichen oder geis-
tigen Kräfte oder Sucht gefährdet, gemindert oder aus-
geschlossen ist und sie durch diese Rehabilitationsmaß-
nahmen voraussichtlich erhalten, wesentlich gebessert 
oder wiederhergestellt werden kann. Der Zuschuss ist 
rechtzeitig vor Einleitung der Maßnahme schriftlich zu 
beantragen. 

 

(2) Die Notwendigkeit der Rehabilitationsmaßnahme 
und ihre Erfolgsaussicht sind vom Mitglied durch ärzt-
liches Gutachten nachzuweisen. Das WPV kann eine 
zusätzliche Begutachtung verlangen. Es kann die Kos-
tenbeteiligung an Auflagen über Beginn, Dauer, Ort 
und Art der Durchführung der Maßnahmen knüpfen. Es 
kann Nachuntersuchungen anordnen und hierfür den 
Gutachter bestimmen. Die Kosten der Untersuchungen 
und Begutachtungen mit Ausnahme der Kosten einer 
vom WPV veranlassten Untersuchung und Begutach-
tung trägt das Mitglied.  

 

(2) Die Notwendigkeit der Rehabilitationsmaßnahme 
und ihre Erfolgsaussicht sind vom Mitglied durch ärzt-
liches Gutachten nachzuweisen. Das WPV kann eine 
zusätzliche Begutachtung verlangen. Es kann die Kos-
tenbeteiligung an Auflagen über Beginn, Dauer, Ort 
und Art der Durchführung der Maßnahmen knüpfen. Es 
kann Nachuntersuchungen anordnen und hierfür die 
Gutachterin bzw. den Gutachter bestimmen. Die Kos-
ten der Untersuchungen und Begutachtungen mit Aus-
nahme der Kosten einer vom WPV veranlassten Unter-
suchung und Begutachtung trägt das Mitglied.  
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(3) Die notwendigen Kosten der Rehabilitationsmaß-
nahmen sind vom Mitglied nach Grund und Höhe nach-
zuweisen oder unter Beifügung von Belegen vorauszu-
schätzen. Sie bleiben insoweit außer Betracht, als ge-
setzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Erstat-
tungspflicht einer anderen Stelle besteht. Über die 
Höhe der Kostenbeteiligung entscheidet das WPV nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung al-
ler Umstände des Einzelfalles. 

 

(3) Die notwendigen Kosten der Rehabilitationsmaß-
nahmen sind vom Mitglied nach Grund und Höhe nach-
zuweisen oder unter Beifügung von Belegen vorauszu-
schätzen. Sie bleiben insoweit außer Betracht, als ge-
setzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Erstat-
tungspflicht einer anderen Stelle besteht. Über die 
Höhe der Kostenbeteiligung entscheidet das WPV nach 
pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung al-
ler Umstände des Einzelfalles. 

 
(4) Der Vorstand kann die Kriterien für die Gewährung 
von Zuschüssen zu Rehabilitationsmaßnahmen in 
Richtlinien festlegen. 
 

(4) Der Vorstand kann die Kriterien für die Gewährung 
von Zuschüssen zu Rehabilitationsmaßnahmen in 
Richtlinien festlegen. 

§ 16 
Hinterbliebenenrente 

(1) Hinterbliebenenrenten sind 

1. Witwenrente, 
2. Witwerrente, 
3. Vollwaisenrente, 
4. Halbwaisenrente. 

  

§ 16 
Hinterbliebenenrente 

(1) Hinterbliebenenrenten sind 

1. Witwenrente, 
2. Witwerrente, 
3. Vollwaisenrente, 
4. Halbwaisenrente. 

 
(2) Die Wartezeit für Hinterbliebenenrenten beträgt 
3/12 Versicherungsjahre i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 2. Mit-
glieder, die die Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 3 erwor-
ben haben, müssen abweichend von Satz 1 eine Warte-
zeit von 1 Versicherungsjahr i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 2 
erfüllt haben. 
 

(2) Die Wartezeit für Hinterbliebenenrenten beträgt 
3/12 Versicherungsjahre i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 2. Mit-
glieder, die die Mitgliedschaft nach § 8 Abs. 3 erwor-
ben haben, müssen abweichend von Satz 1 eine Warte-
zeit von einem1 Versicherungsjahr i.S.v. § 14 Abs. 3 
Satz 2 erfüllt haben. 

 
(3) Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Rente, 
wenn sie den Tod des Mitglieds vorsätzlich herbeige-
führt haben. 
 

(3) Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Rente, 
wenn sie den Tod des Mitglieds vorsätzlich herbeige-
führt haben. 
 

§ 17 
Witwen- und Witwerrente 

(1) Nach dem Tode des Mitglieds erhält die Witwe eine 
Witwenrente und der Witwer eine Witwerrente. 

 

§ 17 
Witwen- und Witwerrente 

(1) Nach dem Tode des Mitglieds erhält die Witwe eine 
Witwenrente und der Witwer eine Witwerrente. 

 

(2) Wurde die Ehe nach dem Zeitpunkt geschlossen, zu 
dem frühestmöglich eine Altersrente gemäß § 12 Abs. 
2 bezogen werden kann, so besteht kein Anspruch auf 
Rente. Wurde die Ehe nach Eintritt der medizinischen 
Voraussetzungen für die Gewährung einer Berufsunfä-
higkeitsrente (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) geschlossen und 
bestand sie nicht mindestens drei Jahre nach Wegfall 
der Voraussetzungen von § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, so 
besteht kein Anspruch auf Rente. Ist in einer solchen 
Ehe das Mitglied mehr als zehn Jahre älter, so muss die 
Ehe mindestens vier Jahre, ist es mehr als 20 Jahre älter, 
so muss die Ehe mindestens fünf Jahre nach Wegfall 
der Voraussetzungen von § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 be-
standen haben, um einen Rentenanspruch zu begrün-
den. 

 

(2) Wurde die Ehe nach dem Zeitpunkt geschlossen, zu 
dem frühestmöglich eine Altersrente gemäß § 12 Abs. 
2 bezogen werden kann, so besteht kein Anspruch auf 
Rente. Wurde die Ehe nach Eintritt der medizinischen 
Voraussetzungen für die Gewährung einer Berufsunfä-
higkeitsrente (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) geschlossen und 
bestand sie nicht mindestens drei Jahre nach Wegfall 
der Voraussetzungen von § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, so 
besteht kein Anspruch auf Rente. Ist in einer solchen 
Ehe das Mitglied mehr als zehn Jahre älter, so muss die 
Ehe mindestens vier Jahre, ist es mehr als 20 Jahre älter, 
so muss die Ehe mindestens fünf Jahre nach Wegfall 
der Voraussetzungen von § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 be-
standen haben, um einen Rentenanspruch zu begrün-
den. 

 

(3) Eine Rente wird nicht gewährt, wenn die Ehe nicht 
mindestens zwei Jahre gedauert hat, es sei denn, dass 

(3) Eine Rente wird nicht gewährt, wenn die Ehe nicht 
mindestens zwei Jahre gedauert hat, es sei denn, dass 
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nach den besonderen Umständen des Falles die An-
nahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder 
überwiegende Zweck der Heirat war, dem hinterbliebe-
nen Ehegatten eine Versorgung zu verschaffen. 

 

nach den besonderen Umständen des Falles die An-
nahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder 
überwiegende Zweck der Heirat war, der hinterbliebe-
nen Ehegattin oder dem hinterbliebenen Ehegatten eine 
Versorgung zu verschaffen. 

 

(4) Für den Anspruch auf Witwen- und Witwerrente 
gelten als Witwe und Witwer auch eine überlebende 
Partnerin oder ein überlebender Partner einer Eingetra-
genen Lebenspartnerschaft, als Ehe auch eine Eingetra-
gene Lebenspartnerschaft und als Heirat auch die Be-
gründung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft. 

 

(4) Für den Anspruch auf Witwen- und Witwerrente 
gelten als Witwe und Witwer auch eine überlebende 
Partnerin oder ein überlebender Partner einer Eingetra-
genen Lebenspartnerschaft, als Ehe auch eine Eingetra-
gene Lebenspartnerschaft und als Heirat auch die Be-
gründung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft. 

 
§ 18 

Waisenrente 

(1) Waisenrente erhalten nach dem Tod des Mitglieds 
seine Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 
Über diesen Zeitpunkt hinaus wird die Waisenrente 
längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres für 
dasjenige Kind gewährt, das 

1. sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet, 

2. ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges 
ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstgesetzes oder den Bundesfreiwilligendienst nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz leistet oder  

3. infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außer-
stande ist, sich selbst zu unterhalten. 

 

§ 18 
Waisenrente 

(1) Waisenrente erhalten nach dem Tod des Mitglieds 
seine Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 
Über diesen Zeitpunkt hinaus wird die Waisenrente 
längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres für 
dasjenige Kind gewährt, das 

1. sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet, 

2. ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges 
ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstgesetzes oder den Bundesfreiwilligendienst nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz leistet oder  

3. infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außer-
stande ist, sich selbst zu unterhalten. 

 

(2) Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ab-
leistung des Pflichtwehrdienstes, des zivilen Ersatz-
dienstes, des Pflichtdienstes im zivilen Bevölkerungs-
schutz oder eines gleichstehenden Dienstes verzögert, 
so wird die Waisenrente für einen der Zeit dieses 
Pflichtdienstes entsprechenden Zeitraum über das 25. 
Lebensjahr hinaus gewährt, soweit der Pflichtdienst vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres geleistet worden ist. 

 

(2) Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ab-
leistung des Pflichtwehrdienstes, des zivilen Ersatz-
dienstes, des Pflichtdienstes im zivilen Bevölkerungs-
schutz oder eines gleichstehenden Dienstes verzögert, 
so wird die Waisenrente für einen der Zeit dieses 
Pflichtdienstes entsprechenden Zeitraum über das 25. 
Lebensjahr hinaus gewährt, soweit der Pflichtdienst vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres geleistet worden ist. 

 

(3) Unterbrechungen der Schul- oder Berufsausbil-
dung von bis zu sechs Monaten lassen den Anspruch 
auf Waisenrente nicht entfallen. 

 

(3) Unterbrechungen der Schul- oder Berufsausbil-
dung von bis zu sechs Monaten lassen den Anspruch 
auf Waisenrente nicht entfallen. 

 

(4) Waisenrente nach Absatz 1 erhalten: 

1. leibliche Kinder, 

2. als Kind angenommene Kinder, soweit die Adop-
tion vor Vollendung des 55. Lebensjahres des Mit-
glieds erfolgte. 

 

(4) Waisenrente nach Absatz 1 erhalten: 

1. leibliche Kinder, 

2. als Kind angenommene Kinder, soweit die Adop-
tion vor Vollendung des 55. Lebensjahres des Mit-
glieds erfolgte. 

 
(5) Die Waisenrente entfällt, soweit das Kind aus ei-
nem Ausbildungsverhältnis ein durchschnittliches mo-
natliches Arbeitsentgelt (§ 14 SGB IV) erhält, das über 
einen von der Vertreterversammlung festgesetzten 
Freibetrag (Anrechnungsfreibetrag für die Waisen-
rente) hinausgeht. 
 

(5) Die Waisenrente entfällt, soweit das Kind aus ei-
nem Ausbildungsverhältnis ein durchschnittliches mo-
natliches Arbeitsentgelt (§ 14 SGB IV) erhält, das über 
einen von der Vertreterversammlung festgesetzten 
Freibetrag (Anrechnungsfreibetrag für die Waisen-
rente) hinausgeht. 
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§ 19 
Höhe und Dauer der Hinterbliebenenrente 

(1) Die Witwen- und Witwerrente beträgt 60 v.H. des 
Rentenanspruchs oder der Anwartschaft auf Berufsun-
fähigkeitsrente, die das Mitglied im Zeitpunkt seines 
Todes erreicht hat. 

 

§ 19 
Höhe und Dauer der Hinterbliebenenrente 

(1) Die Witwen- und Witwerrente beträgt 60 v.H. des 
Rentenanspruchs oder der Anwartschaft auf Berufsun-
fähigkeitsrente, die das Mitglied im Zeitpunkt seines 
Todes erreicht hat. 

 

(2) Die Witwen- und Witwerrenten fallen mit dem Ab-
lauf des Monats weg, in dem der Leistungsberechtigte 
wieder heiratet. 

 

(2) Die Witwen- und Witwerrenten fallen mit dem Ab-
lauf des Monats weg, in dem die oder der Leistungsbe-
rechtigte wieder heiratet. 

 

(3) Die Waisenrente beträgt bei Halbwaisen 10 v.H., 
bei Vollwaisen 20 v.H. des Rentenanspruchs oder der 
Anwartschaft auf Berufsunfähigkeitsrente, die das Mit-
glied im Zeitpunkt seines Todes erreicht hat. 

 

(3) Die Waisenrente beträgt bei Halbwaisen 10 v.H., 
bei Vollwaisen 20 v.H. des Rentenanspruchs oder der 
Anwartschaft auf Berufsunfähigkeitsrente, die das Mit-
glied im Zeitpunkt seines Todes erreicht hat. 

 

(4) Die Hinterbliebenenrenten werden auch gewährt, 
wenn das Mitglied des WPV für tot erklärt wird. 

 

(4) Die Hinterbliebenenrenten werden auch gewährt, 
wenn das Mitglied des WPV für tot erklärt wird. 

 

(5) Die Hinterbliebenenrenten werden erstmalig für 
den auf den Sterbetag des Mitglieds folgenden Kalen-
dermonat gewährt. Sie enden mit dem Monat des Fort-
falls der Leistungsberechtigung. 

 

(5) Die Hinterbliebenenrenten werden erstmalig für 
den auf den Sterbetag des Mitglieds folgenden Kalen-
dermonat gewährt. Sie enden mit dem Monat des Fort-
falls der Leistungsberechtigung. 

 
(6) Die Summe der Hinterbliebenenrenten darf den 
Rentenanspruch oder die Anwartschaft auf Berufsunfä-
higkeitsrente, die das Mitglied im Zeitpunkt seines To-
des erreicht hatte, nicht übersteigen. Gegebenenfalls 
sind die einzelnen Renten in gleichem Verhältnis zu 
kürzen. Rentenanpassungen nach § 39 Abs. 5 bleiben 
unberührt. 

(6) Die Summe der Hinterbliebenenrenten darf den 
Rentenanspruch oder die Anwartschaft auf Berufsunfä-
higkeitsrente, die das Mitglied im Zeitpunkt seines To-
des erreicht hatte, nicht übersteigen. Gegebenenfalls 
sind die einzelnen Renten in gleichem Verhältnis zu 
kürzen. Rentenanpassungen nach § 39 Abs. 5 bleiben 
unberührt. 
 

§ 20 
Erstattung von Beiträgen 

(1) Liegen bei Beendigung der Mitgliedschaft die Vo-
raussetzungen für die Gewährung einer Altersrente 
(§ 12 Abs. 4) nicht vor und findet keine Überleitung der 
Beiträge auf einen anderen Versorgungsträger statt, so 
sind dem bisherigen Mitglied 60 v. H. der geleisteten 
Beiträge zu erstatten. Soweit Beitragsrückstände beste-
hen, ist das WPV zur Verrechnung oder Nachforderung 
berechtigt; § 36 Abs. 3 Satz 6 findet entsprechende An-
wendung. Der Erstattungsbetrag mindert sich um Leis-
tungen, die an das bisherige Mitglied erbracht worden 
sind. Der Gegenwert von im Rahmen eines Versor-
gungsausgleichs gemäß § 22 übertragenen Anwart-
schaften wird in entsprechender Anwendung von § 22 
Abs. 6 Satz 4 ermittelt und von dem Erstattungsbetrag 
abgezogen. Die Erstattung erfolgt nicht vor Ablauf von 
2 Jahren nach Ausscheiden aus dem WPV und nur, 
wenn zwischenzeitlich keine erneute Pflichtmitglied-
schaft begründet worden ist. 

 

§ 20 
Erstattung von Beiträgen 

(1) Liegen bei Beendigung der Mitgliedschaft die Vo-
raussetzungen für die Gewährung einer Altersrente 
(§ 12 Abs. 4) nicht vor und findet keine Überleitung der 
Beiträge auf einen anderen Versorgungsträger statt, so 
sind dem bisherigen Mitglied 60 v. H. der geleisteten 
Beiträge zu erstatten. Soweit Beitragsrückstände beste-
hen, ist das WPV zur Verrechnung oder Nachforderung 
berechtigt; § 36 Abs. 3 Satz 6 findet entsprechende An-
wendung. Der Erstattungsbetrag mindert sich um Leis-
tungen, die an das bisherige Mitglied erbracht worden 
sind. Der Gegenwert von im Rahmen eines Versor-
gungsausgleichs gemäß § 22 übertragenen Anwart-
schaften wird in entsprechender Anwendung von § 22 
Abs. 6 Satz 4 ermittelt und von dem Erstattungsbetrag 
abgezogen. Die Erstattung erfolgt nicht vor Ablauf von 
2 Jahren nach Ausscheiden aus dem WPV und nur, 
wenn zwischenzeitlich keine erneute Pflichtmitglied-
schaft begründet worden ist. 

 

(2) Endet eine nach § 8 Abs. 3 begründete Mitglied-
schaft gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, sind 60 v.H. der 

(2) Endet eine nach § 8 Abs. 3 begründete Mitglied-
schaft gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 54, sind 60 v.H. der 
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bisher geleisteten Beiträge zu erstatten. Den Hinterblie-
benen (§§ 16 bis 18) von Mitgliedern, die vor Ablauf 
der Wartezeit nach § 16 Abs. 2 Satz 2 versterben, wer-
den auf Antrag 60 v.H. der bisher entrichteten Beiträge 
erstattet. Absatz 1 gilt entsprechend. 

 

bisher geleisteten Beiträge zu erstatten. Den Hinterblie-
benen (§§ 16 bis 18) von Mitgliedern, die vor Ablauf 
der Wartezeit nach § 16 Abs. 2 Satz 2 versterben, wer-
den auf Antrag 60 v.H. der bisher entrichteten Beiträge 
erstattet. Absatz 1 gilt entsprechend. 

 

(3) Während eines rechtshängigen Ehescheidungsver-
fahrens ruht abweichend von Absatz 1 und 2 die Erstat-
tungsverpflichtung bis zur Rechtskraft der Entschei-
dung über den Versorgungsausgleich. 

 

(3) Während eines rechtshängigen Ehescheidungsver-
fahrens ruht abweichend von Absatz 1 und 2 die Erstat-
tungsverpflichtung bis zur Rechtskraft der Entschei-
dung über den Versorgungsausgleich. 

 

(4) Die Anwartschaft erlischt mit der Zahlung des Er-
stattungsbetrages. 

 

(4) Die Anwartschaft erlischt mit der Zahlung des Er-
stattungsbetrages. 

 
§ 21 

Überleitung von Beiträgen 
zwischen Versorgungsträgern 

Im Rahmen eines Überleitungsabkommens können 
ganz oder teilweise Beiträge übergeleitet werden. Der 
Antrag auf Überleitung muss innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung der 
Mitgliedschaft gestellt werden. Von einem anderen 
Versorgungsträger auf das WPV übergeleitete Beiträge 
sind so zu behandeln, als wären sie von Anfang an und 
unmittelbar an das WPV geleistet worden. Das Nähere 
regelt das Überleitungsabkommen. 

 

§ 21 
Überleitung von Beiträgen 

zwischen Versorgungsträgern 

Im Rahmen eines Überleitungsabkommens können 
ganz oder teilweise Beiträge übergeleitet werden. Der 
Antrag auf Überleitung muss innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung der 
Mitgliedschaft gestellt werden. Von einem anderen 
Versorgungsträger auf das WPV übergeleitete Beiträge 
sind so zu behandeln, als wären sie von Anfang an und 
unmittelbar an das WPV geleistet worden. Das Nähere 
regelt das Überleitungsabkommen. 

 
§ 22 

Versorgungsausgleich 

(1) Ist ein Mitglied oder ein ehemaliges Mitglied ge-
mäß § 11 Abs. 3 in einem Versorgungsausgleichsver-
fahren ausgleichspflichtig, findet die interne Teilung 
statt, wenn der Versorgungsausgleich nach dem Gesetz 
über den Versorgungsausgleich (VersAusglG) durch-
geführt wird. Werden Ehepartner geschieden, die beide 
Mitglied oder ehemaliges Mitglied gemäß § 11 Abs. 3 
des WPV sind, wird die Teilung nur in Höhe des Wer-
tunterschiedes nach Verrechnung durchgeführt. Ist die 
ausgleichsberechtigte Person nicht bereits Mitglied, 
wird sie allein durch die interne Teilung nicht Mitglied 
des WPV. 

 

§ 22 
Versorgungsausgleich 

(1) Ist ein Mitglied oder ein ehemaliges Mitglied ge-
mäß § 11 Abs. 3 in einem Versorgungsausgleichsver-
fahren ausgleichspflichtig, findet die interne Teilung 
statt, wenn der Versorgungsausgleich nach dem Gesetz 
über den Versorgungsausgleich (VersAusglG) durch-
geführt wird. Werden Ehepartner geschieden, die beide 
Mitglied oder ehemaliges Mitglied gemäß § 11 Abs. 3 
des WPV sind, wird die Teilung nur in Höhe des Wer-
tunterschiedes nach Verrechnung durchgeführt. Das 
WPV kann Zielversorgung im Rahmen einer externen 
Teilung sein, wenn das beitragspflichtige Mitglied aus-
gleichsberechtigte Person ist und mit der Vereinbarung 
nach § 14 VersAusglG seine Anwartschaften im WPV 
erhöhen will. Der Kapitalbetrag darf einschließlich 
Zinsen 150 v.H. des Jahresregelpflichtbeitrages nach § 
27 nicht übersteigen. Ist die ausgleichsberechtigte Per-
son nicht bereits Mitglied, wird sie allein durch die in-
terne Teilung nicht Mitglied des WPV. 

 

(2) Zu Lasten der Rentenanwartschaften oder Renten-
ansprüche des ausgleichspflichtigen Mitglieds werden 
durch das Familiengericht für die ausgleichsberechtigte 
Person Rentenanwartschaften im WPV begründet. 
Nach Rechtskraft der Entscheidung über den Versor-
gungsausgleich werden die der nach Satz 1 begründe-
ten Anwartschaft zugrundeliegenden monatlichen Bei-
tragsfaktoren gemäß § 14 Abs. 4 ermittelt, von dem 

(2) Zu Lasten der Rentenanwartschaften oder Renten-
ansprüche des ausgleichspflichtigen Mitglieds werden 
durch das Familiengericht für die ausgleichsberechtigte 
Person Rentenanwartschaften im WPV begründet. 
Nach Rechtskraft der Entscheidung über den Versor-
gungsausgleich werden die der nach Satz 1 begründe-
ten Anwartschaft zugrundeliegenden monatlichen Bei-
tragsfaktoren gemäß § 14 Abs. 4 ermittelt, von dem 
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Beitragsfaktor gemäß § 14 Abs. 3 des ausgleichspflich-
tigen Mitglieds, wie er sich ohne Berücksichtigung des 
Versorgungsausgleichs ergeben würde, abgezogen und 
der ausgleichsberechtigten Person zugeteilt. Ist Be-
standteil der Anwartschaft nach Satz 1 ein Vertrauens-
schutzfaktor gemäß § 48 Abs. 2, gilt Satz 2 entspre-
chend.  

 

Beitragsfaktor gemäß § 14 Abs. 3 des ausgleichspflich-
tigen Mitglieds, wie er sich ohne Berücksichtigung des 
Versorgungsausgleichs ergeben würde, abgezogen und 
der ausgleichsberechtigten Person zugeteilt. Ist Be-
standteil der Anwartschaft nach Satz 1 ein Vertrauens-
schutzfaktor gemäß § 48 Abs. 2, gilt Satz 2 entspre-
chend.  

 

(3) Ist die ausgleichsberechtigte Person weder Mitglied 
noch ehemaliges Mitglied gemäß § 11 Abs. 3, gelten 
für die Berechnung der Altersrente § 12 Abs. 1, 2, 3 
Satz 2 und Abs. 5 entsprechend, wobei für den Zeit-
punkt der Inanspruchnahme der Rente und die Ermitt-
lung des Demographiefaktors das Geburtsjahr und das 
individuelle Renteneintrittsalter der ausgleichsberech-
tigten Person maßgeblich sind. Hat das ausgleichs-
pflichtige Mitglied bei Eintritt der Rechtskraft der Ent-
scheidung über den Versorgungsausgleich Anspruch 
auf Rente und ist die ausgleichberechtigte Person zu 
diesem Zeitpunkt älter als das ausgleichspflichtige Mit-
glied bei Rentenbeginn, ist der Demographiefaktor so-
wie ein ggf. gewährter Zuschlag gemäß Anlage 2 zu § 
12 Abs. 3 nach Maßgabe des Geburtsjahres der aus-
gleichsberechtigten Person sowie des Renteneintrittsal-
ters des ausgleichspflichtigen Mitglieds, erhöht um die 
Jahre vom Zeitpunkt der Rechtskraft der Entscheidung 
über den Versorgungsausgleich bis zum Rentenbeginn 
der ausgleichsberechtigten Person, zu ermitteln. Für die 
Ermittlung einer zu gewährenden Vertrauensschutz-
rente gilt § 48 Abs. 3 bis 5 entsprechend, wobei die 
übertragene Anwartschaft gemäß § 48 Abs. 5 Satz 3 
wie die Anwartschaft eines Mitglieds zu behandeln ist, 
dessen Beitragspflicht vor Eintritt des Rentenfalles ge-
endet hat. Ansprüche auf Leistungen nach § 11 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 bis 5 erwirbt die ausgleichsberechtigte Per-
son nicht; ausgenommen hiervon sind Waisenrentenan-
sprüche gemäß § 18 für gemeinschaftliche Kinder des 
ausgleichspflichtigen Mitglieds und der ausgleichsbe-
rechtigten Person. Der Anspruch auf Altersrente erhöht 
sich um einen Zuschlag gemäß Anlage 3; der Demo-
graphiefaktor ist auf die gemäß Anlage 3 erhöhte Al-
tersrente anzuwenden. 

 

(3) Ist die ausgleichsberechtigte Person weder Mitglied 
noch ehemaliges Mitglied gemäß § 11 Abs. 3, gelten 
für die Berechnung der Altersrente § 12 Abs. 1, 2, 3 
Satz 2 und Abs. 5 entsprechend, wobei für den Zeit-
punkt der Inanspruchnahme der Rente und die Ermitt-
lung des Demographiefaktors das Geburtsjahr und das 
individuelle Renteneintrittsalter der ausgleichsberech-
tigten Person maßgeblich sind. Hat das ausgleichs-
pflichtige Mitglied bei Eintritt der Rechtskraft der Ent-
scheidung über den Versorgungsausgleich Anspruch 
auf Rente und ist die ausgleichberechtigte Person zu 
diesem Zeitpunkt älter als das ausgleichspflichtige Mit-
glied bei Rentenbeginn, ist der Demographiefaktor so-
wie ein ggf. gewährter Zuschlag gemäß Anlage 2 zu § 
12 Abs. 3 nach Maßgabe des Geburtsjahres der aus-
gleichsberechtigten Person sowie des Renteneintrittsal-
ters des ausgleichspflichtigen Mitglieds, erhöht um die 
Jahre vom Zeitpunkt der Rechtskraft der Entscheidung 
über den Versorgungsausgleich bis zum Rentenbeginn 
der ausgleichsberechtigten Person, zu ermitteln. Für die 
Ermittlung einer zu gewährenden Vertrauensschutz-
rente gilt § 48 Abs. 3 bis 5 entsprechend, wobei die 
übertragene Anwartschaft gemäß § 48 Abs. 5 Satz 3 
wie die Anwartschaft eines Mitglieds zu behandeln ist, 
dessen Beitragspflicht vor Eintritt des Rentenfalles ge-
endet hat. Ansprüche auf Leistungen nach § 11 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 bis 5 erwirbt die ausgleichsberechtigte Per-
son nicht; ausgenommen hiervon sind Waisenrentenan-
sprüche gemäß § 18 für gemeinschaftliche Kinder des 
ausgleichspflichtigen Mitglieds und der ausgleichsbe-
rechtigten Person. Der Anspruch auf Altersrente erhöht 
sich um einen Zuschlag gemäß Anlage 3; der Demo-
graphiefaktor ist auf die gemäß Anlage 3 erhöhte Al-
tersrente anzuwenden. 

 

(4) Im Übrigen gelten die §§ 32 bis 38 und §§ 48 bis 52 
VersAusglG entsprechend mit der Maßgabe, dass 
Rückzahlungen aller Art unverzinslich erfolgen. 

 

(4) Im Übrigen gelten die §§ 32 bis 38 und §§ 48 bis 52 
VersAusglG entsprechend mit der Maßgabe, dass 
Rückzahlungen aller Art unverzinslich erfolgen. 

 

(5) Ein Mitglied kann durch den Versorgungsausgleich 
und die für die Ehezeit gezahlten Beiträge keine höhe-
ren Rentenanwartschaften erwerben, als wären für die 
Ehezeit 250 v. H. des jeweiligen Regelpflichtbeitrages 
(§ 27) gezahlt worden. 

 

(5) Ein Mitglied kann durch den Versorgungsausgleich 
und die für die Ehezeit gezahlten Beiträge keine höhe-
ren Rentenanwartschaften erwerben, als wären für die 
Ehezeit 250 v. H. des jeweiligen Regelpflichtbeitrages 
(§ 27) gezahlt worden. 

 

(6) Ein Mitglied kann die durch den Versorgungsaus-
gleich eingetretene Minderung seiner Rentenanwart-
schaften oder Rentenansprüche ganz oder teilweise 
durch Sonderzahlungen ausgleichen. Diese sind inner-
halb einer Ausschlussfrist von fünf Kalenderjahren ab 

(6) Ein Mitglied kann die durch den Versorgungsaus-
gleich eingetretene Minderung seiner Rentenanwart-
schaften oder Rentenansprüche ganz oder teilweise 
durch Sonderzahlungen ausgleichen. Diese sind inner-
halb einer Ausschlussfrist von fünf Kalenderjahren ab 
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Rechtskraft der Entscheidung über den Versorgungs-
ausgleich zu leisten, spätestens bis zum Eintritt des 
Versorgungsfalles. Hat das Mitglied bereits bei Rechts-
kraft der Entscheidung über den Versorgungsausgleich 
Rentenleistungen bezogen, so können Sonderzahlun-
gen abweichend von Satz 2 nur  in dem Fall erbracht 
werden, dass das Mitglied innerhalb der vorgenannten 
Ausschlussfrist wieder beitragspflichtig wird. Die 
Höhe der Sonderzahlungen errechnet sich, indem das 
Produkt von übertragener Anwartschaft und Jahresre-
gelpflichtbeitrag bei Zahlungseingang durch das Pro-
dukt aus der Steigerungszahl bei Zahlungseingang und  
dem Rentensteigerungsbetrag bei Ehezeit- ende geteilt 
wird. Sonderzahlungen sind als solche zu kennzeich-
nen; sie dürfen im Einzelfall einen Regelpflichtbeitrag 
(§ 27) nicht unterschreiten. Sonderzahlungen können 
nur geleistet werden, sofern keine Beitragsrückstände 
bestehen. 

 

Rechtskraft der Entscheidung über den Versorgungs-
ausgleich zu leisten, spätestens bis zum Eintritt des 
Versorgungsfalles. Hat das Mitglied bereits bei Rechts-
kraft der Entscheidung über den Versorgungsausgleich 
Rentenleistungen bezogen, so können Sonderzahlun-
gen abweichend von Satz 2 nur  in dem Fall erbracht 
werden, dass das Mitglied innerhalb der vorgenannten 
Ausschlussfrist wieder beitragspflichtig wird. Die 
Höhe der Sonderzahlungen errechnet sich, indem das 
Produkt von den der übertragenenr Anwartschaft zu-
grunde liegenden Beitragsfaktoren und monatlichem 
RJahresregelpflichtbeitrag bei Zahlungseingang durch 
das Produkt aus derdie Steigerungszahl bei Zahlungs-
eingang und  dem Rentensteigerungsbetrag bei Ehe-
zeit- ende geteilt wird. Liegen der übertragenen An-
wartschaft auch Vertrauensschutzfaktoren zugrunde, 
gilt Satz 4 mit der Maßgabe entsprechend, dass auf den 
Jahresregelpflichtbeitrag bei Zahlungseingang abzu-
stellen ist. Sonderzahlungen sind als solche zu kenn-
zeichnen; sie dürfen im Einzelfall einen Regelpflicht-
beitrag (§ 27) nicht unterschreiten. Sonderzahlungen 
können nur geleistet werden, sofern keine Beitrags-
rückstände bestehen. 

 

(7) Findet gemäß § 48 VersAusglG das am 31. August 
2009 geltende materielle Recht und Verfahrensrecht in 
einem Versorgungsausgleichsverfahren Anwendung, 
ist § 22 in seiner am 31. August 2009 gültigen Fassung 
anwendbar. 

 

(7) Findet gemäß § 48 VersAusglG das am 31. August 
2009 geltende materielle Recht und Verfahrensrecht in 
einem Versorgungsausgleichsverfahren Anwendung, 
ist § 22 in seiner am 31. August 2009 gültigen Fassung 
anwendbar. 

 
§ 23 

Kapitalabfindung 

(1) Witwen oder Witwer, die Anspruch auf Hinterblie-
benenrente (§ 17) haben und wieder heiraten, erhalten 
auf Antrag folgende Kapitalabfindung: 

1. Bei Wiederverheiratung vor Vollendung des 35. 
Lebensjahres das 60fache ihrer zuletzt bezogenen 
Monatsrente. 

2. Bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 45. 
Lebensjahr das 48fache ihrer zuletzt bezogenen 
Monatsrente. 

3. Bei Wiederverheiratung nach Vollendung des 45. 
Lebensjahres das 36fache ihrer zuletzt bezoge-
nen Monatsrente. 

Mit der Zahlung der Kapitalabfindung erlischt der An-
spruch auf Hinterbliebenenrente. 

 

§ 23 
Kapitalabfindung 

(1) Witwen oder Witwer, die Anspruch auf Hinterblie-
benenrente (§ 17) haben und wieder heiraten, erhalten 
auf Antrag folgende Kapitalabfindung: 

1. Bei Wiederverheiratung vor Vollendung des 35. 
Lebensjahres das 60fache ihrer zuletzt bezogenen 
Monatsrente. 

2. Bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 45. 
Lebensjahr das 48fache ihrer zuletzt bezogenen 
Monatsrente. 

3. Bei Wiederverheiratung nach Vollendung des 45. 
Lebensjahres das 36fache ihrer zuletzt bezoge-
nen Monatsrente. 

Mit der Zahlung der Kapitalabfindung erlischt der An-
spruch auf Hinterbliebenenrente. 

 

(2) Der Antrag auf Kapitalabfindung nach Absatz 1 
kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mo-
naten nach der Eheschließung gestellt werden und 
wirkt auf den Tag der Eheschließung zurück; die seit-
dem gezahlte Rente ist auf die Abfindung anzurechnen. 

 

(2) Der Antrag auf Kapitalabfindung nach Absatz 1 
kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mo-
naten nach der Eheschließung gestellt werden und 
wirkt auf den Tag der Eheschließung zurück; die seit-
dem gezahlte Rente ist auf die Abfindung anzurechnen. 

 

(3) Auf Antrag des Berechtigten werden Renten, die 
bei Antragstellung einen Monatsbetrag in Höhe von 1 
v. H. der im Lande Nordrhein–Westfalen geltenden 

(3) Auf Antrag des Berechtigten werden Renten, die 
bei Antragstellung einen Monatsbetrag in Höhe von 1 
v. H. der im Lande Nordrhein–Westfalen geltenden 
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monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV unter-
schreiten, nach versicherungsmathematischen Grunds-
ätzen abgefunden und erlöschen mit der Zahlung der 
Abfindung. 

 

monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV unter-
schreiten, nach versicherungsmathematischen Grunds-
ätzen abgefunden und erlöschen mit der Zahlung der 
Abfindung. 

 
§ 24 

(weggefallen) 

 

§ 24 
(weggefallen) 

 
§ 25 

Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten 

(1) Wer Leistungen beantragt oder erhält, hat 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung er-
heblich sind, und auf Verlangen des WPV der Er-
teilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte 
zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leis-
tung erheblich sind oder über die im Zusammen-
hang mit der Leistung Erklärungen abgegeben wor-
den sind, unverzüglich mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des 
WPV Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vor-
lage zuzustimmen. 

Das WPV ist insbesondere berechtigt, in angemessenen 
Abständen Lebensbescheinigungen zu verlangen und 
die persönlichen Daten des Mitglieds oder Leistungs-
empfängers zu überprüfen. 

 

§ 25 
Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten 

(1) Wer Leistungen beantragt oder erhält, hat 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung er-
heblich sind, und auf Verlangen des WPV der Er-
teilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte 
zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leis-
tung erheblich sind oder über die im Zusammen-
hang mit der Leistung Erklärungen abgegeben wor-
den sind, unverzüglich mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des 
WPV Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vor-
lage zuzustimmen. 

Das WPV ist insbesondere berechtigt, in angemessenen 
Abständen Lebensbescheinigungen zu verlangen und 
die persönlichen Daten des Mitglieds oder Leistungs-
empfängers zu überprüfen. 

 

(2) Wer Leistungen beantragt oder erhält, soll sich auf 
Verlangen des WPV ärztlichen Untersuchungsmaßnah-
men unterziehen, soweit diese für die Entscheidung 
über die Leistung erforderlich sind. 

 

(2) Wer Leistungen beantragt oder erhält, soll sich auf 
Verlangen des WPV ärztlichen Untersuchungsmaßnah-
men unterziehen, soweit diese für die Entscheidung 
über die Leistung erforderlich sind. 

 

(3) Wer wegen Krankheit oder Behinderung Leistun-
gen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des 
WPV Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung oder Wie-
derherstellung der Berufsfähigkeit unterziehen, wenn 
zu erwarten ist, dass sie eine Besserung der Berufsfä-
higkeit herbeiführen oder eine Verschlechterung ver-
hindern werden. 

 

(3) Wer wegen Krankheit oder Behinderung Leistun-
gen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des 
WPV Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung oder Wie-
derherstellung der Berufsfähigkeit unterziehen, wenn 
zu erwarten ist, dass sie eine Besserung der Berufsfä-
higkeit herbeiführen oder eine Verschlechterung ver-
hindern werden. 

 

(4) Die Obliegenheiten nach Absatz 2 und 3 bestehen 
nicht, soweit 

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Ver-
hältnis zu der in Anspruch genommenen Leistung 
steht 

oder 

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichti-
gen Grund nicht zugemutet werden kann 

oder 

3. das WPV sich durch einen geringeren Aufwand 
als das Mitglied oder der sonstige Leistungsbe-
rechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst be-
schaffen kann. 

(4) Die Obliegenheiten nach Absatz 2 und 3 bestehen 
nicht, soweit 

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Ver-
hältnis zu der in Anspruch genommenen Leistung 
steht 

oder 

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichti-
gen Grund nicht zugemutet werden kann 

oder 

3. das WPV sich durch einen geringeren Aufwand 
als das Mitglied oder der sonstige Leistungsbe-
rechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst be-
schaffen kann. 
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(5) Untersuchungen und Behandlungen, bei denen im 
Einzelfall ein Schaden für Leben und Gesundheit nicht 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden 
kann oder die mit erheblichen Schmerzen verbunden 
sind oder die einen erheblichen Eingriff in die körper-
liche Unversehrtheit bedeuten, können abgelehnt wer-
den. 

 

(5) Untersuchungen und Behandlungen, bei denen im 
Einzelfall ein Schaden für Leben und Gesundheit nicht 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden 
kann oder die mit erheblichen Schmerzen verbunden 
sind oder die einen erheblichen Eingriff in die körper-
liche Unversehrtheit bedeuten, können abgelehnt wer-
den. 

 

(6) Wer einem Verlangen des WPV nach Absatz 2 und 
3 nachkommt, erhält, soweit keine gesetzliche, sat-
zungsgemäße oder vertragliche Erstattungspflicht einer 
anderen Stelle besteht, auf Antrag Ersatz seiner not-
wendigen Auslagen und seines Verdienstausfalls in an-
gemessenem Umfang. 

 

(6) Wer einem Verlangen des WPV nach Absatz 2 und 
3 nachkommt, erhält, soweit keine gesetzliche, sat-
zungsgemäße oder vertragliche Erstattungspflicht einer 
anderen Stelle besteht, auf Antrag Ersatz seiner der not-
wendigen Auslagen und seines des Verdienstausfalls in 
angemessenem Umfang. 

 

(7) Kommt derjenige, der eine Leistung beantragt oder 
erhält, seinen Mitwirkungspflichten oder Obliegenhei-
ten nach Absatz 1 bis 3 nicht nach und wird hierdurch 
die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert 
oder eine Besserung verhindert oder unmöglich ge-
macht oder eine Verschlechterung herbeigeführt, so 
kann das WPV ohne weitere Ermittlungen die Leistung 
bis zur Nachholung der Mitwirkung in dem Umfange 
versagen oder entziehen, in dem die Voraussetzungen 
nicht nachgewiesen oder die Beeinträchtigungen nicht 
verbessert oder verschlechtert werden. 

 

(7) Kommt diejenige bzw. derjenige, die bzw. der eine 
Leistung beantragt oder erhält, ihren bzw. seinen Mit-
wirkungspflichten oder Obliegenheiten nach Absatz 1 
bis 3 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des 
Sachverhaltes erheblich erschwert oder eine Besserung 
verhindert oder unmöglich gemacht oder eine Ver-
schlechterung herbeigeführt, so kann das WPV ohne 
weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung 
der Mitwirkung in dem Umfange versagen oder entzie-
hen, in dem die Voraussetzungen nicht nachgewiesen 
oder die Beeinträchtigungen nicht verbessert oder ver-
schlechtert werden. 

 

(8) Die Leistungen dürfen wegen fehlender Mitwir-
kung ganz oder teilweise nur versagt oder entzogen 
werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese 
Folge schriftlich hingewiesen worden ist und er seiner 
Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten 
angemessenen Frist nachgekommen ist. 

 

(8) Die Leistungen dürfen wegen fehlender Mitwir-
kung ganz oder teilweise nur versagt oder entzogen 
werden, nachdem die bzw. der Leistungsberechtigte auf 
diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und sie 
bzw. er ihrer bzw. seiner Mitwirkungspflicht nicht in-
nerhalb einer ihr bzw. ihm gesetzten angemessenen 
Frist nachgekommen ist. 

 

(9) Hat ein Leistungsberechtigter neben Ansprüchen 
nach §§ 12, 13, 17 oder 18 Ansprüche auf Ersatz von 
Vermögensschäden nicht versicherungsrechtlicher Art 
gegen Dritte, so hat er diese Ansprüche bis zur Höhe, 
in der das WPV Leistungen zu gewähren hat, an das 
WPV abzutreten. Gegebenenfalls erstreckt sich die Ab-
tretungsverpflichtung nur insoweit, als der vom Dritten 
geschuldete Schadensersatz nicht zur vollen Deckung 
des eigenen Schadens des Mitglieds oder eines sonsti-
gen Leistungsberechtigten erforderlich ist. Die Abtre-
tung kann nicht zum Nachteil des Leistungsberechtig-
ten geltend gemacht werden. Gibt der Leistungsberech-
tigte einen solchen Anspruch oder ein der Sicherung ei-
nes solchen Anspruches dienendes Recht ohne Zustim-
mung des WPV auf, so wird das WPV von der Ver-
pflichtung zu Leistungen nach §§ 12, 13, 17 und 18 in-
soweit frei, als es aus dem Anspruch oder dem Recht 
hätte Ersatz verlangen können; Satz 2 gilt entspre-
chend. 

 

(9) Hat eine Leistungsberechtigte bzw. ein Leistungs-
berechtigter neben Ansprüchen nach §§ 12, 13, 17 oder 
18 Ansprüche auf Ersatz von Vermögensschäden nicht 
versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so hat sie 
bzw. er diese Ansprüche bis zur Höhe, in der das WPV 
Leistungen zu gewähren hat, an das WPV abzutreten. 
Gegebenenfalls erstreckt sich die Abtretungsverpflich-
tung nur insoweit, als der vom Dritten geschuldete 
Schadensersatz nicht zur vollen Deckung des eigenen 
Schadens des Mitglieds oder einer bzw. eines sonstigen 
Leistungsberechtigten erforderlich ist. Die Abtretung 
kann nicht zum Nachteil der bzw. des Leistungsberech-
tigten geltend gemacht werden. Gibt die bzw. der Leis-
tungsberechtigte einen solchen Anspruch oder ein der 
Sicherung eines solchen Anspruches dienendes Recht 
ohne Zustimmung des WPV auf, so wird das WPV von 
der Verpflichtung zu Leistungen nach §§ 12, 13, 17 und 
18 insoweit frei, als es aus dem Anspruch oder dem 
Recht hätte Ersatz verlangen können; Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
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§ 26 

Abtretung, Verpfändung, Pfändung 

Ansprüche auf Leistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Für die Pfändung gilt § 54 
SGB I entsprechend. 

 

§ 26 
Abtretung, Verpfändung, Pfändung 

Ansprüche auf Leistungen können weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Für die Pfändung gilt § 54 
SGB I entsprechend. 

 
IV. Beiträge 

§ 27 
Regelpflichtbeitrag 

Der monatliche Regelpflichtbeitrag ist ein bestimmter 
Teil (Beitragssatz) der im Land Nordrhein-Westfalen 
geltenden monatlichen Beitragsbemessungsgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung gemäß §§ 159, 160 
SGB VI. Der Beitragssatz entspricht dem Beitragssatz 
der gesetzlichen Rentenversicherung, soweit die Ver-
treterversammlung ihn nicht anders festsetzt. 

 

IV. Beiträge 

§ 27 
Regelpflichtbeitrag 

Der monatliche Regelpflichtbeitrag ist ein bestimmter 
Teil (Beitragssatz) der im Land Nordrhein-Westfalen 
geltenden monatlichen Beitragsbemessungsgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung gemäß §§ 159, 160 
SGB VI. Der Beitragssatz entspricht dem Beitragssatz 
der gesetzlichen Rentenversicherung, soweit die Ver-
treterversammlung ihn nicht anders festsetzt. 

 
§ 28 

Mindestbeitrag 

Mitglieder haben, wenn sie nicht ganz von der Bei-
tragspflicht befreit sind, mindestens 1/10 des Regel-
pflichtbeitrages zu entrichten. 

 

§ 28 
Mindestbeitrag 

Mitglieder haben, wenn sie nicht ganz von der Bei-
tragspflicht befreit sind, mindestens 1/10 des Regel-
pflichtbeitrages zu entrichten. 

 
§ 29 

Einkommensabhängiger Beitrag 

(1) Für Mitglieder, bei denen die Summe von Arbeits-
einkommen und Arbeitsentgelt die Beitragsbemes-
sungsgrenze gemäß § 27 Satz 1 nicht erreicht, tritt auf 
Antrag für die Bestimmung des Beitrages an die Stelle 
der Beitragsbemessungsgrenze die Summe des jeweils 
nachgewiesenen Arbeitseinkommens und Arbeitsent-
geltes. Die Begriffsdefinitionen der §§ 14 und 15 SGB 
IV für Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen gelten 
entsprechend. § 28 bleibt unberührt. 

 

§ 29 
Einkommensabhängiger Beitrag 

(1) Für Mitglieder, bei denen die Summe von Arbeits-
einkommen und Arbeitsentgelt die Beitragsbemes-
sungsgrenze gemäß § 27 Satz 1 nicht erreicht, tritt auf 
Antrag für die Bestimmung des Beitrages an die Stelle 
der Beitragsbemessungsgrenze die Summe des jeweils 
nachgewiesenen Arbeitseinkommens und Arbeitsent-
geltes. Die Begriffsdefinitionen der §§ 14 und 15 SGB 
IV für Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen gelten 
entsprechend. § 28 bleibt unberührt. 

 

(2a) Der Antrag auf einkommensabhängige Beitrags-
festsetzung nach Absatz 1 eines nicht von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
gemäß § 6 SGB VI befreiten Mitgliedes kann nur bis 
zum Ende des Geschäftsjahres oder innerhalb eines 
Monats nach erstmaliger Beitragsfestsetzung gestellt 
werden; mit dem Antrag ist eine gewissenhafte Selbst-
einschätzung des voraussichtlichen Arbeitseinkom-
mens/Arbeitsentgeltes des Beitragszeitraumes einzu-
reichen. 

 

(2a) Der Antrag auf einkommensabhängige Beitrags-
festsetzung nach Absatz 1 eines nicht von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
gemäß § 6 SGB VI befreiten Mitgliedes kann nur bis 
zum Ende des Geschäftsjahres oder innerhalb eines 
Monats nach erstmaliger Beitragsfestsetzung gestellt 
werden; mit dem Antrag ist eine gewissenhafte Selbst-
einschätzung des voraussichtlichen Arbeitseinkom-
mens/Arbeitsentgeltes des Beitragszeitraumes einzu-
reichen. 

 

(2b) Der Antrag auf einkommensabhängige Beitrags-
festsetzung nach Absatz 1 eines Mitglieds, das von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gemäß § 6 SGB VI befreit ist, wirkt vom Vor-
liegen der Voraussetzungen an, wenn er innerhalb eines 
Kalenderjahres gestellt wird, sonst ab Beginn des Mo-
nats, in dem der Antrag gestellt wird; das maßgebliche 
Arbeitsentgelt ist den nach § 28a Abs. 10 und 11 SGB 

(2b) Der Antrag auf einkommensabhängige Beitrags-
festsetzung nach Absatz 1 eines Mitglieds, das von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gemäß § 6 SGB VI befreit ist, wirkt vom Vor-
liegen der Voraussetzungen an, wenn er innerhalb eines 
KalenderjJahres gestellt wird, sonst ab Beginn des Mo-
nats, in dem der Antrag gestellt wird.; dDas maßgebli-
che Arbeitsentgelt ist den nach § 28a Abs. 10 und 11 
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IV übermittelten elektronischen Arbeitgebermeldun-
gen zu entnehmen.  

 

SGB IV übermittelten elektronischen Arbeitgebermel-
dungen zu entnehmen.  

 

(2c) Sofern das Arbeitsentgelt nach Absatz 2b) im maß-
geblichen Beitragszeitraum 7,5/10 der Beitragsbemes-
sungsgrenze nicht erreicht und darüber hinaus weiteres 
Arbeitseinkommen/Arbeitsentgelt erzielt wird, gilt in-
soweit Absatz 2a). 

 

(2c) Sofern das Arbeitsentgelt nach Absatz 2b) im maß-
geblichen Beitragszeitraum 7,5/10 der Beitragsbemes-
sungsgrenze nicht erreicht und darüber hinaus weiteres 
Arbeitseinkommen/Arbeitsentgelt erzielt wird, gilt in-
soweit Absatz 2a). 

 

(3) Einkommensabhängige Beiträge werden unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt. Der Vor-
behalt entfällt, sofern das Arbeitsentgelt nach Absatz 
2b) 7,5/10 der maßgeblichen Beitragsbemessungs-
grenze erreicht. Mitglieder, deren Beitrag unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt ist, sind ver-
pflichtet, zum Nachweis des tatsächlichen Arbeitsein-
kommens/Arbeitsentgeltes unverzüglich den Einkom-
mensteuerbescheid für den Beitragszeitraum vorzule-
gen. Sodann wird der Beitrag, vorbehaltlich Satz 6, ab-
schließend für den Beitragszeitraum festgesetzt. Wird 
der Einkommensteuerbescheid nicht innerhalb von drei 
Kalenderjahren nach Ablauf des maßgeblichen Bei-
tragszeitraums vorgelegt, wird der Beitrag für den Bei-
tragszeitraum abschließend auf den Regelpflichtbeitrag 
festgesetzt, es sei denn, das Mitglied weist nach, dass 
eine Veranlagung zur Einkommensteuer nicht erfolgt 
ist. Mit Eintritt des Rentenfalles, spätestens jedoch mit 
Vollendung des 67. Lebensjahres, entfällt der Vorbe-
halt der Nachprüfung; Beiträge können nach Eintritt 
des Rentenfalles nicht mehr geleistet werden. 

 

(3) Einkommensabhängige Beiträge werden unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt; dies gilt 
nicht für Mitglieder, deren Beitrag nach Absatz 2a) 
festgesetzt wird und die in dem festzusetzenden Bei-
tragszeitraum die vorgezogene Altersrente beantragen 
könnten. Der Vorbehalt entfällt, sofern das Arbeitsent-
gelt nach Absatz 2b) 7,5/10 der maßgeblichen Beitrags-
bemessungsgrenze erreicht. Mitglieder, deren Beitrag 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt ist, 
sind verpflichtet, zum Nachweis des tatsächlichen Ar-
beitseinkommens/Arbeitsentgeltes unverzüglich den 
von einer deutschen Steuerbehörde erlassenen Einkom-
mensteuerbescheid für den Beitragszeitraum vorzule-
gen. Sodann wird der Beitrag, vorbehaltlich Satz 6, ab-
schließend für den Beitragszeitraum festgesetzt. Wird 
der Einkommensteuerbescheid nicht innerhalb von drei 
Kalenderjahren nach Ablauf des maßgeblichen Bei-
tragszeitraums vorgelegt, wird der Beitrag für den Bei-
tragszeitraum abschließend auf den Regelpflichtbeitrag 
festgesetzt, es sei denn, das Mitglied weist nach, dass 
eine Veranlagung zur Einkommensteuer nicht erfolgt 
ist. Mit Eintritt des Rentenfalles, spätestens jedoch mit 
Vollendung des 67. Lebensjahres, entfällt der Vorbe-
halt der Nachprüfung; Beiträge können nach Eintritt 
des Rentenfalles nicht mehr geleistet werden. 

 

(4) Beiträge, die aufgrund einer Beitragsfestsetzung 
nach Absatz 3 Satz 4 über den Pflichtbeitrag hinaus ge-
zahlt worden sind, werden als zusätzliche freiwillige 
Beiträge nach § 34 behandelt oder auf Antrag des Mit-
glieds zinslos erstattet; der Antrag ist schriftlich binnen 
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Be-
standskraft der Festsetzung nach Absatz 3 Satz 4 zu 
stellen. 

 

(4) Beiträge, die aufgrund einer Beitragsfestsetzung 
nach Absatz 3 Satz 4 über den Pflichtbeitrag hinaus ge-
zahlt worden sind, werden als zusätzliche freiwillige 
Beiträge nach § 34 behandelt oder auf Antrag des Mit-
glieds zinslos erstattet; der Antrag ist schriftlich binnen 
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Be-
standskraft der Festsetzung nach Absatz 3 Satz 4 zu 
stellen. 

 

(5) Auf Antrag tritt für die Bestimmung des Beitrages 
an die Stelle der Beitragsbemessungsgrenze gemäß 
§ 27 Satz 1 die Beitragsbemessungsgrenze für das Bei-
trittsgebiet (Beitragsbemessungsgrenze Ost) gemäß 
§ 228 a SGB VI, wenn die Pflichtmitgliedschaft aus-
schließlich aufgrund eines Staatsvertrages besteht, in 
dem die Anwendung von § 228 a SGB VI vorgesehen 
ist, und die Einnahmen (Arbeitseinkommen/Arbeits-
entgelt) aus einer Tätigkeit oder Beschäftigung im Bei-
trittsgebiet erzielt werden; §§ 28, 35 und 14 Abs. 5 blei-
ben unberührt. Das Mitglied hat die Voraussetzungen 
von Satz 1 erster Halbsatz nachzuweisen; im Übrigen 
finden die Absätze 2a) bis 2c) mit der Maßgabe ent-
sprechende Anwendung, dass der Antrag nach Satz 1 

(5) Auf Antrag tritt für die Bestimmung des Beitrages 
an die Stelle der Beitragsbemessungsgrenze gemäß 
§ 27 Satz 1 die Beitragsbemessungsgrenze für das Bei-
trittsgebiet (Beitragsbemessungsgrenze Ost) gemäß 
§ 228 a SGB VI, wenn die Pflichtmitgliedschaft aus-
schließlich aufgrund eines Staatsvertrages besteht, in 
dem die Anwendung von § 228 a SGB VI vorgesehen 
ist, und die Einnahmen (Arbeitseinkommen/Arbeits-
entgelt) aus einer Tätigkeit oder Beschäftigung im Bei-
trittsgebiet erzielt werden; §§ 28, 35 und 14 Abs. 5 blei-
ben unberührt. Das Mitglied hat die Voraussetzungen 
von Satz 1 erster Halbsatz nachzuweisen; im Übrigen 
finden die Absätze 2a) bis 2c) mit der Maßgabe ent-
sprechende Anwendung, dass der Antrag nach Satz 1 
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noch im Rahmen der Beitragsfestsetzung gemäß Ab-
satz 3 Satz 4 gestellt werden kann. 

 

noch im Rahmen der Beitragsfestsetzung gemäß Ab-
satz 3 Satz 4 gestellt werden kann. 

 
§ 30 

Berufsunfähigkeit bei Begründung 
der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft eines Mitglieds, das bei Begrün-
dung der Mitgliedschaft im WPV bereits die medizini-
schen Voraussetzungen für die Gewährung einer Be-
rufsunfähigkeitsrente (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) erfüllt, 
ruht, solange die Berufsunfähigkeit andauert. Das Mit-
glied ist zu Beitragszahlungen weder berechtigt noch 
verpflichtet und hat keinen Anspruch auf Leistungen. 

 

§ 30 
Berufsunfähigkeit bei Begründung 

der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft eines Mitglieds, das bei Begrün-
dung der Mitgliedschaft im WPV bereits die medizini-
schen Voraussetzungen für die Gewährung einer Be-
rufsunfähigkeitsrente (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) erfüllt, 
ruht, solange die Berufsunfähigkeit andauert. Das Mit-
glied ist zu Beitragszahlungen weder berechtigt noch 
verpflichtet und hat keinen Anspruch auf Leistungen. 

 

(2) Bei Wegfall der Berufsunfähigkeit vor Vollendung 
des 66. Lebensjahres, der in entsprechender Anwen-
dung von § 13 Abs. 5 festzustellen ist, hat das Mitglied 
Beiträge nach Maßgabe der Satzung zu zahlen. Ein 
Leistungsanspruch auf Berufsunfähigkeitsrente und 
Hinterbliebenenrente entsteht abweichend von § 13 
Abs. 1 oder § 16 Abs. 2 Satz 1 nach einer Wartezeit von 
2 Versicherungsjahren i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 2 nach 
Wegfall der Berufsunfähigkeit. 

 

(2) Bei Wegfall der Berufsunfähigkeit vor Vollendung 
des 66. Lebensjahres, der in entsprechender Anwen-
dung von § 13 Abs. 5 festzustellen ist, hat das Mitglied 
Beiträge nach Maßgabe der Satzung zu zahlen. Ein 
Leistungsanspruch auf Berufsunfähigkeitsrente und 
Hinterbliebenenrente entsteht abweichend von § 13 
Abs. 1 oder § 16 Abs. 2 Satz 1 nach einer Wartezeit von 
zwei2 Versicherungsjahren i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 2 
nach Wegfall der Berufsunfähigkeit. 

 
§ 31 

Beitragsbefreiung bzw. -ermäßigung 

(1) Auf Antrag wird ganz oder teilweise von der Bei-
tragspflicht befreit, wer 

1. aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf 
Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer 
am 23. Juli 1993 bereits bestehenden öffentlich-
rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungsein-
richtung seiner Berufsgruppe mit Sitz im Europäi-
schen Wirtschaftsraum ist; 

2. aufgrund eines öffentlich-rechtlichen ständigen 
Dienstverhältnisses Anspruch auf Ruhegeld und 
Hinterbliebenenversorgung nach beamtenrechtli-
chen Grundsätzen hat. 

Soweit keine vollständige Befreiung erfolgt, ist min-
destens der Beitrag nach § 28 zu entrichten. 

 

§ 31 
Beitragsbefreiung bzw. -ermäßigung 

(1) Auf Antrag wird ganz oder teilweise von der Bei-
tragspflicht befreit, wer 

1. aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf 
Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer 
am 23. Juli 1993 bereits bestehenden öffentlich-
rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungsein-
richtung seiner Berufsgruppe mit Sitz im Europäi-
schen Wirtschaftsraum ist; 

2. aufgrund eines öffentlich-rechtlichen ständigen 
Dienstverhältnisses Anspruch auf Ruhegeld und 
Hinterbliebenenversorgung nach beamtenrechtli-
chen Grundsätzen hat. 

Soweit keine vollständige Befreiung erfolgt, ist min-
destens der Beitrag nach § 28 zu entrichten. 

 

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 wirkt vom Vorliegen 
der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb 
von sechs Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen 
beantragt wird, sonst ab dem ersten Tag des Monats, in 
dem der Antrag eingeht. Die Voraussetzungen sind 
nachzuweisen. Eine vollständige Beitragsbefreiung 
führt zum Ruhen aller Mitgliedschaftsrechte im WPV. 

 

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 wirkt vom Vorliegen 
der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb 
von sechs Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen 
schriftlich (Fax oder elektronische Übermittlung als 
eingescanntes Dokument reicht aus) beantragt wird, 
sonst ab dem ersten Tag des Monats, in dem der Antrag 
eingeht. Die Voraussetzungen sind nachzuweisen. Eine 
vollständige Beitragsbefreiung führt zum Ruhen aller 
Mitgliedschaftsrechte im WPV. 

 

(3) Mitglieder, die nicht von der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 
1 SGB VI befreit sind, werden auf Antrag einkom-
mensunabhängig im Umfang von 2,5/10 des Regel-
pflichtbeitrages von der Beitragspflicht befreit. § 29 

(3) Mitglieder, die nicht von der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 
1 SGB VI befreit sind oder deren grundsätzlich renten-
versicherungspflichtiges Arbeitsentgelt gemäß § 29 
Abs. 2b) Satz 2 7,5/10 der Beitragsbemessungsgrenze 
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Abs. 2a) erster Halbsatz sowie § 46 Abs. 5 finden ent-
sprechende Anwendung. Wurde der Beitrag zunächst 
einkommensabhängig gemäß § 29 Abs. 1 festgesetzt, 
kann die Befreiung nach Satz 1 beantragt werden, bis 
die abschließende Beitragsfestsetzung nach § 29 Abs. 3 
Satz 4 für das jeweilige Kalenderjahr bestandskräftig 
ist. 

 

im jeweiligen Beitragsjahr nicht erreicht, werden auf 
Antrag einkommensunabhängig im Umfang von 2,5/10 
des Regelpflichtbeitrages von der Beitragspflicht be-
freit. § 29 Abs. 2a) erster Halbsatz sowie § 46 Abs. 5 
finden entsprechende Anwendung. Wurde der Beitrag 
zunächst einkommensabhängig gemäß § 29 Abs. 1 fest-
gesetzt, kann die Befreiung nach Satz 1 beantragt wer-
den, bis die abschließende Beitragsfestsetzung nach § 
29 Abs. 3 Satz 4 für das jeweilige Kalenderjahr be-
standskräftig ist. 

 

(4) Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft gemäß § 9 Abs. 
2 fortsetzen, werden auf Antrag teilweise von der Bei-
tragspflicht befreit, sofern sie beitragspflichtiges 
Pflichtmitglied einer anderen öffentlich-rechtlichen 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Be-
rufsgruppe sind. § 28 bleibt unberührt. Absatz 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

 

(4) Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft gemäß § 9 Abs. 
2 fortsetzen, werden auf Antrag teilweise von der Bei-
tragspflicht befreit, sofern sie beitragspflichtiges 
Pflichtmitglied einer anderen öffentlich-rechtlichen 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Be-
rufsgruppe sind. § 28 bleibt unberührt. Absatz 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

 
(5) Mitglieder, deren Mitgliedschaftsrechte nach Ab-
satz 2 Satz 3 ruhen, können vor Vollendung des 66. Le-
bensjahres durch schriftliche Erklärung auf die Befrei-
ung mit Wirkung von Beginn des nächsten Monats an 
verzichten. Dieser Verzichtserklärung kann vom Vor-
stand nur stattgegeben werden, wenn eine Untersu-
chung über den Gesundheitszustand durch den Vertrau-
ensarzt des WPV auf Kosten des Antragstellers zu Be-
denken keinen Anlass gibt. Liegen bei Mitgliedern, de-
ren Mitgliedschaftsrechte ruhen, bei Vollendung des 
67. Lebensjahres die Wartezeitvoraussetzungen für die 
Gewährung einer Altersrente nach § 12 Abs. 4 nicht 
vor, werden 60 % der geleisteten Beiträge ohne Antrag 
erstattet; § 20 Abs. 1, 3, 4 und 5 gelten entsprechend. 
Die Beitragserstattung wird durch Bescheid festge-
stellt. 
 

(5) Mitglieder, deren Mitgliedschaftsrechte nach Ab-
satz 2 Satz 3 ruhen, können vor Vollendung des 66. Le-
bensjahres durch schriftliche Erklärung (Fax oder 
elektronische Übermittlung als eingescanntes Doku-
ment reicht aus) auf die Befreiung mit Wirkung von 
Beginn des nächsten Monats an verzichten. Dieser Ver-
zichtserklärung kann vom Vorstand nur stattgegeben 
werden, wenn eine Untersuchung über den Gesund-
heitszustand durch die Vertrauensärztin bzw. den Ver-
trauensarzt des WPV auf Kosten des Antragstellers 
Mitglieds zu Bedenken keinen Anlass gibt. Liegen bei 
Mitgliedern, deren Mitgliedschaftsrechte ruhen, bei 
Vollendung des 67. Lebensjahres die Wartezeitvoraus-
setzungen für die Gewährung einer Altersrente nach 
§ 12 Abs. 4 nicht vor, werden 60 % der geleisteten Bei-
träge ohne Antrag erstattet; § 20 Abs. 1, 3, 4 und 5 gel-
ten entsprechend. Die Beitragserstattung wird durch 
Bescheid festgestellt. 
 

§ 32 
Beitrag bei Rentenversicherungspflicht 

(1) Mitglieder, die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung entrichten, leisten auf Antrag nur 
für ihr Arbeitseinkommen Pflichtbeiträge zum WPV. 
Soweit das Arbeitseinkommen zusammen mit dem Ar-
beitsentgelt die Beitragsbemessungsgrenze nach 
§§ 159, 160 SGB VI übersteigt, bleiben die über die 
Beitragsbemessungsgrenze hinausreichenden Beträge 
unberücksichtigt. § 28 bleibt unberührt. 

 

§ 32 
Beitrag bei Rentenversicherungspflicht 

(1) Mitglieder, die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung entrichten, leisten auf Antrag nur 
für ihr Arbeitseinkommen Pflichtbeiträge zum WPV. 
Soweit das Arbeitseinkommen zusammen mit dem Ar-
beitsentgelt die 7,5/10 der Beitragsbemessungsgrenze 
nach §§ 159, 160 SGB VI übersteigt, bleiben die über 
die Beitragsbemessungsgrenzedarüber hinausreichen-
den Beträge unberücksichtigt. § 28 bleibt unberührt. 

 

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf in 
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherte 
Mitglieder, die eine Befreiung von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht 
über die Mitgliedschaft im WPV, wohl aber über die 
Mitgliedschaft in einer anderen öffentlich-rechtlichen 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Be-
rufsgruppe erlangen können. 

 

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf in 
der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherte 
Mitglieder, die eine Befreiung von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht 
über die Mitgliedschaft im WPV, wohl aber über die 
Mitgliedschaft in einer anderen öffentlich-rechtlichen 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung ihrer Be-
rufsgruppe erlangen können. 
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§ 33 
Besondere Beiträge 

(1) Mitglieder, die Ansprüche auf Beitragsübernahme 
zum WPV gegen einen Träger der sozialen Sicherheit 
(z. B. Bundesagentur für Arbeit, Träger von Rehabili-
tationsmaßnahmen, Krankenkasse, Pflegekasse) haben, 
leisten während dieser Zeit Beiträge in der Höhe, in der 
Beiträge von diesem Leistungsträger gezahlt werden, 
mindestens jedoch einen Beitrag in der Höhe, der bei 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung an diese zu entrichten wäre. § 28 bleibt unbe-
rührt. 

 

§ 33 
Besondere Beiträge 

(1) Mitglieder, die Ansprüche auf Beitragsübernahme 
zum WPV gegen einen Träger der sozialen Sicherheit 
(z. B. Bundesagentur für Arbeit, Träger von Rehabili-
tationsmaßnahmen, Krankenkasse, Unfallversiche-
rungsträger, Pflegekasse) haben, leisten während dieser 
Zeit Beiträge in der Höhe, in der Beiträge von diesem 
Leistungsträger gezahlt werden, mindestens jedoch ei-
nen Beitrag in der Höhe, der bei Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung an diese zu ent-
richten wäre. § 28 bleibt unberührt. 

 

(2) Mitglieder, die  

1. gemäß § 6 Abs. 1 SGB VI von der gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht befreit sind, leisten 
während des Wehrdienstes einen Beitrag in Höhe 
des jeweils gültigen höchsten Pflichtbeitrages zur 
gesetzlichen Rentenversicherung, 

2. nicht gemäß § 6 Abs. 1 SGB VI von der gesetzli-
chen Rentenversicherungspflicht befreit sind, leis-
ten einen Beitrag in Höhe von 40 v.H. des jeweili-
gen gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrages,  

höchstens jedoch einen Beitrag in der Höhe, in der 
ihnen während der Wehrpflichtzeit Beiträge von dritter 
Seite zu gewähren sind. Entsprechendes gilt für den zi-
vilen Ersatzdienst, den Pflichtdienst im zivilen Bevöl-
kerungsschutz oder einen gleichgestellten Dienst. § 28 
bleibt unberührt. 

 

(2) Mitglieder, die  

1. gemäß § 6 Abs. 1 SGB VI von der gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht befreit sind, leisten 
während des Wehrdienstes einen Beitrag in Höhe 
des jeweils gültigen höchsten Pflichtbeitrages zur 
gesetzlichen Rentenversicherung, 

2. nicht gemäß § 6 Abs. 1 SGB VI von der gesetzli-
chen Rentenversicherungspflicht befreit sind, leis-
ten einen Beitrag in Höhe von 40 v.H. des jeweili-
gen gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrages,  

höchstens jedoch einen Beitrag in der Höhe, in der 
ihnen während der Wehrpflichtzeit Beiträge von dritter 
Seite zu gewähren sind. Entsprechendes gilt für den zi-
vilen Ersatzdienst, den Pflichtdienst im zivilen Bevöl-
kerungsschutz oder einen gleichgestellten Dienst. § 28 
bleibt unberührt. 

 
§ 34 

Zusätzliche freiwillige Beiträge 

(1) Es können zusätzliche freiwillige Beiträge entrich-
tet werden, sofern keine Pflichtbeiträge rückständig 
sind; § 36 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 34 
Zusätzliche freiwillige Beiträge 

(1) Es können zusätzliche freiwillige Beiträge entrich-
tet werden, sofern keine Pflichtbeiträge rückständig 
sind; § 36 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(2) Zusätzliche freiwillige Beiträge dürfen zusammen 
mit den Pflichtbeiträgen 250 v.H. des Regelpflichtbei-
trages (§ 27) nicht überschreiten; § 21 bleibt unberührt. 

 

(2) Zusätzliche freiwillige Beiträge dürfen zusammen 
mit den Pflichtbeiträgen 250 v.H. des Regelpflichtbei-
trages (§ 27) nicht überschreiten; § 21 bleibt unberührt. 

 

(3) Zusätzliche freiwillige Beiträge können nur inner-
halb des laufenden Geschäftsjahres entrichtet werden. 
Sie sind nach Schluss des Geschäftsjahres, in dem sie 
entrichtet werden, auf später fällige Pflichtbeiträge 
nicht verrechenbar. 

 

(3) Zusätzliche freiwillige Beiträge können nur inner-
halb des laufenden Geschäftsjahres entrichtet und müs-
sen spätestens bis zum Ende des Geschäftsjahres einem 
Konto des WPV gutgeschrieben werden. Sie sind nach 
Schluss des Geschäftsjahres, in dem sie entrichtet wer-
den, auf später fällige Pflichtbeiträge nicht verrechen-
bar. 

 
§ 35 

Beitrag bei Befreiung  
von der Rentenversicherungspflicht 

Ein Mitglied, das von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 1 
SGB VI befreit ist, hat abweichend von §§ 27, 29 min-
destens den Beitrag zu entrichten, der gemäß §§ 157 bis 

§ 35 
Beitrag bei Befreiung  

von der Rentenversicherungspflicht 

Ein Mitglied, das von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 1 
SGB VI befreit ist, hat abweichend von §§ 27, 29 min-
destens den Beitrag zu entrichten, der gemäß §§ 157 bis 
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160 SGB VI in der jeweils geltenden Fassung an die 
gesetzliche Rentenversicherung zu entrichten wäre. 

 

160 SGB VI in der jeweils geltenden Fassung an die 
gesetzliche Rentenversicherung zu entrichten wäre. 

 
§ 36 

Beitragsverfahren 

(1) Die Beiträge sind Monatsbeiträge. Die Pflichtbei-
träge sind am 15. Kalendertag des Monats fällig. Bei 
Mitgliedern, die am Lastschriftverfahren teilnehmen, 
erfolgt der Beitragseinzug nicht vor dem 25. Kalender-
tag des Monats. Die Beitragspflicht beginnt mit dem 
Kalendermonat, der dem Tag der Erlangung der Mit-
gliedschaft folgt. 

 

§ 36 
Beitragsverfahren 

(1) Die Beiträge sind Monatsbeiträge. Die Pflichtbei-
träge sind am 15. Kalendertag des Monats fällig. Bei 
Mitgliedern, die am Lastschriftverfahren teilnehmen, 
erfolgt der Beitragseinzug nicht vor dem 25. Kalender-
tag des Monats. Die Beitragspflicht beginnt mit dem 
Kalendermonat, der dem Tag der Erlangung der Mit-
gliedschaft folgt. 

 

(2) Bei Mitgliedern, die nach § 6 Abs. 1 SGB VI von 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung befreit sind, beginnt die Beitragspflicht 
zum WPV spätestens mit dem Tag, an dem die Befrei-
ung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung wirksam wird; § 28 findet keine 
Anwendung. Bei Mitgliedern, die vor Beginn der Mit-
gliedschaft im WPV Mitglied einer anderen öffent-
lichrechtlichen Versicherungs- oder Versorgungsein-
richtung waren, beginnt die Beitragspflicht an dem auf 
den Tag der Begründung der Mitgliedschaft im WPV 
folgenden Kalendertag; § 28 findet keine Anwendung. 

 

(2) Bei Mitgliedern, die nach § 6 Abs. 1 SGB VI von 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung befreit sind, beginnt die Beitragspflicht 
zum WPV spätestens mit dem Tag, an dem die Befrei-
ung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung wirksam wird; § 28 findet keine 
Anwendung. Bei Mitgliedern, die unmittelbar vor Be-
ginn der Mitgliedschaft im WPV Mitglied einer ande-
ren öffentlichrechtlichen Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung waren, beginnt die Beitragspflicht an 
dem auf den Tag der Begründung der Mitgliedschaft im 
WPV folgenden Kalendertag; § 28 findet keine An-
wendung. 

 

(3) Bei Tod des Mitglieds endet die Beitragspflicht 
mit dem letzten Tag des Kalendermonats, der dem Tag 
des Todes vorausgeht; in dem Kalendermonat des To-
des gezahlte Beiträge werden den Erben zinslos erstat-
tet. Bei Berufsunfähigkeit endet die Beitragspflicht mit 
dem letzten Tag des Kalendermonats, der der Gewäh-
rung von Berufsunfähigkeitsrente vorausgeht. Nach 
Eintritt der medizinischen Voraussetzungen für die Ge-
währung einer Berufsunfähigkeitsrente (§ 13 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1) können keine freiwilligen Beiträge mehr 
entrichtet werden; nach diesem Zeitpunkt gezahlte frei-
willige Beiträge werden zinslos erstattet. Bei Beendi-
gung des Anspruchs auf Berufsunfähigkeitsrente ist das 
Mitglied verpflichtet, mit Beginn des folgenden Kalen-
dermonats wieder Beiträge zu leisten, wenn die Mit-
gliedschaft fortbesteht. Bei Mitgliedern, die nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 oder Abs. 4 aus dem WPV 
ausscheiden, endet die Beitragspflicht mit dem Tag des 
Ausscheidens. Nach diesem Zeitpunkt können Beiträge 
nicht mehr geleistet werden; ausgenommen hiervon 
sind rückständige Beiträge von Mitgliedern, die von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI befreit 
sind; Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(3) Bei Tod des Mitglieds endet die Beitragspflicht 
mit dem letzten Tag des Kalendermonats, der dem Tag 
des Todes vorausgeht; in dem Kalendermonat des To-
des gezahlte Beiträge werden den Erben zinslos erstat-
tet. Bei Berufsunfähigkeit endet die Beitragspflicht mit 
dem letzten Tag des Kalendermonats, der der Gewäh-
rung von Berufsunfähigkeitsrente vorausgeht. Nach 
Eintritt der medizinischen Voraussetzungen für die Ge-
währung einer Berufsunfähigkeitsrente (§ 13 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1) können keine freiwilligen Beiträge mehr 
entrichtet werden; nach diesem Zeitpunkt gezahlte frei-
willige Beiträge werden zinslos erstattet. Bei Beendi-
gung des Anspruchs auf Berufsunfähigkeitsrente ist das 
Mitglied verpflichtet, mit Beginn des folgenden Kalen-
dermonats wieder Beiträge zu leisten, wenn die Mit-
gliedschaft fortbesteht. Bei Mitgliedern, die nach § 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3, Abs. 3 oder Abs. 4 aus dem 
WPV ausscheiden, endet die Beitragspflicht mit dem 
Tag des Ausscheidens. Nach diesem Zeitpunkt können 
Beiträge nicht mehr geleistet werden; ausgenommen 
hiervon sind rückständige Beiträge von Mitgliedern, 
die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 
VI befreit sind; Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(4) Beitragsrückstände werden gemäß § 366 Abs. 2 
BGB getilgt. Das Bestimmungsrecht des Schuldners 
entfällt. Besteht am Ende des Geschäftsjahres ein Bei-
tragsrückstand, so ist ein im Laufe des Geschäftsjahres 
entrichteter freiwilliger Beitrag auf diesen Rückstand 
zu verrechnen. 

(4) Beitragsrückstände werden gemäß § 366 Abs. 2 
BGB getilgt. Das Bestimmungsrecht der Schuldnerin 
bzw. des Schuldners entfällt. Besteht am Ende des Ge-
schäftsjahres ein Beitragsrückstand, so ist ein im Laufe 
des Geschäftsjahres entrichteter freiwilliger Beitrag auf 
diesen Rückstand zu verrechnen. 
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(5) Nach Eintritt des Rentenfalles können Beiträge 
nicht mehr geleistet werden. Dies gilt nicht für rück-
ständige Pflichtbeiträge, die nach Befreiung gemäß § 6 
Abs. 1 SGB VI erstattet oder gemäß § 33 entrichtet so-
wie für Beiträge, die auf der Grundlage eines Überlei-
tungsabkommens übergeleitet werden oder nach dem 
Tag der Beitragsüberleitung noch an den anderen Ver-
sorgungsträger entrichtet wurden; § 37 Abs. 4 bleibt 
unberührt. 

 

(5) Nach Eintritt des Rentenfalles können Beiträge 
nicht mehr geleistet werden. Dies gilt nicht für rück-
ständige Pflichtbeiträge, die nach Befreiung gemäß § 6 
Abs. 1 SGB VI erstattet oder gemäß § 33 entrichtet so-
wie für Beiträge, die auf der Grundlage eines Überlei-
tungsabkommens übergeleitet werden oder nach dem 
Tag der Beitragsüberleitung noch an den anderen Ver-
sorgungsträger entrichtet wurden; § 37 Abs. 4 bleibt 
unberührt. Beiträge, die von einer Pflegekasse nach § 
44 Abs. 2 SGB XI für Zeiten nach Beginn der Berufs-
unfähigkeitsrente nach § 13 gezahlt werden, sind bei 
Eintritt eines späteren Rentenfalles zu verrenten. 

 

(6) Auf Beiträge, die am Ende eines Kalendermonats 
im Rückstand sind, soll jeweils ein Säumniszuschlag in 
Höhe von 1 v. H. der rückständigen Beiträge erhoben 
werden; der Vorstand beschließt dazu Richtlinien. 
Wird die Festsetzung eines Beitrages aufgehoben oder 
geändert, bleiben die bis dahin festgesetzten Säumnis-
zuschläge unberührt. Das Mitglied hat die durch die 
Einziehung der Beiträge entstandenen Kosten zu tra-
gen. Säumniszuschlag und Kosten werden entspre-
chend § 367 Abs. 1 BGB getilgt. Das Bestimmungs-
recht des Schuldners entfällt. Bis zum Ende der Mit-
gliedschaft nicht gezahlte Nebenforderungen werden 
nach erfolglosem Ablauf einer dem ehemaligen Mit-
glied gesetzten angemessenen Zahlungsfrist mit den 
zuletzt entrichteten Beiträgen zu Lasten der Rentenan-
wartschaften verrechnet. 

 

(6) Auf Beiträge, die am Ende eines Kalendermonats 
im Rückstand sind, soll jeweils ein Säumniszuschlag in 
Höhe von 1 v. H. der rückständigen Beiträge erhoben 
festgesetzt werden; der Vorstand beschließt dazu 
Richtlinien. Wird die Festsetzung eines Beitrages auf-
gehoben oder geändert, bleiben die bis dahin festge-
setzten Säumniszuschläge unberührt. Das Mitglied hat 
die durch die Einziehung der Beiträge entstandenen 
Kosten zu tragen. Säumniszuschlag und Kosten werden 
entsprechend § 367 Abs. 1 BGB getilgt. Das Bestim-
mungsrecht der Schuldnerin bzw. des Schuldners ent-
fällt. Bis zum Ende der Mitgliedschaft nicht gezahlte 
Nebenforderungen werden nach erfolglosem Ablauf ei-
ner dem ehemaligen Mitglied gesetzten angemessenen 
Zahlungsfrist mit den zuletzt entrichteten Beiträgen zu 
Lasten der Rentenanwartschaften verrechnet. 

 

(7) Rückständige Beiträge und Nebenforderungen 
werden aufgrund eines Beitragsbescheides, der den 
Rückstand beziffert, beigetrieben, die Beiträge jedoch 
nur bis zum Eintritt des Rentenfalles. 

 

(7) Rückständige Beiträge und Nebenforderungen 
werden grundsätzlich aufgrund eines Beitragsbeschei-
des, der den Rückstand beziffert, beigetrieben, die Bei-
träge jedoch nur bis zum Eintritt des Rentenfalles; der 
Vorstand beschließt dazu Richtlinien. 

 

(8) Das WPV kann zur Tilgung von Beitragsrückstän-
den Absprachen unter Vereinbarung von Stundungs-
zinsen treffen und in besonderen Härtefällen Beitrags-
rückstände, Beitragsforderungen sowie Nebenforde-
rungen niederschlagen; der Vorstand beschließt dazu 
Richtlinien. 

 

(8) Das WPV kann zur Tilgung von Beitragsrückstän-
den auf schriftlichen Antrag des Mitglieds (Fax oder 
elektronische Übermittlung als eingescanntes Doku-
ment reicht aus) ganz oder teilweise stunden; auf den 
jeweiligen Beitragsrückstand sind Zinsen festzusetzen. 
Das WPV kann Absprachen unter Vereinbarung von 
Stundungszinsen treffen und in besonderen Härtefällen 
Beitragsrückstände, Beitragsforderungen sowie Ne-
benforderungen niederschlagen.; dDer Vorstand be-
schließt dazu Richtlinien. 

 
V. Nachversicherung 

§ 37 
Nachversicherung 

(1) Wird ein Antrag auf Durchführung der Nachversi-
cherung gemäß § 186 SGB VI gestellt, wird die Nach-
versicherung entsprechend den nachfolgenden Be- 
stimmungen durchgeführt. 

 

V. Nachversicherung 

§ 37 
Nachversicherung 

(1) Wird ein Antrag auf Durchführung der Nachversi-
cherung gemäß § 186 SGB VI gestellt, wird die Nach-
versicherung entsprechend den nachfolgenden Be- 
stimmungen durchgeführt. 
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(2) Mitglieder, deren Mitgliedschaft im WPV spätes-
tens beim Ausscheiden aus der für die Nachversiche-
rung maßgebenden Beschäftigung kraft Gesetzes be-
gründet war oder innerhalb eines Jahres nach dem Aus-
scheiden aus der für die Nachversicherung maßgeben-
den Beschäftigung begründet wird, können nachversi-
chert werden. 

 

(2) Mitglieder, deren Mitgliedschaft im WPV spätes-
tens beim Ausscheiden aus der für die Nachversiche-
rung maßgebenden Beschäftigung kraft Gesetzes be-
gründet war oder innerhalb eines Jahres nach dem Aus-
scheiden aus der für die Nachversicherung maßgeben-
den Beschäftigung begründet wird, können nachversi-
chert werden. 

 

(3) Der Antrag auf Durchführung der Nachversiche-
rung ist innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden 
aus der für die Nachversicherung maßgebenden Be-
schäftigung zu stellen. 

 

(3) Der Antrag auf Durchführung der Nachversiche-
rung ist innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden 
aus der für die Nachversicherung maßgebenden Be-
schäftigung zu stellen. 

 

(4) Das WPV nimmt die Nachversicherungsbeiträge 
entgegen und behandelt diese, als ob sie als Beiträge 
rechtzeitig in der Zeit entrichtet worden wären, für die 
die Nachversicherung durchgeführt wird. Die Zu-
schläge nach § 181 Abs. 4 SGB VI führen nicht zur Er-
höhung der persönlichen Anwartschaft. Die während 
der Nachversicherungszeit tatsächlich entrichteten Bei-
träge gelten als zusätzliche Beiträge im Sinne des § 34 
oder werden - soweit die Grenzen nach § 34 Abs. 2 
überschritten wird - auf Antrag ohne Zinsen zurücker-
stattet. 

 

(4) Das WPV nimmt die Nachversicherungsbeiträge 
entgegen und behandelt diese, als ob sie als Beiträge 
rechtzeitig in der Zeit entrichtet worden wären, für die 
die Nachversicherung durchgeführt wird. Die Zu-
schläge nach § 181 Abs. 4 SGB VI führen nicht zur Er-
höhung der persönlichen Anwartschaft. Die während 
der Nachversicherungszeit tatsächlich entrichteten Bei-
träge gelten als zusätzliche Beiträge im Sinne des § 34 
oder werden - soweit die Grenzen nach § 34 Abs. 2 
überschritten wird - auf Antrag ohne Zinsen zurücker-
stattet. 

 

(5) Der Nachversicherte gilt rückwirkend zum Zeit-
punkt des Beginns der Nachversicherungszeit auch 
dann als Mitglied kraft Gesetzes beim WPV, wenn die 
Mitgliedschaft beim WPV erst innerhalb eines Jahres 
nach dem Ausscheiden aus der für die Nachversiche-
rung maßgebenden Beschäftigung begründet wird. 

 

(5) Die bzw. Dder Nachversicherte gilt rückwirkend 
zum Zeitpunkt des Beginns der Nachversicherungszeit 
auch dann als Mitglied kraft Gesetzes beim WPV, 
wenn die Mitgliedschaft beim WPV erst innerhalb ei-
nes Jahres nach dem Ausscheiden aus der für die Nach-
versicherung maßgebenden Beschäftigung begründet 
wird. 

 

(6) Eine Nachversicherung kann nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalles nicht mehr beantragt werden. 

 

(6) Eine Nachversicherung kann nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalles nicht mehr beantragt werden. 

 
VI. Finanzierung, Verwendung der Mittel und 

Rechnungslegung 

§ 38 
Finanzierung, Verwendung der Mittel, 

Vermögensanlage 

(1) Das WPV bildet nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen eine Deckungsrückstellung. Diese 
ist nach dem Offenen Deckungsplanverfahren zu ermit-
teln als Differenz zwischen dem Barwert aller künfti-
gen Leistungen und dem Barwert der künftigen Einnah-
men unter Einbeziehung eines dauerhaften künftigen 
Zuganges. 

 

VI. Finanzierung, Verwendung der Mittel und 
Rechnungslegung 

§ 38 
Finanzierung, Verwendung der Mittel, 

Vermögensanlage 

(1) Das WPV bildet nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen eine Deckungsrückstellung. Diese 
ist nach dem Offenen Deckungsplanverfahren zu ermit-
teln als Differenz zwischen dem Barwert aller künfti-
gen Leistungen und dem Barwert der künftigen Einnah-
men unter Einbeziehung eines dauerhaften künftigen 
Zuganges. 

 

(2) Die Mittel des WPV dürfen nur für satzungsgemäße 
Leistungen, notwendige Verwaltungskosten und sons-
tige zur Erfüllung der Aufgaben des WPV erforderliche 
Aufwendungen sowie zur Bildung erforderlicher Rück-
lagen und Rückstellungen verwendet werden. 

 

(2) Die Mittel des WPV dürfen nur für satzungsgemäße 
Leistungen, notwendige Verwaltungskosten und sons-
tige zur Erfüllung der Aufgaben des WPV erforderliche 
Aufwendungen sowie zur Bildung erforderlicher Rück-
lagen und Rückstellungen verwendet werden. 
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(3) Das gebundene Vermögen des WPV ist gemäß § 7 
VersAufsVO NRW anzulegen. 

 

(3) Das gebundene Vermögen des WPV ist gemäß § 7 
VersAufsVO NRW anzulegen. 

 
§ 39 

Rechnungslegung, Leistungsverbesserungen 

(1) Der Vorsitzende der Geschäftsführung hat nach Ab-
lauf des Geschäftsjahres einen Jahresabschluss nebst 
Lagebericht gemäß § 8 in Verbindung mit § 3 VersAuf-
sVO NRW aufzustellen. Die in den Jahresabschluss 
einzustellende Deckungsrückstellung ist durch einen 
versicherungsmathematischen Sachverständigen im 
Rahmen eines Gutachtens zu errechnen. 

 

§ 39 
Rechnungslegung, Leistungsverbesserungen 

(1) Der Vorsitzende derDie Geschäftsführung hat nach 
Ablauf des Geschäftsjahres einen Jahresabschluss 
nebst Lagebericht gemäß § 8 in Verbindung mit § 3 
VersAufsVO NRW aufzustellen. Die in den Jahresab-
schluss einzustellende Deckungsrückstellung ist durch 
eine bzw. einen versicherungsmathematische(n) Sach-
verständige(n) im Rahmen eines Gutachtens zu errech-
nen. 

 

(2) Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlust-
rücklage zu bilden. Dieser Rücklage sind die sich nach 
der versicherungstechnischen Bilanz errechnenden 
Überschüsse zuzuführen, bis sie 6 v.H. der Deckungs-
rückstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme wie-
der erreicht hat. 

 

(2) Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlust-
rücklage zu bilden. Dieser Rücklage sind die sich nach 
der versicherungstechnischen Bilanz errechnenden 
Überschüsse zuzuführen, bis sie 6 v.H. der Deckungs-
rückstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme wie-
der erreicht hat. 

 

(3) Zur Ausgleichung von Zinsschwankungen ist eine 
Zinsschwankungsrücklage zu bilden. Der Zinsschwan-
kungsrücklage ist der nach Zuführung zur Verlustrück-
lage gemäß Absatz 2 verbleibende Überschuss zuzu-
führen, bis sie 300  v.H. der rechnungsmäßigen Zinsen 
des Vorjahres erreicht oder nach Inanspruchnahme 
wieder erreicht hat. Der Zinsschwankungsrücklage 
sind Beträge zu entnehmen und wie rechnungsmäßige 
Zinsen zu behandeln, soweit in einem Geschäftsjahr der 
nach Maßgabe der Berechnungen im versicherungsma-
thematischen Gutachten erforderliche rechnungsmä-
ßige Zins nicht erreicht wird. 

 

(3) Zur Ausgleichung von Zinsschwankungen ist eine 
Zinsschwankungsrücklage zu bilden. Der Zinsschwan-
kungsrücklage ist der nach Zuführung zur Verlustrück-
lage gemäß Absatz 2 verbleibende Überschuss zuzu-
führen, bis sie 300  v.H. der rechnungsmäßigen Zinsen 
des Vorjahres erreicht oder nach Inanspruchnahme 
wieder erreicht hat. Der Zinsschwankungsrücklage 
sind Beträge zu entnehmen und wie rechnungsmäßige 
Zinsen zu behandeln, soweit in einem Geschäftsjahr der 
nach Maßgabe der Berechnungen im versicherungsma-
thematischen Gutachten erforderliche rechnungsmä-
ßige Zins nicht erreicht wird. 

 

(4) Der sich nach Zuführung zur Verlustrücklage und 
zur Zinsschwankungsrücklage ergebende Überschuss 
ist der Rückstellung für satzungsgemäße Überschuss-
beteiligung zuzuführen, die, soweit sie nicht zur De-
ckung eines Fehlbetrages heranzuziehen ist, nur zur 
Verbesserung der Versorgungsleistungen – Erhöhung 
des Rentensteigerungsbetrages gemäß § 14 Abs. 2 
und/oder Erhöhung der laufenden Renten - zu verwen-
den ist. 

 

(4) Der sich nach Zuführung zur Verlustrücklage und 
zur Zinsschwankungsrücklage ergebende Überschuss 
ist der Rückstellung für satzungsgemäße Überschuss-
beteiligung zuzuführen, die, soweit sie nicht zur De-
ckung eines Fehlbetrages heranzuziehen ist, nur zur 
Verbesserung der Versorgungsleistungen – Erhöhung 
des Rentensteigerungsbetrages gemäß § 14 Abs. 2 
und/oder Erhöhung der laufenden Renten - zu verwen-
den ist. 

 

(5) Die Vertreterversammlung beschließt auf Vor-
schlag des Vorstandes über die Verbesserung der Ver-
sorgungsleistungen. Ein Beschluss der Vertreterver-
sammlung über die Verbesserung der Versorgungsleis-
tungen ist herbeizuführen, wenn die Rückstellung für 
satzungsgemäße Überschussbeteiligung 5 v.H. der De-
ckungsrückstellung übersteigt. Die Beschlüsse nach 
Satz 1 sind nach Genehmigung durch die Versiche-
rungsaufsichtsbehörde bekannt zu geben. 

 

(5) Die Vertreterversammlung beschließt auf Vor-
schlag des Vorstandes über die Verbesserung der Ver-
sorgungsleistungen. Ein Beschluss der Vertreterver-
sammlung über die Verbesserung der Versorgungsleis-
tungen ist herbeizuführen, wenn die Rückstellung für 
satzungsgemäße Überschussbeteiligung 5 v.H. der De-
ckungsrückstellung übersteigt. Die Beschlüsse nach 
Satz 1 sind nach Genehmigung durch die Versiche-
rungsaufsichtsbehörde bekannt zu geben. 
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(6) Ein sich ergebender Fehlbetrag ist zunächst aus der 
Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbeteili-
gung, sodann aus der Verlustrücklage und, soweit diese 
nicht ausreicht, aus der Zinsschwankungsrücklage zu 
decken. Ein danach verbleibender Bilanzverlust ist 
durch Herabsetzung der Versorgungsleistungen oder 
durch Erhöhung der Beiträge oder durch beide Maß-
nahmen auszugleichen; die Entscheidung trifft die Ver-
treterversammlung auf Vorschlag des Vorstandes; Ab-
satz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

(6) Ein sich ergebender Fehlbetrag ist zunächst aus der 
Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbeteili-
gung, sodann aus der Verlustrücklage und, soweit diese 
nicht ausreicht, aus der Zinsschwankungsrücklage zu 
decken. Ein danach verbleibender Bilanzverlust ist 
durch Herabsetzung der Versorgungsleistungen oder 
durch Erhöhung der Beiträge oder durch beide Maß-
nahmen auszugleichen; die Entscheidung trifft die Ver-
treterversammlung auf Vorschlag des Vorstandes; Ab-
satz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
VII. Verfahren 

§ 40 
Rechtsweg 

Die Bescheide des WPV sind im Verwaltungsrechts-
weg anfechtbar. 

 

VII. Verfahren 

§ 40 
Rechtsweg 

(1) Die Bescheide des WPV sind im Verwaltungs-
rechtsweg anfechtbar. 

(2) Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen 
Klage bedarf es einer Überprüfung der vom WPV er-
lassenen Bescheide in einem Vorverfahren nicht. Dies 
gilt nicht für Bescheide, die das WPV als Vollstre-
ckungsbehörde erlassen hat. Gegen Bescheide des 
WPV als Vollstreckungsbehörde ist vor einer verwal-
tungsgerichtlichen Klage zunächst Widerspruch zu er-
heben, über den der gemäß § 41 zuständige Wider-
spruchsausschuss entscheidet. 

 
§ 41 

Widerspruchsausschüsse 
(weggefallen) 

 

§ 41 
Widerspruchsausschussüsse 

(weggefallen) 
 

(1) Der Widerspruchsausschuss entscheidet über Wi-
dersprüche, die gegen Bescheide des WPV als Vollstre-
ckungsbehörde erhoben werden. Der Widerspruchsaus-
schuss ist besetzt mit zwei Mitgliedern des Vorstandes 
und einem Mitglied der Geschäftsführung.  

(2) Die Mitglieder des Widerspruchsausschusses wer-
den, soweit sie dem Vorstand angehören, von diesem 
für die jeweilige Amtszeit des Vorstandsmitglieds be-
rufen. Das Nähere, einschließlich deren Stellvertre-
tung, regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes. Das 
Mitglied der Geschäftsführung wird von dieser in den 
Widerspruchsausschuss entsandt. 

(3) Der Widerspruchsausschuss entscheidet mit der 
Mehrheit der ihm angehörenden Mitglieder und ist mit 
einfacher Mehrheit beschlussfähig. Beschlüsse können 
auch schriftlich, fernmündlich, per Telefax oder elek-
tronisch gefasst werden, wenn dem alle Mitglieder zu-
stimmen. 

 
§ 42 

Informationspflicht 

Dem WPV obliegt die allgemeine Aufklärung seiner 
Mitglieder und der sonstigen Leistungsberechtigten 
über deren Rechte und Pflichten. 

 

§ 42 
Informationspflicht 

Dem WPV obliegt die allgemeine Aufklärung seiner 
Mitglieder und der sonstigen Leistungsberechtigten 
über deren Rechte und Pflichten. 
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§ 43 
Auskunfts- und Mitteilungspflicht,  

Datenverarbeitung 

(1) Mitglieder und sonstige Leistungsberechtigte sind 
verpflichtet, dem WPV die Auskünfte zu erteilen und 
Nachweise einzureichen, die für die Feststellung der 
Mitgliedschaft sowie von Art und Umfang der Bei-
tragspflicht oder der Versorgungsleistungen erforder-
lich sind. 

 

§ 43 
Auskunfts- und Mitteilungspflicht,  

Datenverarbeitung 

(1) Mitglieder und sonstige Leistungsberechtigte sind 
verpflichtet, dem WPV die Auskünfte zu erteilen und 
Nachweise einzureichen, die für die Feststellung der 
Mitgliedschaft sowie von Art und Umfang der Bei-
tragspflicht oder der Versorgungsleistungen erforder-
lich sind. 

 

(2) Wohnsitzwechsel und sonstige Veränderungen, die 
für die Feststellungen nach Absatz 1 erheblich sind, 
sind dem WPV unaufgefordert mitzuteilen. 

 

(2) Wohnsitzwechsel und sonstige Veränderungen, die 
für die Feststellungen nach Absatz 1 erheblich sind, 
sind dem WPV unaufgefordert mitzuteilen. 

 
3. Das WPV verarbeitet personenbezogene Daten sei-
ner Mitglieder und seiner sonstigen Leistungsberech-
tigten in elektronischer Form. Die Datenverarbeitung 
erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 
 

(3) Das WPV verarbeitet personenbezogene Daten sei-
ner Mitglieder und seiner sonstigen Leistungsberech-
tigten in elektronischer Form. Die Datenverarbeitung 
erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 
Die Mitglieder haben auf ihre Ersterfassung hinzuwir-
ken, sofern das WPV ihnen nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Erfüllen der Mitgliedschaftsvorausset-
zungen eine Mitgliedsnummer zugeteilt hat. 
 

§ 44 
Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen des WPV erfolgen durch dau-
erhafte Publikation im allgemein zugänglichen Bereich 
der Internetseite des WPV unter der Adresse 
www.wpv.eu. Jede Person erhält auf Antrag elektro-
nisch einen Hinweis auf die Publikation. Satzung und 
Satzungsänderungen treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt ist, am 1. Tag des Monats in Kraft, der 
auf das Einstellen der Publikation auf die Internetseite 
des WPV folgt. 

 

§ 44 
Bekanntmachungen, Inkrafttreten 

(1) Bekanntmachungen des WPV erfolgen durch dau-
erhafte Publikation im allgemein zugänglichen Bereich 
der Internetseite des WPV unter der Adresse 
www.wpv.eu. Jede Person erhält auf Antrag elektro-
nisch einen Hinweis auf die Publikation. Satzung und 
Satzungsänderungen treten, wenn kein anderer Zeit-
punkt bestimmt ist, am ersten1. Tag des Monats in 
Kraft, der auf das Einstellen der Publikation auf die In-
ternetseite des WPV folgt. 

 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine öffent-
liche Zustellung ist diese durch öffentliche Bekanntma-
chung durchzuführen. Das zuzustellende Schriftstück 
ist in der Geschäftsstelle des WPV unter der Über-
schrift „Öffentliche Bekanntmachungen“ auszuhängen. 
Das Schriftstück gilt an dem Tag als zugestellt, an dem 
seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen verstrichen 
sind. 

 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine öffent-
liche Zustellung ist diese durch öffentliche Bekanntma-
chung durchzuführen. Das zuzustellende Schriftstück 
ist in der Geschäftsstelle des WPV unter der Über-
schrift „Öffentliche Bekanntmachungen“ auszuhängen. 
Das Schriftstück gilt an dem Tag als zugestellt, an dem 
seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen verstrichen 
sind. 

 
§ 45 

Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Düsseldorf. 

 

§ 45 
Erfüllungsort, Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Düsseldorf. 

 
§ 46  

Befreiung von der Mitgliedschaft und Ermäßigung 
der Beitragspflicht 

(1) Wer bei Errichtung des WPV oder bei In-Kraft-Tre-
ten eines Staatsvertrages über den Beitritt eines Bun-
deslandes zum WPV die Voraussetzungen von § 8 Abs. 
1 erfüllt und zu diesem Zeitpunkt das 45. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, wird auf Antrag ganz oder 
teilweise von der Beitragspflicht nach Maßgabe der 

§ 46  
Befreiung von der Mitgliedschaft und Ermäßigung 

der Beitragspflicht 

(1) Wer bei Errichtung des WPV oder bei In-Kraft-Tre-
tenInkrafttreten eines Staatsvertrages über den Beitritt 
eines Bundeslandes zum WPV die Voraussetzungen 
von § 8 Abs. 1 erfüllt und zu diesem Zeitpunkt das 45. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wird auf Antrag 
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Absätze 2 bis 5 befreit. Durch eine volle Beitragsbefrei-
ung wird die Mitgliedschaft beendet. 

 

ganz oder teilweise von der Beitragspflicht nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 5 befreit. Durch eine volle Bei-
tragsbefreiung wird die Mitgliedschaft beendet. 

 

(2) Ohne Nachweis eines anderweitigen Befreiungstat-
bestandes erfolgt die Befreiung von der Beitragspflicht 
einkommensunabhängig bis zur Hälfte des Regel-
pflichtbeitrages gemäß § 27. 

 

(2) Ohne Nachweis eines anderweitigen Befreiungstat-
bestandes erfolgt die Befreiung von der Beitragspflicht 
einkommensunabhängig bis zur Hälfte des Regel-
pflichtbeitrages gemäß § 27. 

 

(3) Einkommensunabhängig erfolgt eine über den Um-
fang nach Absatz 2 hinausgehende Befreiung bis auf 
4/10 oder 3/10 des Regelpflichtbeitrages gemäß § 27 o-
der eine volle Befreiung, wenn das Bestehen einer aus-
reichenden anderweitigen Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach In-Kraft-Treten dieser Satzung nach Grund und 
Höhe nachgewiesen wird. 

 

(3) Einkommensunabhängig erfolgt eine über den Um-
fang nach Absatz 2 hinausgehende Befreiung bis auf 
4/10 oder 3/10 des Regelpflichtbeitrages gemäß § 27 o-
der eine volle Befreiung, wenn das Bestehen einer aus-
reichenden anderweitigen Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
nach In-Kraft-Treten Inkrafttreten dieser Satzung nach 
Grund und Höhe nachgewiesen wird. 

 

(4) Als ausreichende anderweitige Versorgung im 
Sinne von Absatz 3 gelten die Pflichtversicherung in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, der Anspruch auf 
Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen aufgrund eines öffentlich-
rechtlichen ständigen Dienstverhältnisses, die Mit-
gliedschaft in einer anderen öffentlich-rechtlichen Ver-
sicherungs- oder Versorgungseinrichtung einer Berufs-
gruppe oder der Nachweis von 180 mit Beiträgen be-
legten Monaten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Daneben kommen als anderweitige Versorgung 
insbesondere folgende in ihrer Wirkung kumulierbare 
Tatbestände in Betracht: 

1. Nettovermögenserträge, ermittelt nach steuerlichen 
Grundsätzen auf den Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens der Satzung, mindestens in Höhe der Anwart-
schaft auf Berufsunfähigkeitsrente, wie sie ohne 
Befreiung bestehen würde, wenn der halbe Regel-
pflichtbeitrag (§ 27) entrichtet worden wäre, erfül-
len die Voraussetzungen für eine volle Befreiung; 
als Nettovermögensertrag gilt die Summe der Ein-
künfte aus Einkunftsarten, die als Vermögensnut-
zung anzusehen sind. 

2. Eine Kapitalversicherung auf den Todes- und Erle-
bensfall oder eine private Leibrentenversicherung 
über eine aufgeschobene Leibrente, für die der Be-
ginn spätestens auf den Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens dieser Satzung abgestellt ist und für die das 
Endalter im Erlebensfall frühestens auf das 60. Le-
bensjahr und höchstens auf das 68. Lebensjahr ab-
geschlossen ist. Für diese Versicherung muss spä-
testens innerhalb von sechs Monaten nach In-Kraft-
Treten dieser Satzung der Antrag auf Abschluss ge-
stellt und von der Versicherungsgesellschaft ange-
nommen sein. Im Übrigen muss die Versicherung 
bis zum Ablauf der genannten Frist eingelöst oder 
von der Versicherungsgesellschaft uneinge-
schränkte Deckungszusage erteilt sein. Die Versi-
cherung darf nicht beliehen oder verpfändet sein. 
Die Voraussetzungen für eine volle Befreiung sind 

(4) Als ausreichende anderweitige Versorgung im 
Sinne von Absatz 3 gelten die Pflichtversicherung in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, der Anspruch auf 
Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen aufgrund eines öffentlich-
rechtlichen ständigen Dienstverhältnisses, die Mit-
gliedschaft in einer anderen öffentlich-rechtlichen Ver-
sicherungs- oder Versorgungseinrichtung einer Berufs-
gruppe oder der Nachweis von 180 mit Beiträgen be-
legten Monaten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Daneben kommen als anderweitige Versorgung 
insbesondere folgende in ihrer Wirkung kumulierbare 
Tatbestände in Betracht: 

1. Nettovermögenserträge, ermittelt nach steuerlichen 
Grundsätzen auf den Zeitpunkt des In-Kraft-Treten-
sInkrafttretens der Satzung, mindestens in Höhe der 
Anwartschaft auf Berufsunfähigkeitsrente, wie sie 
ohne Befreiung bestehen würde, wenn der halbe 
Regelpflichtbeitrag (§ 27) entrichtet worden wäre, 
erfüllen die Voraussetzungen für eine volle Befrei-
ung; als Nettovermögensertrag gilt die Summe der 
Einkünfte aus Einkunftsarten, die als Vermögens-
nutzung anzusehen sind. 

2. Eine Kapitalversicherung auf den Todes- und Erle-
bensfall oder eine private Leibrentenversicherung 
über eine aufgeschobene Leibrente, für die der Be-
ginn spätestens auf den Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tensInkrafttretens dieser Satzung abgestellt ist und 
für die das Endalter im Erlebensfall frühestens auf 
das 60. Lebensjahr und höchstens auf das 68. Le-
bensjahr abgeschlossen ist. Für diese Versicherung 
muss spätestens innerhalb von sechs Monaten nach 
In-Kraft-Treten Inkrafttreten dieser Satzung der 
Antrag auf Abschluss gestellt und von der Versiche-
rungsgesellschaft angenommen sein. Im Übrigen 
muss die Versicherung bis zum Ablauf der genann-
ten Frist eingelöst oder von der Versicherungsge-
sellschaft uneingeschränkte Deckungszusage erteilt 
sein. Die Versicherung darf nicht beliehen oder ver-
pfändet sein. Die Voraussetzungen für eine volle 
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erfüllt, wenn der Beitrag 5/10 des Regelpflichtbei-
trages gem. § 27 zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens dieser Satzung erreicht. 

 

Befreiung sind erfüllt, wenn der Beitrag 5/10 des 
Regelpflichtbeitrages gem. § 27 zum Zeitpunkt des 
In-Kraft-Tretens Inkrafttretens dieser Satzung er-
reicht. 

 

(5) Mitglieder, deren Pflichtbeitrag nach Absatz 1 bis 3 
ermäßigt ist, können jederzeit auf diese Ermäßigung 
verzichten und entrichten fortan Beiträge gemäß §§ 27 
bis 35. 

 

(5) Mitglieder, deren Pflichtbeitrag nach Absatz 1 bis 3 
ermäßigt ist, können jederzeit auf diese Ermäßigung 
verzichten und entrichten fortan Beiträge gemäß §§ 27 
bis 35. 

 

(6) Ein Befreiungsantrag kann nur berücksichtigt wer-
den, wenn er schriftlich spätestens innerhalb einer Aus-
schlussfrist von 6 Monaten nach In-Kraft-Treten dieser 
Satzung beim WPV eingegangen ist. Die Befreiung er-
folgt mit Wirkung auf den Zeitpunkt, in dem die Vo-
raussetzungen erfüllt werden. 

 

(6) Ein Befreiungsantrag kann nur berücksichtigt wer-
den, wenn er schriftlich spätestens innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs6 Monaten nach In-Kraft-Treten 
Inkrafttreten dieser Satzung beim WPV eingegangen 
ist. Die Befreiung erfolgt mit Wirkung auf den Zeit-
punkt, in dem die Voraussetzungen erfüllt werden. 

 
§ 47 

Beitragsgestaltung für Mitglieder kraft Antrags 

Mitglieder des WPV nach § 8 Abs. 3 entrichten auf An-
trag abweichend von §§ 27 und 29 einkommensunab-
hängig nur einen verminderten Beitrag, der vom Mit-
glied zwischen 3/10 und 9/10 des Regelpflichtbeitrages 
festgelegt werden kann. Der Antrag muss dem WPV 
mit der Beitrittserklärung nach § 8 Abs. 3 zugehen. 

 

§ 47 
Beitragsgestaltung für Mitglieder kraft Antrags 

Mitglieder des WPV nach § 8 Abs. 3 entrichten auf An-
trag abweichend von §§ 27 und 29 einkommensunab-
hängig nur einen verminderten Beitrag, der vom Mit-
glied zwischen 3/10 und 9/10 des Regelpflichtbeitrages 
festgelegt werden kann. Der Antrag muss dem WPV 
mit der Beitrittserklärung nach § 8 Abs. 3 zugehen. 

 
§ 48 

Übergangsregelungen 

(1) Für alle Mitglieder, die am 31. Dezember 2004 bei-
tragspflichtig waren oder eine Anwartschaft hatten, 
wird bezogen auf den 1. Januar 2005 eine Vergleichs-
berechnung durchgeführt. Hierfür wird unter Verwen-
dung des Rentensteigerungsbetrages von 78,50 € die 
Altersrente nach § 12 Abs. 1 i. V. m. § 14 auf der 
Grundlage des am 1. Januar 2005 und des ab 1. Januar 
2006 geltenden Satzungsrechts berechnet. § 14 Abs. 6 
der am 1. Januar 2005 geltenden Satzung (altes Recht) 
bzw. § 14 Abs. 9 der am 1. Januar 2006 geltenden Sat-
zung (neues Recht) finden keine Anwendung. Bei Mit-
gliedern, die am 31. Dezember 2004 beitragspflichtig 
waren, wird für die Hochrechnung ab dem 1. Januar 
2005 bis zum 65. Lebensjahr der persönliche durch-
schnittliche Beitragsquotient zum 31. Dezember 2004 
oder, wenn dieser höher ist, der persönliche durch-
schnittliche Beitragsquotient für 2004 zugrunde gelegt. 
Der persönliche durchschnittliche Beitragsquotient für 
2004 ist der Quotient aus der Summe der im Jahr 2004 
erworbenen persönlichen Beitragsquotienten und der 
Summe der Monate in 2004, in denen eine Beitrags-
pflicht im WPV bestand; Überleitungen und Nachver-
sicherungen werden nicht, Teile eines Monats werden 
anteilig berücksichtigt. 

 

§ 48 
Übergangsregelungen 

(1) Für alle Mitglieder, die am 31. Dezember 2004 bei-
tragspflichtig waren oder eine Anwartschaft hatten, 
wird bezogen auf den 1. Januar 2005 eine Vergleichs-
berechnung durchgeführt. Hierfür wird unter Verwen-
dung des Rentensteigerungsbetrages von 78,50 € die 
Altersrente nach § 12 Abs. 1 i. V. m. § 14 auf der 
Grundlage des am 1. Januar 2005 und des ab 1. Januar 
2006 geltenden Satzungsrechts berechnet. § 14 Abs. 6 
der am 1. Januar 2005 geltenden Satzung (altes Recht) 
bzw. § 14 Abs. 9 der am 1. Januar 2006 geltenden Sat-
zung (neues Recht) finden keine Anwendung. Bei Mit-
gliedern, die am 31. Dezember 2004 beitragspflichtig 
waren, wird für die Hochrechnung ab dem 1. Januar 
2005 bis zum 65. Lebensjahr der persönliche durch-
schnittliche Beitragsquotient zum 31. Dezember 2004 
oder, wenn dieser höher ist, der persönliche durch-
schnittliche Beitragsquotient für 2004 zugrunde gelegt. 
Der persönliche durchschnittliche Beitragsquotient für 
2004 ist der Quotient aus der Summe der im Jahr 2004 
erworbenen persönlichen Beitragsquotienten und der 
Summe der Monate in 2004, in denen eine Beitrags-
pflicht im WPV bestand; Überleitungen und Nachver-
sicherungen werden nicht, Teile eines Monats werden 
anteilig berücksichtigt. 

 

(2) Übersteigt die nach altem Recht ermittelte Alters-
rente die Altersrente nach neuem Recht, wird der Un-

(2) Übersteigt die nach altem Recht ermittelte Alters-
rente die Altersrente nach neuem Recht, wird der Un-
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terschiedsbetrag festgestellt und ein Vertrauensschutz-
faktor berechnet, indem der Unterschiedsbetrag zum 
Rentensteigerungsbetrag ins Verhältnis gesetzt wird. 

 

terschiedsbetrag festgestellt und ein Vertrauensschutz-
faktor berechnet, indem der Unterschiedsbetrag zum 
Rentensteigerungsbetrag ins Verhältnis gesetzt wird. 

 

(3) Die Altersrente wird um eine Vertrauensschutzrente 
erhöht. Diese errechnet sich als Produkt aus dem Ver-
trauensschutzfaktor und dem Rentensteigerungsbetrag 
gemäß § 14 Abs. 2 im Jahre des Eintritts des Rentenfal-
les. 

 

(3) Die Altersrente wird um eine Vertrauensschutzrente 
erhöht. Diese errechnet sich als Produkt aus dem Ver-
trauensschutzfaktor und dem Rentensteigerungsbetrag 
gemäß § 14 Abs. 2 im Jahre des Eintritts des Rentenfal-
les. 

 

(4) Bei vorgezogener Altersrente nach § 12 Abs. 2 min-
dert sich die Vertrauensschutzrente. Die Minderung be-
trägt bei Beginn der Altersrente mit Vollendung des 

65. Lebensjahres 0 % 
64. Lebensjahres 15 % 
63. Lebensjahres 30 % 
62. Lebensjahres 45 % 
61. Lebensjahres 60 % 
60. Lebensjahres 75 %. 
 

Beginnt die Altersrente zwischen der Vollendung von 
zwei Lebensjahren, so werden die Minderungssätze aus 
den vorstehenden Minderungssätzen für vollendete Le-
bensjahre linear interpoliert. Die Demographiefaktoren 
gemäß § 12 Abs. 2 und die Zuschläge gemäß § 12 Abs. 
3 finden keine Anwendung. 

 

(4) Bei vorgezogener Altersrente nach § 12 Abs. 2 min-
dert sich die Vertrauensschutzrente. Die Minderung be-
trägt bei Beginn der Altersrente mit Vollendung des 

65. Lebensjahres 0 % 
64. Lebensjahres 15 % 
63. Lebensjahres 30 % 
62. Lebensjahres 45 % 
61. Lebensjahres 60 % 
60. Lebensjahres 75 %. 
 

Beginnt die Altersrente zwischen der Vollendung von 
zwei Lebensjahren, so werden die Minderungssätze aus 
den vorstehenden Minderungssätzen für vollendete Le-
bensjahre linear interpoliert. Die Demographiefaktoren 
gemäß § 12 Abs. 2 und die Zuschläge gemäß § 12 Abs. 
3 finden keine Anwendung. 

 

(5) Unterschreitet bei Altersrentenbeginn der persönli-
che durchschnittliche Beitragsquotient (§ 14 Abs. 8) 
den im Rahmen der Hochrechnung bezogen auf das 65. 
Lebensjahr gemäß Absatz 1 sich ergebenden persönli-
chen durchschnittlichen Beitragsquotienten, so redu-
ziert sich die Vertrauensschutzrente um 4 % für jeden 
angefangenen Prozentpunkt des Unterschreitens, maxi-
mal um 100 % der Vertrauensschutzrente. Wird die Al-
tersrente nach Vollendung des 65. Lebensjahres in An-
spruch genommen, ist der persönliche durchschnittli-
che Beitragsquotient maßgeblich, der am Ende des Mo-
nats erreicht war, in dem das 65. Lebensjahr vollendet 
worden ist. Bei Beendigung der Beitragspflicht vor 
Eintritt des Rentenfalls werden im Übrigen die Kalen-
dermonate bis zum Eintritt des Rentenfalls für die Be-
rechnung gemäß Satz 1 mit dem Beitragsfaktor 0 be-
rücksichtigt. 

 

(5) Unterschreitet bei Altersrentenbeginn der persönli-
che durchschnittliche Beitragsquotient (§ 14 Abs. 8) 
den im Rahmen der Hochrechnung bezogen auf das 65. 
Lebensjahr gemäß Absatz 1 sich ergebenden persönli-
chen durchschnittlichen Beitragsquotienten, so redu-
ziert sich die Vertrauensschutzrente um 4 % für jeden 
angefangenen Prozentpunkt des Unterschreitens, maxi-
mal um 100 % der Vertrauensschutzrente. Wird die Al-
tersrente nach Vollendung des 65. Lebensjahres in An-
spruch genommen, ist der persönliche durchschnittli-
che Beitragsquotient maßgeblich, der am Ende des Mo-
nats erreicht war, in dem das 65. Lebensjahr vollendet 
worden ist. Bei Beendigung der Beitragspflicht vor 
Eintritt des Rentenfalls werden im Übrigen die Kalen-
dermonate bis zum Eintritt des Rentenfalls für die Be-
rechnung gemäß Satz 1 mit dem Beitragsfaktor 0 be-
rücksichtigt. 

 

(6) Mitglieder, deren Mitgliedschaft vor dem 31. De-
zember 2000 begründet worden ist, haben Anspruch 
auf eine Berufsunfähigkeitsrente in Höhe mindestens 
des Betrages, der sich ohne Anwendung von § 14 Abs. 
7 Satz 4 nach Maßgabe der am 31. Dezember 2000 gel-
tenden Satzungsregelungen sowie des für das Jahr 2000 
festgesetzten Rentensteigerungsbetrages errechnet. 
Beiträge, die aufgrund der am 31. Dezember 2000 gel-
tenden Satzungsregelung nicht hätten entrichtet werden 
dürfen, bleiben bei der Berechnung außer Betracht. 

 

(6) Mitglieder, deren Mitgliedschaft vor dem 31. De-
zember 2000 begründet worden ist, haben Anspruch 
auf eine Berufsunfähigkeitsrente in Höhe mindestens 
des Betrages, der sich ohne Anwendung von § 14 Abs. 
7 Satz 4 nach Maßgabe der am 31. Dezember 2000 gel-
tenden Satzungsregelungen sowie des für das Jahr 2000 
festgesetzten Rentensteigerungsbetrages errechnet. 
Beiträge, die aufgrund der am 31. Dezember 2000 gel-
tenden Satzungsregelung nicht hätten entrichtet werden 
dürfen, bleiben bei der Berechnung außer Betracht. 
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(7) Die von der Vertreterversammlung am 31. Mai 
2005 beschlossenen Änderungen von §§ 34, 46 Abs. 5 
und § 47 treten rückwirkend zum 1. Januar 2005, alle 
übrigen am 31. Mai 2005 beschlossenen Änderungen 
treten am 1. Januar 2006 in Kraft. Bei Eintritt von Leis-
tungsfällen bis zum 31. Dezember 2005 bleiben Bei-
träge, die nach dem bis zum 31. Dezember 2004 gelten-
den Recht nicht hätten gezahlt werden können, bei der 
Rentenberechnung außer Betracht. Zusätzliche freiwil-
lige Beiträge, die gemäß Satz 2 außer Betracht geblie-
ben sind, werden dem Mitglied oder den Erben zinslos 
erstattet. Die von der Vertreterversammlung am 12. 
September 2007 beschlossene Änderung von § 39 Abs. 
2 tritt am 31. Dezember 2007, alle übrigen am 12. Sep-
tember 2007 beschlossenen Änderungen treten am 1. 
Januar 2008 in Kraft. 

 

(7) Die von der Vertreterversammlung am 31. Mai 
2005 beschlossenen Änderungen von §§ 34, 46 Abs. 5 
und § 47 treten rückwirkend zum 1. Januar 2005, alle 
übrigen am 31. Mai 2005 beschlossenen Änderungen 
treten am 1. Januar 2006 in Kraft. Bei Eintritt von Leis-
tungsfällen bis zum 31. Dezember 2005 bleiben Bei-
träge, die nach dem bis zum 31. Dezember 2004 gelten-
den Recht nicht hätten gezahlt werden können, bei der 
Rentenberechnung außer Betracht. Zusätzliche freiwil-
lige Beiträge, die gemäß Satz 2 außer Betracht geblie-
ben sind, werden dem Mitglied oder den Erben zinslos 
erstattet. Die von der Vertreterversammlung am 12. 
September 2007 beschlossene Änderung von § 39 Abs. 
2 tritt am 31. Dezember 2007, alle übrigen am 12. Sep-
tember 2007 beschlossenen Änderungen treten am 1. 
Januar 2008 in Kraft. 

 

(8) Die von der Vertreterversammlung am 16. April 
2008 beschlossenen Änderungen treten am 1. Juli 2008 
in Kraft. Für Personen, die vor dem 1. Juli 2008 das 45. 
Lebensjahr vollendet haben und aufgrund von § 8 Abs. 
2 in der bisherigen Fassung nicht Mitglied im WPV ge-
worden sind, bleibt § 8 Abs. 2 in der bisherigen Fassung 
maßgebend. Personen, die eine Befreiung von der Mit-
gliedschaft gemäß § 46 Abs. 1 erlangt haben und Per-
sonen, die von der Möglichkeit, gemäß § 8 Abs. 3 Mit-
glied zu werden, keinen Gebrauch gemacht haben, blei-
ben von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. 

 

(8) Die von der Vertreterversammlung am 16. April 
2008 beschlossenen Änderungen treten am 1. Juli 2008 
in Kraft. Für Personen, die vor dem 1. Juli 2008 das 45. 
Lebensjahr vollendet haben und aufgrund von § 8 Abs. 
2 in der bisherigen Fassung nicht Mitglied im WPV ge-
worden sind, bleibt § 8 Abs. 2 in der bisherigen Fassung 
maßgebend. Personen, die eine Befreiung von der Mit-
gliedschaft gemäß § 46 Abs. 1 erlangt haben und Per-
sonen, die von der Möglichkeit, gemäß § 8 Abs. 3 Mit-
glied zu werden, keinen Gebrauch gemacht haben, blei-
ben von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. 

 

(9) Die von der Vertreterversammlung am 24. Juni 
2009 beschlossenen Änderungen treten am 1. Septem-
ber 2009 in Kraft. 

 

(9) Die von der Vertreterversammlung am 24. Juni 
2009 beschlossenen Änderungen treten am 1. Septem-
ber 2009 in Kraft. 

 

(10) Die von der Vertreterversammlung am 28. April 
2010 beschlossene Änderung von § 14 Abs. 7 Satz 2 
tritt am 1. Januar 2010 mit der Maßgabe in Kraft, dass 
die Begrenzung des persönlichen durchschnittlichen 
Beitragsquotienten nicht für freiwillige Beiträge gilt, 
die bis zum 31. Dezember 2009 entrichtetet worden 
sind. Für freiwillige Beiträge, die bis zum 31. Dezem-
ber 2009 entrichtet worden sind, gilt § 34 Abs. 3 in sei-
ner bis zum 30. September 2010 geltenden Fassung. 
Alle übrigen am 28. April 2010 beschlossenen Ände-
rungen treten am 1. Oktober 2010 in Kraft. Mitglieder, 
deren Mitgliedschaft vor dem 1. Januar 2012 begründet 
worden ist, können die Altersrente abweichend von § 
12 Abs. 2 bereits ab Vollendung des 60. Lebensjahres 
beantragen; dies gilt auch, wenn vor Beginn der Mit-
gliedschaft im WPV eine Pflichtmitgliedschaft in einer 
anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder 
Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe vor dem 
1. Januar 2012 begründet worden ist. Für Ehen, die vor 
dem 1. Oktober 2010 geschlossen worden sind, gilt für 
die Hinterbliebenenrente § 17 Abs. 2 in der am 30. Sep-
tember 2010 geltenden Fassung.  

 

(10) Die von der Vertreterversammlung am 28. April 
2010 beschlossene Änderung von § 14 Abs. 7 Satz 2 
tritt am 1. Januar 2010 mit der Maßgabe in Kraft, dass 
die Begrenzung des persönlichen durchschnittlichen 
Beitragsquotienten nicht für freiwillige Beiträge gilt, 
die bis zum 31. Dezember 2009 entrichtetet worden 
sind. Für freiwillige Beiträge, die bis zum 31. Dezem-
ber 2009 entrichtet worden sind, gilt § 34 Abs. 3 in sei-
ner bis zum 30. September 2010 geltenden Fassung. 
Alle übrigen am 28. April 2010 beschlossenen Ände-
rungen treten am 1. Oktober 2010 in Kraft. Mitglieder, 
deren Mitgliedschaft vor dem 1. Januar 2012 begründet 
worden ist, können die Altersrente abweichend von § 
12 Abs. 2 bereits ab Vollendung des 60. Lebensjahres 
beantragen; dies gilt auch, wenn vor Beginn der Mit-
gliedschaft im WPV eine Pflichtmitgliedschaft in einer 
anderen öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder 
Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe vor dem 
1. Januar 2012 begründet worden ist. Für Ehen, die vor 
dem 1. Oktober 2010 geschlossen worden sind, gilt für 
die Hinterbliebenenrente § 17 Abs. 2 in der am 30. Sep-
tember 2010 geltenden Fassung.  

 

(11) Die von der Vertreterversammlung am 13. April 
2011 beschlossenen Änderungen treten am 1. Januar 

(11) Die von der Vertreterversammlung am 13. April 
2011 beschlossenen Änderungen treten am 1. Januar 
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2012 in Kraft. Abweichend hiervon treten die Änderun-
gen von § 20 rückwirkend zum 1. Oktober 2010 und die 
Änderungen von § 39 am 1. Oktober 2011 in Kraft. 

 

2012 in Kraft. Abweichend hiervon treten die Änderun-
gen von § 20 rückwirkend zum 1. Oktober 2010 und die 
Änderungen von § 39 am 1. Oktober 2011 in Kraft. 

 

(12) Die von der Vertreterversammlung am 11. Juni 
2015 beschlossenen Satzungsänderungen treten am 1. 
November 2015 in Kraft. 

 

(12) Die von der Vertreterversammlung am 11. Juni 
2015 beschlossenen Satzungsänderungen treten am 1. 
November 2015 in Kraft.  

(13) Die von der Vertreterversammlung am 28. Mai 
2019 beschlossene Streichung von § 18 Abs. 5 tritt 
rückwirkend ab 1. Januar 2019 in Kraft. Die Änderun-
gen von § 12 Abs. 2, Anlage 1 zu § 12 Abs. 2, Anlage 
2 zu § 12 Abs. 3 und Anlage 3 zu § 22 Abs. 3 treten am 
1. Januar 2020 mit der Maßgabe in Kraft, dass für Ver-
sorgungsausgleiche, bei denen das Ehezeitende gemäß 
§ 3 Abs. 1 VersAusglG vor dem 1. Januar 2020 liegt, 
Anlage 3 zu § 22 Abs. 3 in der bis zum 31. Dezember 
2019 geltenden Fassung anwendbar ist. Alle übrigen 
Änderungen treten gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 am ersten 
Tag des Kalendermonats in Kraft, der auf die Bekannt-
machung folgt.  

(14) Die von der Vertreterversammlung am 30. Juli 
2019 beschlossenen Änderungen treten mit Inkrafttre-
ten von Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über die Versorgung der Wirtschaftsprüfer und 
der vereidigten Buchprüfer und zur Änderung weiterer 
Gesetze vom 12. Juli 2019 (GV NRW 2019 S. 366) in 
Kraft. Die Vertreterversammlung wählt in ihrer nächs-
ten Sitzung nach Inkrafttreten der Änderung von § 5 
Abs. 1 das neu zu wählende Mitglied des Vorstandes. 
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Anlage 1 zu § 12 Absatz 2 
Demographiefaktoren  

 
– Zuschläge und Abschläge (%) zur Altersrente in Abhängigkeit von Altersrentenbeginn und Geburtsjahr 

– 

Geburtsjahr 
Altersrentenbeginn 

ab 67 66 65 64 63 62 61 60 

 vor 1949 12,00     5,40 
-0,50  
0,00 

-6,00  
5,10 

-11,00 
10,20 

-15,80 
14,40 

-20,20 
18,60 

-24,40 
22,80 

1949 11,55     4,95 
-0,95  
0,45 

-6,45  
5,55 

-11,45 
10,65 

-16,25 
14,85 

-20,65 
19,05 

-24,85 
23,25 

1950 11,10     4,50 
-1,40  
0,90 

-6,90  
6,00 

-11,90 
11,10 

-16,70 
15,30 

-21,10 
19,50 

-25,30 
23,70 

1951 10,65     4,05 
-1,85  
1,35 

-7,35  
6,45 

-12,35 
11,55 

-17,15 
15,75 

-21,55 
19,95 

-25,75 
24,15 

1952 10,20     3,60 
-2,30  
1,80 

-7,80  
6,90 

-12,80 
12,00 

-17,60 
16,20 

-22,00 
20,40 

-26,20 
24,60 

1953 9,75     3,15 
-2,75  
2,25 

-8,25  
7,35 

-13,25 
12,45 

-18,05 
16,65 

-22,45 
20,85 

-26,65 
25,05 

1954 9,30     2,70 
-3,20  
2,70 

-8,70  
7,80 

-13,70 
12,90 

-18,50 
17,10 

-22,90 
21,30 

-27,10 
25,50 

1955 8,85     2,25 
-3,65  
3,15 

-9,15  
8,25 

-14,15 
13,35 

-18,95 
17,55 

-23,35 
21,75 

-27,55 
25,95 

1956 8,40     1,80 
-4,10  
3,60 

-9,60  
8,70 

-14,60 
13,80 

-19,40 
18,00 

-23,80 
22,20 

-28,00 
26,40 

1957 7,95     1,35 
-4,55  
4,05 

-10,05 
9,15 

-15,05 
14,25 

-19,85 
18,45 

-24,25 
22,65 

-28,45 
26,85 

1958 7,50     0,90 
-5,00  
4,50 

-10,50 
9,60 

-15,50  
14,70 

-20,30  
18,90 

-24,70 
23,10 

-28,90 
27,30 

1959 7,05     0,45 
-5,45  
4,95 

-10,95 
10,05 

-15,95 
15,15 

-20,75 
19,35 

-25,15 
23,55 

-29,35 
27,75 

1960 6,60     0,00 
-5,90  
5,40 

-11,40 
10,50 

-16,40 
15,60 

-21,20 
19,80 

-25,60 
24,00 

-29,80 
28,20 

1961 6,35 -0,25 -6,15 -11,65 -16,65 -21,45 -25,85 -30,05 

1962 6,10 -0,50 -6,40 -11,90 -16,90 -21,70 -26,10 -30,30 

1963 5,85 -0,75 -6,65 -12,15 -17,15 -21,95 -26,35 -30,55 

1964 5,60 -1,00 -6,90 -12,40 -17,40 -22,20 -26,60 -30,80 

1965 5,35 -1,25 -7,15 -12,65 -17,65 -22,45 -26,85 -31,05 

1966 5,10 -1,50 -7,40 -12,90 -17,90 -22,70 -27,10 -31,30 

1967 4,85 -1,75 -7,65 -13,15 -18,15 -22,95 -27,35 -31,55 

1968 4,60 -2,00 -7,90 -13,40 -18,40 -23,20 -27,60 -31,80 

1969 4,35 -2,25 -8,15 -13,65 -18,65 -23,45 -27,85 -32,05 

1970 4,10 -2,50 -8,40 -13,90 -18,90 -23,70 -28,10 -32,30 
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Anlage 2 zu § 12 Abs. 3 
Zuschlag zur Altersrente 
 
Zuschlag bei Beginn der Altersrente mit Vollendung des  
 
68. Lebensjahres  5,606,0 % 
69. Lebensjahres  11,7012,6 % 
70. Lebensjahres  18,3019,8 % 
 
Beginnt die Altersrente zwischen der Vollendung von zwei Lebensjahren, so werden die Zuschläge aus den 
vorstehenden Zuschlägen für vollendete Lebensjahre linear interpoliert.  
 
 
Anlage 3 zu § 22 Abs. 3 
Altersabhängiger Zuschlag zur Altersrente der ausgleichsberechtigten Person 
 

Alter bei 
Ehezeitende 

 

Zuschlag (%) 

bis              32 9,9011,4 
33 9,9011,3 
34 9,8011,3 
35 9,8011,2 
36 9,7011,2 
37 9,7011,1 
38 9,6011,0 
39 9,5010,9 
40 9,4010,8 
41 9,3010,7 
42 9,2010,6 
43 9,1010,4 
44 8,9010,3 
45 8,8010,1 
46 8,609,9 
47 8,409,7 
48 8,309,5 
49 8,009,3 
50 7,809,0 
51 7,608,7 
52 7,308,4 
53 7,008,1 
54 6,707,7 
55 6,307,3 
56 5,906,8 
57 5,506,4 
58 5,105,9 
59 4,705,3 
60 4,204,8 
61 3,804,3 
62 0,703,8 
63 0,403,4 
64 0,203,0 
65 0,102,7 

ab              66 0,002,4 
67 2,2 

ab               68 2,0 
 


